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1. 

Untivorf 

der Wlliterken und Affoziierfen Mächte 

auf Die Bemerkungen Der 

Deuffchen Delegafion zu 

Den Sriedensbedingungen 





Einleitung 

Grundlagen der Stiedensverhandlungen 

Die Alliierten und Afjoziierten Mächte ftimmen mit der Deutjchen Delega- 
tion völlig überein, wenn fie betont, daß die Grundlage der Verhandlungen 
über den Friedensvertrag ji) in dem Schriftwechjel befindet, welcher der 
Unterzeichnung des Waffenftillftandes vom 11. November 1918 unmittelbar 
borausgegangen ift. ES wurde damals vereinbart, daß der Friedensvertrag 
al3 Grundlage die 14 Punfte aus der Rede des Präfidenten Wilfon vom 8. Ja- 
nuar 1918 haben follte, unter Berücfichtigung der Änderungen durch das 
Memorandum der Alliierten in der Note des Präfidenten vom 5. November 
1918, fowie die Grundfäge für eine Regelung, wie fie von Präfident Wilfon 
in feinen weiteren Reden, in3bejondere in feiner Rede vom 27. September 1918 
ausgefprochen worden find. Das find die Grundjäße, die im November 1918 
zur Einftellung der Feindfeligfeiten geführt Haben. Diefe Grundfäge haben 

- die Alliierten und Affoziierten Mächte alS geeignete Friedensgrundlage an- 
gefehen; dieje Grundfäge find es immer tmwieder, die in den Beratungen der 
Alliierten und Afoziierten Mächte, die zur Abfaffung der Friedensbedingungen 
geführt Haben, befolgt worden find. 

Die Deutfche Delegation behauptet jett, daß die Friedensbedingungen nicht 
im Einklang mit diefen Grundfägen ftänden, welche jo für die Alliierten ebenjo- 
jehr wie für die Deutfchen jelbjt Gefeteskraft erlangt hatten. Bei dem BVer- 
juch, zu beweifen, daß diefes Übereinfommen verlegt worden ift, hat die Deutfche 
Delegation aus zahlreichen Neden Zitate ausgezogen, von denen die meijten 
bor der Botjchaft vom 8. Januar 1918 liegen, und von denen viele durch Alliterte 
Staatsmänner zu einem Zeitpunkt ausgefprochen wurden, wo fie fich noch 
nicht im SKriegszuftand mit Deutfchland befanden, oder feine Veranttvortlich- 
feit für die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten hatten. Die Alliierten 
und Ajloziterten Regierungen find daher der Anficht, daß e3 fich erübrigt, dieje 
Lifte nicht im BZufammenhang ftehender Zitate anderen Zitaten gegenüber- 
zuftellen, welche für eine Erörterung über die Grundlage der Friedensvperhand- 
lungen ebenjo unerheblich fein würden. 

Um auf alles zu antworten, was dieje Zitate jagen wollen, genügt es, 
auf eine Note der Alliierten Mächte Bezug zu nehmen, die dem Präfiventen 
der Vereinigten Staaten am 10. Januar 1917 auf eine Anfrage über die Be- 
dingungen, unter denen fie bereit fein würden, Frieden zu jchließen, über- 
mittelt worden it: 

„Die Alliierten empfinden einen ebenfo tiefen Wunfch wie die Re- 
gierung der Vereinigten Staaten, den Krieg, für den die Zentralmächte 
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verantwortlich jind, und Der der Menjchheit graufame Leiden auf- 
‘ erlegt, beendigt zu jehen. Aber fie erachten eS heute für unmöglich, 

zu einem Frieden zu gelangen, der ihnen die Wiedergutmachungen, 
Zurüderftattungen und Garantien fichert, auf die ihnen der Angriff 
ein Recht gibt, für den die Hentralmächte verantwortlich find, und 
der jogar feinem Wejen nach darauf Hinauslief, die Sicherheit Europas 
zu unterwühlen, einem Frieden, der auch den Aufbau der Zukunft 
der Nationen Europas auf fejten Grundlagen ermöglicht.” 

Sn derjelben Note erflärten die Mächte im Anflug an eine Bezugnahme 
auf Polen, daß ihre Kriegsziele umfaßten „vor allem die Wiederherjtellung 
Belgiens, Serbiens, Montenegros mit den ihnen gebührenden Entfchädigungen; 
die Räumung der bejegten Gebiete Frankreichs, Nußlands, Rumäniens mit 
gerechten Wiedergutmacjhungen; die Neugeftaltung Europas, garantiert Durch 
eine dauerhafte und gleichzeitig auf Achtung vor den Nationalitäten, auf das 
Necht für alle großen und Hemen Völker, auf völlige Sicherheit und freie wirt- 
Ihaftlihe Entwiclung gegründete Dronung, die fich gleichzeitig auf jolche 
territorialen Abmachungen und internationalen Regelungen gründet, die ge- 
eignet find, ihre Grenzen zu Lande und zu Waffer gegen ungerechtfertigte 
Angriffe zu Shüben; die Nüdgabe der einft den Alliierten mit Gewalt oder*) 
gegen den Willen ihrer Bevölkerung entriffenen Provinzen, die Befreiung 
von Stalienern ebenfo wie von Slawen, Rumänen und Tichecho-Slomalen 
bon der Fremdherrichaft, Die Befreiung der der blutigen Tyrannei der Türfen 
unterworfenen Völferjchaften und die Ausichließung des Ottomanifchen Neiches 
aus Europa als mit jeder weitlichen Zivilifation völlig fremd.” Man kann alfo 
nicht beftreiten, daß die verantwortlichen und zum Ausdrud des Willens der 
Völfer der Alliierten und Ajjoziierten Mächte berufenen Staatsmänner nie- 
mals den Wunfch nad) einem Frieden unterhalten over ausgefprochen haben, 
ver das im Jahre 1914 verurfachte Unrecht nicht wieder gutmachte, der nicht 
ein Rächer der Stränfungen der Gerechtigkeit und des internationalen Rechts 
märe und der nicht die politiichen Neubildungen Europas nad) einem Wlane 
unter Sicherheit für die Freiheit aller Bölfer und damit mit der Ausficht auf 
dauernden Frieden wieder aufbaute. 

Uber die Teutjche Delegation behauptet, zwijchen den Grundlagen des 
Friedens, über die man fich geeinigt hat, und dem Entwurf des (Friedens-) 
Vertrages einen Unterfchied zu finden. Sie erblidt einen Unterjchied. zwifchen 
den Bedingungen diefes Vertrages und einer der am 6. April 1918 in Baltimore 
duch den Präfidenten Wilfon gehaltenen Rede entnommenen Erklärung: 

„Bir find bereit, im Augenblid der endgültigen Regelung uns dem 
veutjhen Bolf ebenjo wie allen anderen gegenüber gerecht zu zeigen. 
Deutjchland etwas anderes al3 unparteiifhe und leidenjchaftslofe**) 
Gerechtigkeit vorzuschlagen, zu welhem Zeitpunft e3 auch immer jei, 
und welches auch immer der Ausgang des Krieges fein möge, wide 
einen Verzicht auf unfere eigene Sache bedeuten, denn wir fordern 
nichts, was wir nicht zu gewähren bereit wären.” 

*) „oder“ fehlt im englifchen Tert. 
**) m englichen Tert fehlt „unparteiifche und leidenjhaftzlofe”. 
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Diefes Zitat fteht nicht allein; man muß e3 mit einem ber Hauptgrund» 

jäte der Rede von Mount Bernon vom 4. Juli 1918 zufammenhalten, welcher 

forderte: 

„Die Zerftörung jeder willfürfichen Macht, wo immer es jei, Die 

abgejondert, heimlich oder allein durch ihren Willen den Frieden der 

Welt ftören Könnte; wenn diefe Macht jest nicht gejtört werben Tann, 

fie wenigjtens zu tatfächlicher Ohnmacht einjchränfen.” 

Keiner diefer beiden Grundfäße der angenommenen Yriedensgrundlage 

ift bei der Feitjegung diefer Bedingungen außer acht gelafen worden. 

Die Deutfhe Delegation erblidt in den Bejtimmungen über die terri- 

torialen SFeitfesungen einen Widerfpruch ziwifchen den Bejtimmungen des 

Vertrages und der folgenden von Präfident Wilfon am 9. Juli 1913 abge- 

gebenen Erklärung: „Wenn e3 in Tat und Wahrheit das gemeinfame Ziel 

der gegen Deutfchland vereinten Regierungen und ihrer Völker it, in den 

fommenden Friedensverhandfungen einen ficheren und dauernden Zrieden 

zuftande zu bringen, jo werden alle, die am Verhandkungstiiche Pla nehmen, 

bereit und willens fein, den einzigen Preis zu zahlen, um den er zu haben 

ift. Diefer Preis ift unpartetifche Gerechtigkeit in jedem Punkte, gleichgültig 

mweifen Snterefjen dabei Durchfreuzt werden, und nicht nur unparteiijche ©e- 

vechtigfeit, fondern auch Genugtuung für alle Völker, deren Gejchide zur Ent- 

fcheidung kommen.” 
In ihrer Mitteilung zählt die Deutfche Delegation eine gemilje Anzahl 

territorialer Beltimmungen auf und fchließt daraus, daß ihre Grundlage bald 

ein unverjähtbares hiftorifches Recht, bald der etdnographifche Grundfaß, bald 

wirtfchaftlicde Sntexeffen bilden; in jedem Falle ergeht die Entjcheidung zu- 

ungunjten Dentjchlands. 
Wenn in gewilfen Fällen, nicht in allen, die Entfeheidung nicht zuguniten 

von Deutjchland getroffen ift, folgt das feineswegs aus der Abjicht, gegen 

Deutjchland ungerecht zu handeln. €3 ift vielmehr die undermeidliche Tolge 

der Tatfache, daß ein beträchtlicher Teil des Deutfchen Reiches aus Gegenden 

beftand, die in der Vergangenheit Preußen oder Deutjchland fich zu Unrecht 

angeeignet hatten. &3 ift für die Alliierten und Affoziierten Mächte eine wejent- 

liche Pflicht, diefe Ungerechtigfeiten auszugleicyen entfprechend den jürm- 

fihen Erklärungen des Präfiventen Wilfon in feiner Nede im Kongreß am 

11. Februar 1918: 

„Seder Teil der endgültigen Regelung muß auf der wefentlichen Gerechtig- 

feit diejes befonderen Falles und auf den aeeignetjten Bejtimmungen zur 

Herftellung eines dauernden Friedens gegründet jein.” 

Die Deutjche Negierung findet, daß zwifchen den Bejtimmungen des 

Friedenspertrages, welche die wirtfchaftlichen Fragen regeln, und dem 3. der 

14 Bunkte des Präfidenten Wilfon ein Widerjpruch beiteht: 

„Soweit al3 möglich Unterdrüdung aller wirtjchaftlichen Schranken und 

Schaffung gleicher Handelsbedingungen für alle Nationen, die dem Frieden 

zuftimmen und fich zu feiner Aufrechterhaltung vereinigen.” 



sn der Anwendung diefes Grundjages möchte die Deutjche Delegation 
bon den twirtichaftlichen Bedingungen, die durch den Strieg gejchaffen find, 
völlig abjehen, indem ihr eigenes Land unberührt ift und in feiner Weife von 
der Verwwiitung leidet, die die Gefilde und die Wohnftätten der Alliierten 
Völker heimgefucht hat. Nichtsdejtomweniger fordert fie die fofortige Zulaffung 
Deutjchlands zum Genuß aller in den Friedensbedingungen vorgefehenen 
handelspolitiichen Abmachungen. Das würde zur Folge haben, in den Handelg- 
bedingungen eine Ungleichheit zu fchaffen, die fich in Europa während vieler 
yahre fortjegen würde. Die Gleichheit Fann nur durch Abmachungen ge- 
Ihaffen werden, die den BVerjchiedenheiten Rechnung tragen, welche in der 
woirtjchaftlinen Kraft und induftriellen Unverfehriheit der Bölfer Europas 
bejtehen. Aber die Friedensbedingungen enthalten gewijfe Beltimmungen 
für die Zukunft, die die Übergangszeit, während der das twirtjchaftfiche Gleich“ 
gewicht wieder hergejtellt werden muß, überdauern Fünnen. Nach diefem 
Heitraum ijt ein Gegenfeitigfeitsverhältnis vorgefehen, welches fehr deutlich 
der Gleichheit der wirtjchaftlihen Bedingungen entfpricht, wie fie Präfident 
Bilfon feitgefebt hat. 

Die Deutjche Delegation will in den Betimmungen de3 Vertrages eine 
Verlegung de3 Grundjages finden, den Präfivent Wilfon am 11. Februar 
1918 vor dem Stongreß ausgefprochen hat: 

„Bölfer und Provinzen follen fünftig nicht bon einer Souveränität 
zur andern verjchachert werden dürfen, gerade als ob fie bloße Gegen- 
jtände oder Steine in einem Spiele wären.” 

Die Alliierten und Affoziterten Negierungen weifen die Behauptung, wo» 
nach ein Berfchachern von Völkern und Provinzen ftattfände, entjchieden 
zurüd. Ulle territorialen Beltimmungen des Friedensvertrages find nad 
eingehendfter und gemwilienhaftejter Prüfung aller Gefichtspunfte der Raffe, 
der Religion und der Sprache für jedes Land befonderz feitgefeßt. Die be- 
rechtigten Hoffnungen der Völker, die lange einem fremden Foche untertvorfen 
waren, jind gehört worden, und in jedem alle haben die Entfcheidungen ale 
Orundlage den Grundjaß gehabt, der in derfelben Rede ausdrüdlich angeführt 
it, nämlich: „Alle Har beftinmmten nationalen Beftrebungen müffen die volffte 
Befriedigung finden, die ihnen gewährt werden fann, ohne neue Gründe der 
HBiietracht und des Gegenfabes zu jchaffen oder alte Gründe der Zivietracht und 
de3 Gegenjabes zu verewigen, welche mit der Zeit den Frieden Europas und 
folglich den der Welt erneut zunichte machen fönnten.“ 

Endlich erhebt die deutjche Delegation gegen die Tatfache Einfpruch, daß 
Deutjchland nicht eingeladen worden ift, bei der Bildung des WVölferbundes 
al3 Gründer mitzuwirken. Präfident Wilfon hat aber feinen Völferbund im 
Auge gehabt, der bei jeinem Beginn Deutjchland mit umfaßte; man fann feinen 
Ausjpruch von ihm als Stüße einer derartigen Behauptung anführen. In der 
Zat find in feiner Rede vom 27. September 1918 die Bedingungen, die für die 
Bulafjung Deutfchlands zum Völferbund maßgebend fein müffen, mit größter 
Beltimmtheit dargelegt worden: 

„E3 it notwendig, den Frieden zu fichern, und diefe Sicherheit 
für den Frieden fann nicht Gegenstand nachträglicher Erwägung fein. 
Der Grund — um noch) einmal offen zu fprechen — weshalb der Frieden 
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gefichert werden muß, befteht darin, daß Vertragjchliegende an ihm teil» 

nehmen, auf deren Berfprechungen, twie man gejehen Hat, fein Ber- 

Yaß ift, und man muß ein Mittel finden, um bei der Fejtjegung der Frie- 

densbedingungen diefe Quelle der Unficherheit zu unterdrüden.“ 

und weiter: 

„Deutfchland wird fich feinen guten Namen wieder jchaffen müjjen, 

nicht durch das, was am Friedenstifche gejchehen wird, jondern durch das, 

was folgen wird.” 

Die Alliierten und Affoziterten Regierungen rechnen mit einer Zeit, wo 

der durch diefen Vertrag errichtete Völferbund allen Völkern offenjtehen wird, 

aber fie fönnen auf feine der für einen dauernden Bund wejentlichen Be- 

dingungen verzichten. 

11 



Seil: 

Bölkerbund 

Die Satung des Bölferbundes bildet für die Alliierten und Affoziterten 
Mächte die Grundlage des Friedensvertrages. Sie haben alle feine Beftimmungen 
forgfältig erwogen. Sie haben die Überzeugung, daß er zum Vorteil der Ge- 
techtigfeit und des Triedens ein Clement des Fortjchritts in die Beziehungen 
der Bölfer bringt, welches die Zufunft Fräftigen und entwideln wird. 

Niemal3 haben die Alliierten und Afloziierten Mächte — der Vertrags- 
text jelbjt beweilt e$ — die Abjicht gehabt, Deutjchland oder irgendeine andere 
Macht auf unbeftimmte Zeit von dem Bunde auszufchließen. Gie haben daher 
Bejtimmungen getroffen, die fich auf die Gejumtheit der dem Bunde nicht 
angehörenden Staaten beziehen und die Bedingungen ihrer jpäteren Zulafjung 
feitjegen. 

Jedes Land, dejfen Regierung Hare Beweife‘ ihrer Dauerhaftigfeit und 
ihres Willens beiwiejen hat, ihre internationalen Verpflichtungen — insbefondere 
die aus dem Friedensvertrag folgenden — zu erfüllen, wird die Alliierten und 
Ajloziierten Hauptmächte geneigt finden, fein Gefuch um Zulaffung in den Bund 
zu unterftüßen.t 

Was- insbejondere Deutjchland anlangt, fo berfteht es fich von felbft, daß 
die Creignifje der leten fünf Jahre nicht geeignet find, gegenwärtig eine Aus- 
nahme von der allgemeinen Regel, die eben angeführt worden ift, zu rechtferti- 
gen. „zn jeinent befonderen Falle it eine Probezeit notwendig. Die Dauer 
diejer Probezeit wird zum großen Teile von den Handlungen der Deutfchen Regie- 
rung abhängen; e3 wird ihre Aufgabe fein, durch ihre Haltung gegenüber dem 
Friedensvertrage die Wartezeit abzufürzen, deren SFeftfegung der Völferbund, 
ohne jemals daran zu denfen, fie mißbräuchlich zu verlängern, für nötig erachten 
mird. 

Nachdem dieje unerläßlihen Bedingungen erfüllt fein werden, fehen die 
Alliierten und Affoziierten Regierungen feinen Grund, der Deutfchland hin- 
dern Zönnte, in nicht ferner, Zukunft Mitglied des Bundes zu werden. 

11: 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte find der Anficht, daß, entgegen 
dem deutjchen Vorjchlag, eine Ergänzung der Völferbundsfagung bezüglich 
der mirtjchaftlichen Fragen nicht notwendig ift. Sie müffen bemerfen, daß die 
Völferbundsfagung vorfieht, daß „im Einklang mit den Beftimmungen fchon 
beftehender oder fünftig abzufchließender internationaler Übereinfommen die 
Bundesmitglieder die nötigen Beftimmungen treffen werden, um die Freiheit 

12 



des Verkehrs und der Durchfuhr forwie eine gerechte Behandlung des Handels 

aller Bundesmitglieder zu gewährleijten und aufrecht zu erhalten (Art. 23e)". 

Sobald Deutfchland in den Bund aufgenommen fein wird, wird ihm die Wohltat 

diefer Beftimmung zuteil werden. Die Feftlegung allgemeiner Abkommen über 

die Ducchfuhrfrage wird in diefem Augenblid erivogen. 

ER 

Die Mliterten und Afioziierten Mächte find bereit, für die Rechte Der deut- 

fchen Minderheiten in bezug auf Erziehung, Religion und Kultur in den von 

dem Deutfchen Reich an die durch den Friedensvertrag gejchafjenen neuen 

Staaten Sicherheiten zu gewähren. Dieje Sicherheiten werden unter dem Echuß 

des Völferbundes geftellt werden. Die Alliierten und Ajoziierten Mächte 

nehmen von der Erklärung der deutichen Delegierten Kenntnis, daß Deutjch- 

land entjchloffen ift, auf feinem Gebiete die fremden Minderheiten nach den 

gleichen Grundfägen zu behandeln. 

IV. 

Die Alliierten und Affoztierten Mächte haben die Deutjchen Delegierten 

- fchon darauf hingewiefen, daß die Völferbundsjasung Beltimmungen Hinficht- 

fich der „Herabjegung der nationalen Rüftung auf das Mindeftmaß enthält, 
das mit der Sicherheit jeder Nation und mit der Möglichkeit der Beachtung 

der durch ein gemeinschaftliches Vorgehen auferlegten internationalen „Ber- 

pflihtungen vereinbar ift”. Sie erfennen an, dab Deutjchlands Annahme Der 

für feine Abrüftung feftgefegten Beftimmungen die Verwirklijung einer all- 
gemeinen Herabjegung der Rüftungen erleichtert und befchleunigen wird, und 
fie haben die Abficht, jofort Verhandlungen mit dem Biele der eventuellen An- 

nahme eines Planes zu allgemeiner Rüftunggeinjchränfung zu eröffnen. C3 - 
bedarf feiner Ausführung, daß die Verwirklichung eines derartigen Programms 
zu einem großen Teile von der befriedigenden Ausführung der eigenen Ver- 
pflichtungen durch Deutfchland abhängen wird. 



Teil II und III 

Grenzen Deuffchlands 

und polififche Beftimmungen für Europa 

Abfehnitt I 

Belgien 

Die Gebiete von Eupen und Malmedy jind von den benachbarten bel- 
giichen Gebieten Limburgs, Lüttich! und Luremburgs in den Jahren 1814/15 
abgetrennt worden. Sie wurden damals Preußen zugeteilt, um die Zahl der 
Bevölkerung des linfen Aheinufers, die Preußen zum Ausgleich für gemijje 
Berzichtleiftungen in Sachen zugeftanden war, zu vervolljtändigen. E3 ijt 
dabei weder auf die Winjche der Bevölkerung, noch auf die geographijchen 
oder Sprachgrenzen Nüdjicht genommen worden. Dennoc, hat diefes Gebiet 
auch weiterhin enge wirtichaftliche und foziale Beziehungen mit den angrenzen- 
den Teilen Belgiens unterhalten. Troß der Durch ein Zahrhundert andauernden 
Berpreußung hat jich die walloniishe Sprache bei mehreren Taujend Ein- 
mwohnern des Gebiets erhalten. Gleichzeitig tft diefes Gebiet durch den Bau 
de8 großen Lager? Gljenborn und verjchiedener gegen Belgien gerichteter 
Itrategijcher Bahnen eine Angriffsbajis für den deutihen Milttarismus gemor- 
ven. Dieje Gründe rechtfertigen die Bereinigung Diejes Gebietes mit Belgien 
unter der Borausjegung, daß die Darauf gerichteten Beitrebungen bon der 
Bevölkerung des Landes genügend unterjtügt werden. Der Bertrag fieht die 
Befragung der Bevölkerung unter dent Schube des Völferbundes vor. Auf das 
Gebiet von Neutral-Moresiet, worüber Die Souveränität feit 1815 ftrittig ift, 
erhebt Rreußen Antprüche, für welche feinerlei Berechtigung erjichtlich ft. Der 
Bertrag regelt diefen Streitpunft zugunften Belgiens und fpricht ihm gleich- 
zeitig als teilmeifen Schadenerjab für die Zerftörung feiner Wälder die benac)- 
barten Staat3- und Gemeinde-Waldungen von Preußiich-Moresnet zu. 

AbTohniet I 

Zuremburg 

Die Benterfung der Deutjchen Delegation über Quremburg bedurfte Feiner 
Beantwortung, da die Beftimmungen des Vertrages durch zwei unbeitreit- 
bare Tatjachen gerechtfertigt find: die Verlegung der Neutralität des Groß- 
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herzogtums durd) Deutjchland während des Krieges und die Kündigung de3 
Bollvereing, die Lugemburg felbft nach Abfchluß des Waffenftillftandes befchloffen 
und zur Kenntnis der Alliierten und Afoziierten Regierungen gebracht hat. 

Abjhnitt IV 

GSaarbeden 

Die Frage des Gaargebieis ift bereit3 Gegenftand eines Notenmwechjels 
mit der Deutjchen Delegation gewefen. Die neuen Bemerkungen, die in der 
deutfchen Mitteilung enthalten find, jcheinen Sinn und Abjicht diefes Abjchnitts 
des Bertrages vollftändig zu verfennen. 

Die Abjicht und der Wille der Alliierten find an zivei Stellen ausgefprochen 
worden: erjtens in dem Bertrag jelbit, in dem eg (Artifel 45 und 46) heikt, daß 
Deutjchland die getroffenen Beitimmungen annimmt „als Ausgleich für die 
HZerftörung der Stohlenbergmerfe in Nordfranfreich unter Anrechnung auf den 
Betrag der Wiedergutmachung der Striegsichäden, für welche Deutjchland ver- 
antwortlich it... und um die Rechte und das Wohlbefinden der Bevölferung 
zu jichern“. Sieitens in der Note vom 24. Mai, in der e3 hieß: „Die Alliierten 
und Ajoziierten Regierungen haben dieje bejondere Form der Wiedergut- 
macnungen gewählt, weil jie der Meinung waren, daß die Zerjtörung der Kohlen- 
dergwerfe Nordfrankfreich® eine derartige Handlung war, daß fie eine befondere 
und eremplarijche Wiedergutmachung erforderte. Diejes Ziel würde aber durch 
bloße Lieferung einer bejtimmten oder unbeftimmten Menge von Kohlen 
nicht erreicht werden. Deshalb muß der aufgeftellte Entwurf in feinen all- 
gemeinen Bejtimmungen aufrecht erhalten werden und die Alliierten und 
-Alloztierten Mächte jind zu feiner Erörterung über diefen Punkt geneigt.“ 

Andererjeits erklärt die Deutfche Delegation, daß „die Deutjche Negierung 
e3 ablehnt, irgendeine Wiedergutmachung zu leiften, die den Charakter einer 
Strafe haben winnde”. Der deutjche Begriff von Gerechtigkeit fcheint alfo eine 
Borfiellung auszufchliegen, die für jede gerechte Regelung wefentlich ift und 
eine notwendige Grundlage für jede fpätere VBerfühnung bildet. 

Die Alliierten und Ajjoziierten Regierungen haben, als fie die Art der auf- 
zuerlegenden Wiedergutmachungen beftimmten, den Wunfc) gehabt, eine 
zorm zu wählen, die in ihrer außergewöhnlichen Art, übrigens für eine be- 
grenzte Zeit, ein jichtbares und Hares Symbol dartellt. Sie Haben gleichzeitig 
beabjichtigt, für die Wiedergutmachungen ein jofort greifbares Vfand zu fichern, 
das den von der deufjchen Denkjchrift felbjt hervorgehobenen Unficherheiten 
entzogen ilt., 

Andererjeit3 haben jie die größte Sorgfalt darauf verwendet, den Bewoh- 
nern des Gebietes jelbjt jeden materiellen oder moralifchen Schaden zu er- 
jparen. Tshre Snterefjen find in jeder Hinficht forgfältig beachtet worden und 
ihre Rechtslage wird verbeffert werden. 

Die Grenzen des Gebietes find eigens in der Weife beftimmt worden, daß 
jie jo wenig als möglich die beftehenden Verwaltungseinheiten und die täg- 
fichen Gewohnheiten diefer Bevölterung gemifchten Charakters berühren. Man 
hat Eorge getragen, das ganze Syftem der Verwaltung in Beziehung euf 
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Bivil- und Strafgefetgebung und auf das Gteuerwejen ausdrüclich aufrecht 
zu erhalten. Die Einwohner behalten ihre örtlichen Vertretungen, ihre reli- 
giöfen Freiheiten, ihre Schulen und den Gebrauch ihrer Sprache. Alle be- 
ftehenden Bürgjchaften zum Schuge der Arbeiter werden aufrecht erhalten 
und die neuen Gejebe werden den vom Bölferbunde angenommenen Grund- 
fägen entjprechen. Zwar foll die NRegierungstommifiton, welcher die oberfte 
Getwalt zufteht, nicht unmittelbar einer parlamentarischen Berfammlung ver- 
antwortlich fein; immerhin ift diefe Kommifjton verantwortlich, nicht der Fran- 
zöfifchen Negierung, fondern dem Völferbunde, was genügende Bürgjchaften 
gegen jeden Mifbrauch der ihr anvertrauten Macht bietet; außerdem mird Die 
Kommilfion gehalten fein, die Anficht der erwählten Vertreter des Gebietes 
zu hören, bevor fie zu irgendeiner Gefebesänderung oder zur Erhebung einer 
neuen Steuer fchreitet. Der Steuerertrag foll insgejamt dem örtlichen Bedarf 
dienen und zum erjten Male jeit der Annezion Diejfes Gebietes durch Preußen 
und Bayern, die eine gewaltjame gemejen it, werden die Einwohner eine 
Negierung an Ort und Stelle haben, die feine andere Sorge und Snterefjen 
hat außer der für das Wohlbefinden diefer Bevölferung. Die Alliierten und 
Afoziierten Regierungen haben volles Vertrauen, daß die Einwohner des 
Gebietes feinen Grund haben werden, die neue Verwaltung al3 eine ihnen 
fernerjtehende zu betrachten als e3 die von Berlin und München aus geleitete war. 

Die deutiche Note berüdjichtigt an Feiner Stelle die Tatjache, Daß die ganze 
vorgefehene Regelung nur eine zeitweilige ift, und daß Die Einwohner nad) 
Ablauf von 15 Jahren in voller Freiheit das Recht haben werden, zu wählen, 
unter welcher Herrjchaft fte zu leben mwünfchen. 

Abfchnitt V 

Elfaß-Lotbringen 

Alle Beftimmungen über Efaß und Lothringen enthalten nur die Anmwen- 
dung des 8. Der 14 Punkte, die Deutichland bei Abichluß des Waffenftillftandes 
als Friedensgrundlage angenommen hat: „das Frankreich von Preußen 1871 
hinfichtlic) Eifaß und Lothringen zugefügte Unrecht, das den Weltfrieden feit 
nahezu 50 Jahren geftört hat, muß wieder gutgemacht werden, Damit der Friede 
im Spnterejje aller wieder gejihert werden Fann." 

Das vor 50 Jahren begangene Unrecht bejtand in der Anrnerion eines fran- 
zöftichen Landes gegen den Willen feiner Einwohner. Diefer Wille ift in Bor- 
deaur Durch einjtimmige Erklärung ihrer erwählten Vertreter ausgejprochen, 
im Jahre 1874 abermals im Jeich3tag und feitdem mehrfach duch die Wahl 
protejtleriicher Abgeordneter zum Ausdruf gebracht und endlich während Des 
Krieges durch) Die Sondermaßnahmen beftätigt worden, die Deutjchland gegen 
die Eljäffer und Lothringer, jowoh! Zivil- als Nilittär-PVerfonen, ergreifen mußte. 

‚ Ein Unrecht wiedergutmachen heißt, foweit al3 möglid) die Dinge wieder in 
den Zuftand zu verjegen, in dem fie fich befanden, bevor ihre Ordnung dur 
Ungerechtigkeit gejtört wurde. Alle Beftimmungen des Vertrages über Eljak 
und Lothringen verfolgen diejes Ziel. Sie werben indes nicht ausreichen, die 
Leiden diefer beiden Provinzen auszulöfchen, die während beinahe eines halben 
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Sahrhunderts für die Deutfchen nur ein militärische „Slacis” und nad) dem 
Ausfpruch des Heren von Kühlmann ein „Bindemittel für die Einheit des 
Neichs gemwefen find. 

Die Alliierten und Affoziierten Negierungen können daher eine Volf3ab- 
ftimmung für diefe Provinzen nicht zulaffen. Nachdem Deutjchland den 8. Runft 
angenommen und den Waffenftillftand unterzeichnet hat, der Eljaß und Loth- 
tingen der geräumten Gebieten gleichitellt, hat e3 feinen Anfpruch darauf, 
diefe VBolksabftimmung zu verlangen. Die Bevölkerung von Lothringen und 
Eljaß hat fie niemals verlangt, im Gegenteil hat diefe Bevölferung während 
nahezu 50 Jahren auf Koften ihrer Ruhe und ihrer Intereffen gegen den Miß- 
brauch der Gewalt proteftiert, deren Opfer fie im Jahre 1871 gemwejen ijt. hr 
Wille unterliegt feinem Zweifel und die Alliierten und Ajfoztierten Mächte be- 
ablichtigen, die Beachtung diefes Willens zu fichern. 

Die gejchichtlichen und fprachlichen Gründe, die Deutichland abermals 
borbrifgt, werden von den Alliierten und Afoziterten Mächten ausdrüdlich 
beitritten und vermögen ihren Standpunkt nicht zu ändern. 

Die rechtlichen Einwendungen bezüglich der „vordatierten Abtretung” 
fönnen gleichfall3 nicht zugelaffen werden. Deutjchland Hat dieje Abtretung 
bei Unterzeichnung des Waffenftillftandes anerkannt. Überdies haben Elja 
und Lothringen, indem fie fi) in die Arme Frankreichs wie in die Arme einer 
twiedergefundenen Mutter warfen, felbft den Tag ihrer Befreiung bejtimmt. 
Ein auf das Selbftbejtimmungsrecht der Völker gegründeter Bertrag Fann nicht 
umbhin, einen jo feierlich erflärten Willen zu achten. 

Sin allen feinen Beltimmungen, mögen fie die Staatsangehörigfeit, Die 
Schulden, das Staatdeigentum ujw. betreffen, hat der Vertrag nur den Ziwed, 
Perjonen und Sachen wieder in den Ntechtszuftand zu verfegen, in dem fie jich 
1871 befanden. Die Verpflichtung, das damals begangene Unrecht wieder gut» 
zumachen, läßt feine andere Möglichkeit zu und Deutjchland hat dieje Berpflich- 
tung übernommen, indem es den 14 Punkten zuftimmte. 

Hinzuzufügen ift, daß die zugunften Frankreich gemachte Ausnahme von 
dem im Bertrage angewandten allgemeinen Grundfag, wonach der ein Gebiet 
übernehmende Staat einen Teil der öffentlichen Schuld des abtretenden Staates 
übernimmt und für das Eigentum Diejes Staates, das fich auf dem abgetretenen 
Gebiete befindet, Bezahlung leiftet, jehr leicht zu rechtfertigen ift. Yım Jahre 1871 
hat Deutichland, als es Eljaß und Lothringen nahm, fich gemweigert, irgendeinen 
Teil der franzöjtichen Schuld zu übernehmen; e3 Hat für fein franzöfifches Staat3- 
eigentum Bezahlung geleijtet und Herr von Bismard hat fich deffen am 25. Mai 
1871 vor dem Neichstag gerühmt. Heute verlangen die Alliierten und Njfoziierten 
Mächte, dab Frankreich Ella und Lothringen unter den gleichen Bedingungen 
zurücerwirbt und daß es infolgedejjen feinen Teil der deutjchen Schuld über- 
nimmt und feine Bezahlung für Staatseigentum leijtet. Dieje Löfung ift gerecht. 
Denn wenn das deutjche Staatseigentum Eifenbahnen umfaßt, deren frans» 
zöfifche Unternehmer Deutichland im Sahre 1871 aus der Hriegsentfchädigung 
entjchädigt hat und wenn diefe Eifenbahnen feit 1871 ausgebaut worden find, 
Deutjchland Hingegen Damals weder den auf Eljaß und Lothringen entfallenden 
Teilder franzöfiichen Staatsjchuld, noch das Staat3eigentum zu feinen Laften über» 
nommen hat, jo überjteigt die Belaftung (Kapital und Zinfen), die dadurd) Franf- 
teich auferlegt worden ift, die Summe, auf welche Deutfchland Anspruch erhebt. 
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Was die örtliche Schuld von Elfaß und Lothringen und die der öffentlichen 
Anstalten von Eljaß und Lothringen vor dem 1. Auguft 1914 betrifft, jo jind die 
Alliierten und Affoziierten Regierungen ftet3 darüber einig gewejen, daß Franf- 
reich fie zu feinen Laften nimmt. 

Abfchnitt VI 

Dfterreich 

Die Alliierten und Afoztierten Mächte nehmen Kenntnis von der Erklärung, 
durch die Deutjchland verfichert, „Daß es niemals die Abficht gehabt Hat und nie- 
mals die Abficht Haben wird, mit Gewalt die deutjch-öfterreichiiche Grenze zu 
berändern“. 

Abfchnite VII 

Volen 

Bei der Behandlung des Problems der Regelung der deutjchen Dftgrenze 
müfjen zwei Grundprinzipien feitgejtellt werden. 

Das erite ift, daß die Alliierten und Afloziierten Mächte jich in bejonderem 
Maße verpflichtet erachten, den von ihnen errungenen Steg dazu zu benuben, 
um der polniihen Nation die Unabhängigkeit wiederzugeben, deren fie vor 
mehr als einem Jahrhundert in ungerechter Weije beraubt worden ijt. Diejer 
Raub war eine der größten Ungerechtigfeiten, die die Gefchichte verzeichnet, 
ein Berbrechen, daS Durch die von ihm hinterlaffenen Erinnerungen und Fol- 
gen für lange Zeit das politiiche Leben eines großen Teiles des europätichen 
Kontinents vergiftet hat. Die Belitnahme der meitlichen Provinzen Polens 
it für VBreußen eines der wejentlichiten Mittel geiwejen, worauf es jeine milt- 
täriiche Macht aufgebaut hat. Die Notwendigkeit, diefe Provinzen jtreng 
unterworfen zu halten, hat zunäcdhjft das ganze politiiche Yeben Breußens und 
jpäter Deutjchlands verdorben. Die erjte Plicht der Alfiierten ift, diefe Un- 
gerechtigfeit wieder gut zu machen. Sie haben jich zu diefer Pflicht ohne Unter- 
brehung während des Krieges befannt, jelbit in den Tagen, in denen e8 manchen 
hätte jcheinen fünnen, daß die Ausficht auf den Enderfolg fehr entfernt war. 
yeßt, nachdem der Sieg errungen ift, ijt die Erreichung des Zieles, das man fich 
gejest hat, möglid. Die Wiederherftellung PWolens ijt bereits freiwillig von 
der Aufliihen Regierung bewilligt worden. Shre Verwirklichung ift durch den 
Zujammenbruch der Zentralmächte gefichert. 

Das zweite Grundprinzip, das die Alliierten aufgeitellt Haben und zu dem 
jich Deutjchland förmlich befannt hat, befteht darin, daß dem mwiederhergeftellten 
Polen diejenigen Gebiete wiedergegeben werden, die heute von einer un- 
beftreitbar polnifchen Bevölkerung bewohnt werden. 

Dies find die Grundfäße, welche die Alliterten bei der Feftfegung der öft- 
lichen Grenzen Deutjchlands geleitet haben, und auf ihnen bauen fi) die 
Sriedensbedingungen genau auf. 
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Pofen und Weftpreußen 

Sr den meitlichen Teilen des ehemaligen Königreichs Polen, die in diefem 
Augenblid einen Zeil der preußifchen Provinzen Pofen und Weftpreußen 
bilden, ändert die Anwendung des zweiten Grundfages nur unmejentlich die 
des eriten. Ym Augenblid der Teilung waren dieje Gebiete von einer pol- 
niijhen Majorität bewohnt; mit Ausnahme einiger Städte und gemiljer Be- 
zicke, mo deutjche Koloniften eingedrungen waren, war das Gebiet nac Sprache 
und Kationalgefühl vollflommen polnifh. Hätten die Alliierten und Affoziterten 
Mächte das Gejeb des Hiltoriihen Rechts in all feiner Strenge angewandt, 
jo wären fie berechtigt gemwejen, fajt das ganze Gebiet diejer beiden PVropinzen 
an Polen zurüdzugeben. In Wahrheit haben die Alliierten und Affoziierten 
Mächte e3 nicht getan. Sie haben in wohlbedachter Abficht den auf das gejchicht- 
liche Recht gegründeten Anfpruch unbeachtet gelaffen, weil fie auch den Anjchein 
der Ungerechtigkeit vermeiden mollten, und fie Haben Deutfchland. die meit- 
lihen Gebiete überlaffen, die an da3 deutjche Territorium angrenzen, und in 
denen in unbejtreitbarer Weife daS deutjche Element überwiegt. 

Außerhalb diefer Grenze bejtehen allerdings gemilfe oft weit von der deutjchen 
Grenze entfernte Zonen, wie Bromberg 3. B., wo die Deutjchen in der Mehr- 
zahl jind. ES wäre unmöglich, eine Grenze zu ziehen, die die umgebenden rein 
polnijchen Gebiete zu Polen jchlüge und diefe Zonen Deutjchland überliepe. 
Die eine oder andere Partei muß zu Opfern bereit fein. Wird diefes Prinzip 
anerfannt, fo ijt fein Zweifel darüber möglich, welcher Partei ein Vorzugsrecht 
zuzubilligen if. ©o zahlreich die Deutfhen in diefen Bezirken fein mögen, 
die Zahl der beteiligten Polen ift größer. Diefe Gebiete Deutfchland über- 
lafjen, hiege die Majorität der Minorität opfern. Überdies muß man fich die 
Methoden ins Gedächtnis zurüdiufen, mit denen die Deutfchen in gemiljen 
Gebieten ihr Übergewicht erreicht haben. Die deutfchen Koloniften, die deutfchen 
Einwanderer, die deutjchen Bewohner find nicht allein auf Grund natürlicher 
Urjadden gefommen. Shre Anwefenheit ift die unmittelbare Folge der von 
der preußiichen Regierung befolgten WBolitif, die ihre ungeheuren Hilfsmittel 
nubbar gemacht hat, um die eingeborene Bevölferung des Befites zu entjegen 
und jie durch) eine nad) Sprache und Nationalität deutfche Bevölkerung zu er- 
jegen. Gie hat diejes Berfahren bis zum Vorabend des Strieges fortgejekt, 
und zwar mit einer ausnehmenden Härte, die felbft in Deutfchland Proteft- 
fundgebungen hervorgerufen hat. Wollte man zugeben, daß eine Politik diefer 
Art dauernde Nechte auf ein Land befchaffen Zönne, fo hieße das, die flagran- 
teften Handlungen bon Ungerechtigkeit und Unterdrüdung ermutigen und 
belohnen. 

Um jede Möglichkeit von Ungerechtigfeiten auszufcheiden, haben die Alliierten 
und Ajjoztiierten Mächte von neuem die meftlichen Grenzen Polens forgfältig 
geprüft; diefe Prüfung hat gewilje Veränderungen in Einzelheiten zur Folge 
gehabt, die in der Abficht gejchehen find, in noch genauerer Weife die Grenze 
der Linie der ethnographifchen Demarkation anzupafjen. Dieje Veränderungen 
werden im ganzen eine Verminderung der Zahl der an Polen kommenden 
Deutichen zur Folge haben. Insbefondere haben die Alliierten und Ajjoziterten 
Mächte bejchlojjen, fich ftreng an die gejchichtliche Grenze zwifchen Bommern 
und Weitpreußen zu halten, fo daß in diefer Gegend fein Teil Deutjchlands, 
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der außerhalb des ehemaligen Königreichs Polen gelegen wäre, an Polen 

gelangt. E3 ift nicht ficher, daß diefe Veränderungen in der Praris Verbejje- 

rungen bedeuten werden. E3 ift jogar möglich, daß die Tatjache einer genaueren 

Befolgung der Volksgrenzen örtliche Unbequemlichkeiten heworruft. 

Oberfchlefien 

Ein großer Teil der deutfchen Antwort ift der oberjchlefiichen Trage gemwid- 

met. 3 wird zugegeben, daß diefes Problem von dem Pojen3 und Weit- 

preußens fich unterjcheidet, und zwar deswegen, weil Dberjchlefien zu der 

Zeit, a8 Polen geteilt wurde, nicht diefem Staate angehörte. Man fann Die 

Behauptung aufjtellen, daß Polen feinen rechtlichen Anfpruch auf die Ab- 

tretung Oberjchlejiens hat; aber feierlich muß erffärt werden, dap die Behauptung, 

e3 hätte feine Rechte darauf, die durch die Grundjäge des Präjiventen Wilfon 

gejtitst winden, nicht der Wahrheit entjpricht. Jr den Bezirken, deren Abtretung 

in Stage fteht, ift die Mehrheit der Bevölkerung unbejtreitbar polnifch. Alle 

deutjchen Spezialwerfe, alle Schulhandbücher lehren den deutjchen Kindern, 

daß die Bewohner nac) Urjprung und Sprache Polen find. Die Alliierten und 

Ajfoziierten Mächte Hätten vollfommen die Grundjäge verlegt, zu denen Die 

Deutjche Regierung fich felbft befannt hat, wenn fie nicht den Rechten der 

PBolen auf diejes Gebiet Rechnung getragen hätten. 
Die Deutjche Negierung beftreitet indefjen jegt Diefe Schlußfolgerungen. 

Sie weigert fich, die polnischen Beftrebungen der Bemwohnerjchaft anzuerkennen. 

Sie behauptet, dal Die Trennung des Gebiet3 von Deutjchland meder den 

Wünfchen noch den Intereffen der Bevölferung entjpricht. Unter diefen Be- 

dingungen find die Alliierten und Afjjoziierten Mächte geneigt, die Entjcheidung 

der Frage denjenigen zu überlafjen, die jie befonders angeht. Sie haben dem- 

nach bejtinmmt, daß das Gebiet nicht unmittelbar an Polen abgetreten werden 

foll, fondern daß Maßnahmen getroffen werden, um dort eine Bolksabjtimmung 

ftattfinden zu lajjen. 
Sie wären glücklich gewejen, diefe Bolksabjtimmung vermeiden zu fünnen, 

denn die Mafregel wird auch eine beträchtliche Zeit aufgejhoben werben 

müffen; fie wird die zeitweilige Bejegung des Gebiets durch fremde Truppen 

mit fich bringen. Um die volle Freiheit der Abjtimmung zu jihern, wird Die 

Schaffung einer unabhängigen Kommifjion mit der Aufgabe, daS Gebiet 

während der der Abjtimmung vorangehenden Zeit zu verwalten, erforderlich jein. 
Überdies ift, um zu verhindern, daß Deutjchland willfürlich der notwendigen 

Rohitoffe für feine Jnduftrie beraubt wird, dem Bertrage ein Artikel Hinzugefügt 

worden, der borjicht, daß die Mineralprodufte, einjchlieglich der Kohle, die 

insirgendeinem abgetretenen Teile Oberjchlefiens erzeugt werden, von Deutjc)- 

land zu denjelben Bedingungen wie von den Polen jelbit gefauft werden können. 

Um jeder Kritik, die fich auf die Folgen einer Gebiet3abtretung auf Polen 
bezieht, Rechnung zu tragen, machen die Alliierten und Afoztierten Regierungen, 
geleitet von dem Wunfche, Sicherungen hinfichtlich der Liquidation deutjchen 
Eigentums zu schaffen, Vorfchläge, deren Einzelheiten fich weiter unten bei den 
Beitimmungen, die fi) auf Eigentum, Rechte und Snterefjen beziehen, finden. 
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Die Wiederherftellung des polnischen Staates ift eine große gefchichtliche 

Tat, die fich nicht vollziehen fan, ohne viele Beziehungen zu zerbrechen, ohne 

viele zeitweilige Schwierigfeiten zu verurfachen und ohne viele Berjonen in 

Unruhe zu verjegen, aber die Alliierten und Ajjoziierten Mächte haben es jich 

ganz bejonders angelegen fein lafjen, den Deutfchen, die an Polen kommen 

folfen, ebenjo wie allen anderen in Religion, Nafje oder Sprache jich ergebenden 

Minderheiten ernjthaften Schuß angedeihen zu laffen. Eine Klaufel des Ver- 

trage3 fichert ihnen Neligiongfreiheit, da8 Recht des Gebrauchs ihrer Sprache, 

und auch das Recht, ihre Kinder in ihrer eigenen Sprache erziehen zu lafjen. 

Sie werden feinerlei Verfolgung fennen, die der ähnlich wäre, die die Bolen 

von feiten des Preußiichen Staates zu erdulden hatten. 

Abfchniet IX 

Dftpreußen 

Die Deutfche Regierung erklärt, fie fünne feine Löfung annehmen, durch) 
die Oftpreußen vom übrigen Deutfchland getrennt würde. Demgemäß ift e3 
notwendig, daran zu erinnern, daß Oftpreußen mehrere Jahrhunderte hindurch 
tatfächlich jo vollfommen für fich beftarıd, daß es bis 1866 in feinen Augen- 
blik in Wahrheit innerhalb der politifchen Grenzen Deutjchlands inbegriffen 

war; die deutfchen Gefchichtfchreiber Haben jtetS anerkannt, daß Ditpreußen 
fein Land deutfchen Ursprungs ift, fondern eine deutiche Stolonie. YZmeifelloS 
märe e3 für Deutjchland bequem, daß diefes durcch dag deutjche Schwert eroberte 
und feinen Ureinwohnern entriffene Land in unmittelbarer Berührung mit dem 
wahren Deutfchland bliebe, aber das, was für Deutjchland bequem it, gibt 
feinen genügenden Grund ab, um die Fortjegung der Zerreißung und Zer- 
ftüdfelung einer anderen Nation zu rechtfertigen. Überdies find die ntereffen 
an einer Landverbindung mit Deutichland, die bei den an Zahl noc) nicht zwei 
Millionen erreichenden deutfchen Einwohnern in Oftpreußen obwalten, viel 
weniger vital, al3 das Interefje der ganzen polnischen Nation an der Erlangung 
eines unmittelbaren Zugangs zum Meere. 

Der Handel Dftpreußens mit dem übrigen Deutfchland vollzieht jich größten- 
teils über See. Für das Handelsleben der Provinz wird es wenig bedeuten, 
daß Weftpreußen an Polen zurücgegeben wird; aber fir Volen ift es wejentlich, 
unmittelbare und ununterbrochene Verbindungen mit Danzig und der übrigen 
Küfte zu haben mittel Eifenbahnlinien, die ganz unter der Stontrolle des 
polnifchen Staates ftehen. Die Nachteile, die ji) aus der neuen Grenzziehung 
für Oftpreußen ergeben fünnen, fallen nicht inS Gewicht, wenn man jie 
mit denen vergleicht, Die jede andere Negelung für Polen verurjachen 
würde. 

Überdies ift die Bedeutung des Schienentweges, der Oftpreußen mit Deutjch- 
(and verbindet, vollfommen im Vertrage anerkannt worden, und es jind Be- 
ftimmungen zu diefem Zwede in ihm aufgenommen worden. Dieje legteren 
find einer jehr forgfältigen Durchficht unterzogen worden und fie geben die 
vollfommenfte Gemwißheit, daß die Verbindungen durch das polnifche Tertie 
torium feinerlei Hindernis treffen werden. 
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E3 ift jchwer, die Einwendungen zu begreifen, die von deutjcher Geite 
gegen die Volfsabftimmungen erhoben werden, die in gewiljen Gebieten Dft- 
preußens ftattfinden follen. 

Nach allen Informationen gibt es in dem Gebiet von Allenjtein eine be- 

trächtliche polnische Majorität. Demgegenüber behauptet die deutjche Note, 

daß diefes Gebiet nicht von einer unbeftreitbar polnijchen Bevölkerung bewohnt 

fei, und will glauben machen, daß die Polen eine Trennung von Deutjchland 
nicht wünfchen. Gerade wegen der Zweifel, die möglicgerweije in bezug auf 
die politiihen Sympathien der Bevölkerung bejtehen, haben die Alliierten 
und Ajoziierten Mächte die Veranftaltung einer BolBabjtimmung in diefem 
Gebiet bejchloffen. Wo die Zugehörigkeit einer Bevölferung nicht zweifelhaft 
it, ift eine Volßabftimmung nicht nötig; wo Zweifel beitehen, erjcheint fie 
geboten. Man bemerkt mit Überrafchung, daß die Deutjchen in demfelben 
Augenblid, wo fie fi) zur Annahme des Grundfages der freien Verfügung 
der Bevölkerung befennen, die Annahme der deutlichiten Mittel zur Anwendung 
diejes Grundfages vermeigern. 

Abfhnitt X 

Memel 

Die Mliierten und Affoziierten Mächte weigern fich, zuzugeben, daß die 
Abtretung des Gebietes von Memel dem Nationalitätenprinzip entgegen- 
gejegt fei. Das fragliche Gebiet ift immer litauifch gewejen, die Mehrheit der 
Bevölferung ift nach Urfprung der Sprache Yitauifch. Die Tatjache, daß die 
Stadt Memel felbjt zu einem großen Teile deutfch ift, würde in feiner Weije 
das Verbleiben des ganzen Gebietes unter deutjcher Hoheit rechtfertigen, in3- 
bejondere deswegen nicht, weil der Memeler Hafen Litauens einziger Ausgang 
zur Gee ilt. 

E3 it beftimmt worden, daß Memel und das benachbarte Gebiet den Allı- 
ierten und Affoziierten Mächten überlaffen werden, weil die Rechtsverhäliniffe 
der litauifchen Territorien noch nicht bejtimmt find. 

Abfohnitt XI 

Danzig 

Die deutiche Note erklärt, daß die Deutfche Negierung „ven Raub zurüd- 
weifen muß, der an Danzig begangen werden joll und den Anspruch auf das 
Berbleiben Danzigs und feiner Umgebung beim Deutjchen Reiche aufrecht 
erhalten muß”. Eine folhe Sprache jcheint auf eine gemwifje Verfennung der 
wirflihen Lage hinzumweifen. Die für Danzig vorgefchlagene Löfung ijt mit 
genauejter Sorgfalt ausgearbeitet worden und wird den Charakter beftätigen, 
den die Stadt Danzig durd) Jahrhunderte bis zu dem Tage gehabt hat, an 
dem fie durch Gewalt und entgegen dem Willen ihrer Bewohner dem Preu- 
Biihen Staate einverleibt worden ift. Die Danziger Bevölkerung ift der großen 
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Mehrzahl nach deutfch und ift dies jeit langer Zeit gewejen. ‚Gerade aus diefem 

Grunde geht der Vorfchlag nicht dahin, die Stadt dem Polnischen Staate ein- 

zuverleiben. Aber als Danzig eine Hanfejtadt war, befand es lid), wie viele 

andere Hanfeftädte, außerhalb der politifchen Grenzen Deutjchlands und war 

mit Bolen vereinigt, bei welchem Staate es fich jahrhundertelang mweitgehender 

örtlicher Unabhängigkeit und einer großen Handelsblüte erfreut Hat. Es wird 

fich nun von neuem in einer Lage befinden, die der während fo vieler Yahr- 

hunderte von ihm eingenommenen ähnlich ift. Die wirtichaftlihen Snterejjen 

Danzigs und Polens find iventifch. Danzig, der größte Weichjelhafen, bedarf 

dringend engfter Beziehungen zu Polen. Die Einverleibung Weftpreußens 

einschließlich Danzigs in Deutfchland hat Polen des unmittelbaren Zugangs 

zur See, auf die e3 ein Recht hatte, beraubt. Die Alliierten und Mjoziierten 

Mächte fchlagen vor, daß ihm diefer unmittelbare Zugang zurütdgegeben wird. 

63 genttgt nicht, daß Polen das Recht erhält, fic) deuticher Häfen zu bedienen. 

Bon fo geringer Ausdehnung der Teil der Küfte, ver polnijch ift, aucd) fein 

mag, er muß an Polen zurüdgegeben werden. Polen verlangt, und zivar 

gerechterweife, daß fich Die Verwaltung und Entwidlung desjenigen Hafens, 

der fein einziger Ausgang zum Meere ift, in feinen Händen befinden, und daß 

die Verbindungen zmwifchen diefem Hafen und Wolen feiner fremden Kontrolle 

unterworfen werden, fo daß unter diefem Gefichtspunfte, der für die nationale 

Sriftenz Polens einer der wichtigften ift, Polen auf den Fuß der Gleichheit 

mit den anderen Staaten Europas gejtellt wird. 

Abfhunitt XII 

Schleswig 

Für Schleswig, das Preußen 1864 Dänemark entriffen hatte, Hat Preußen 

im Prager Frieden von 1866 verfprochen, daß die Bevölferungen der nördlichen 

Gebiete an Dänemark abgetreten werden foliten, wenn fie durch eine freie 

Abftimmung den Wunfch ausdrüdten, mit diefem Gtaate vereinigt zu werden. 

Troß wiederholten Berlangens der Einwohner Hat weder Preußen noch das 

Deutiche Reich jemals einen Schritt getan, um diefes Verfprechen zu halten; 

die Dänische Regierung und die Bevölferung von Schleswig haben die Friedens- 

fonferenz erfucht, ihnen eine Vollsabftimmung zu fihern. Dieje garantiert 

nunmehr der Vertrag. 
Auf Wunfch der Dänifchen Regierung find Beftimmungen getroffen worden, 

um da3 Gebiet bi3 zur Eider und Schlei von deutfchen Truppen und von den 

hohen preußifchen Beomten zu räumen, forwie um die zeitweilige Verwaltung 

des Gebiets und die Organifation einer VBollsabjtimmung einer internationalen 

unparteiifchen Konmiffion anzuvertrauen, in welcher Norwegen und Schweden 

fomwie die Alliierten und Affoziierten Mächte vertreten fein follen. Auf Erfuchen 

der Dänifchen Regierung ift beftinnmt worden, die Grenzen de3 der Volfs- 

abftimmung untertvorfenen Gebiet3 in Übereinftimmung mit diefem Erjuchen 

feftzufegen. Auf der Grundlage der hiernach vorzunehmenden Volfsabjtimmung 

wird die internationale Kommiffion eine genaue Grenzlinie zwijchen Deutjch- 

land und Dänemark vorschlagen, eine Linie, bei der auf geographiiche und 

wirtfchaftliche Bedingungen Nücficht genommen werden wird. 
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Abfchnitt XI 

Helgoland 

Sn bezug auf Helgoland bemerfen die deutjchen Delegierten, indem fie 
in die Schleifung der Befejtigungen willigen, daß: 

„vie für ven Schuß der Hüfte und des Hafens notwendigen Maßnahmen 
im Snterejje der Einwohner der Snjel jowohl wie im Sntereffe der 
friedlichen Schiffahrt und der Filcherei in Kraft bleiben müfjen”. 

Die hHauptjächlichen Alliierten und Affoziierten Mächte werden nach der 
Unterzeichnung des Friedens eine Kommiffion zur Überwachung der Schleifung 
der Befejtigungen ernennen. Dieje Kommifjion wird beftimmen, welcher 
Teil von den die Hüfte gegen die Abjpülungen des Meeres fichernden Werfen 
erhalten bleiben fan, und welcher Teil befeitigt werden joll, leßteres al3 Vor- 
jihtsmaßregel dagegen, daß ‚die Sufel von neuem befeftigt wird. 

Die einzigen Häfen, deren Zerjtörung vorgefchlagen wird, find die Striegs- 
häfen, die innerhalb der in Artifel 115 bezeichneten Grenzlinien liegen; ber 
Silchereihafen it nicht in diefer Zone einbegriffen, und die Striegshäfen finden 
für Fijchereifahrzeuge feine Verwendung. Der Artifel muß demzufolge be- 
dingungslos angenommen werden. 

Abfchnitt XIV 

Rußland 

Die Alliierten und Afjoziierten Mächte find der Meinung, daß feiner der 
Borbehalte und feine der Bemerkungen, die von der Deutfchen Delegation 
in bezug auf Rußland vorgebracht werden, die geringfte Veränderung in den 
diesbezüglichen Slaufeln des Friedensvertrages notwendig macht. 
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Seil IV 

Deutliche Kechfe 

und Sinfereffen außerhalb Deuffchlands 

r. 

Bei dem Verlangen, daß Deutfchland allen Nechten und Anfprüchen auf 

feine überjeeifchen Befitungen entjage, haben die Alliierten und Afjoztierten 

Mächte in allererfter Linie die Sntereffen der eingeborenen Bevölferungen 

beritcichtigt, für die Präfident Wilfon im fünften feiner 14 Punkte der VBot- 

ichaft vom 8. Januar 1918 eingetreten ift. ES genügt, auf die deutjchen amt- 

lichen und privaten Zeugniffe vor dem Kriege und auf die im Reichstag be- 

fonder3 von den Herren Erzberger und Nosfe erhobenen Anflagen Bezug zu 

nehmen, um ein Bild von den folonialen Verwaltungsmethoden Deutjchlands, 

bon den graufamen Unterdrüdungen, den toillfürlichen Ziwangsbeitreibungen 

und den verfchiedenen Formen der Zwangsarbeit zu erhalten, die weite Streden 

- in Oftafrifa und Kamerun entvölfert Haben, ganz zu jchweigen von dem aller 

Welt befannten tragischen Schidjal der Hereros in Südweitafrifa. 

Deutfchlands Berfagen auf den Gebiete der folonialen Zivilifation ift zu 

deutlich zutage getreten, als daß die Alliierten und Affoztierten Mächte ihre 

Hand zu einem zweiten Verjuche bieten und die Verantwortung dafür über- 

nehmen fünnten, dreizehn bis vierzehn Millionen Eingeborener von neuem 

einem Schiefal zu überlaffen, von dem fie durch den Strieg befreit worden 

find. 
Außerdem haben die Alliierten und Affoziierten Mächte es für notwendig 

erachtet, ihre eigene Sicherheit und den Frieden der Welt gegen einen mili» 

tärifchen Imperialismus zu fichern, der darauf ausging, fich Stüßpunfte zu 

ichaffen, um gegenüber den anderen Mächten eine Politit der Einmifchung 

und Einjchüchterung zu verfolgen. 

11. 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte find der Meinung gewejen, daß 

der Verluft feiner Kolonien Deuifchlands normale wirtjchaftliche Entwidlung 

nicht behindern würde. 
Der Handel der deutfchen Kolonien hat immer nur einen ganz geringen 

Bruchteil des Gefamthandels Deutjchlands ausgemacht: 1913 1/, d. 9. Der 

Einfuhr und Y/, dv. 9. der Ausfuhr. Von der gefamten Einfuhr Deutjchlands 

an Erzeugniffen wie Baummolle, Kakao, Kautjchuf, Palmfernen, Tabat, ute 

und Kopra famen nur 3 d. 9. aus feinen Kolonien. €3 liegt auf der Hand, 
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daß der finanzielle, Fommerzielle und induftrielle Wiederaufbau Deutjchlands 
bon anderen Faktoren abhängig ift. 

Aus Eimatishen und anderen natürlichen Gründen fünnen die deutjchen 
Kolonien nur einen ganz geringen Bruchteil der Ddeutjchen Auswanderung 
aufnehmen. Die Heine Zahl der Anfiedler, die fich vor dem Striege dort nieder- 
gelaifen hatten, ift in diefer Beziehung Beweis genug. 

1ER 

Die Alliterten und Ajfoziierten Mächte Haben für die Abtretung der deutjchen 
Kolonien Bedingungen vorgejehen, die den Regeln des internationalen Rechts 
und der Billigfeit entiprechen. 

a) Die Alliierten und Njfoztierten Mächte wenden auf die deutichen Kolo- 
nien den allgemeinen Grundfag an, daß der Übergang der Souveränität den 
Übergang des beweglichen und unbemeglichen Eigentums des abtretenden 
Staates auf den Staat, dem das Gebiet übertragen wird, unter den gleichen 
Bedingungen zur Folge hat. 

Sie jehen feinen Grund dafür, bei den Kolonien Abweichungen von diefem 
Grundjaß zuzugejtehen, wie fie Hinfichtlih europäifcher Gebiete ausnahms- 
weije zugebilligt worden find. 

b) Sie find der Meinung, daß die Kolonien weder irgendeinen Teil der 
deutigen Schuld zu tragen haben, noch daß ihnen die Verpflichtung auferlegt 
werden darf, die don der Staiferlichen Schubgebietsveriwaltung gemachten Auf- 
mwendungen zu erjtatten. Sie glauben, dab e3 ungerecht fein würde, die Ein- 
geborenen mit Ausgaben zu belaften, die offenbar vornehmlich in Deutjd- 
lands eigenem nterejfe gemacht worden find, und Daß es nicht weniger un- 
gerecht jein würde, diefe Verbindlichkeit den Mandatsmächten aufzuerlegen, 
die, da jie vom Bölferbund al3 Treuhänder bejtellt worden find, feinerlei Bor- 
teil aus diefem anvertrauten Gute ziehen werden. 

IV. 

Die Alltierten und Ajjoziterten Mächte Haben es im Interefje der Ein- 
geborenen und im Snterejje des allgemeinen Friedens für notwendig erachtet, 
der Betätigung, Die Deutjchland über feine früheren Kolonien oder über die 
Gebiete der Alliierten und Ajfoziierten Mächte auszuüben fuchen Fünnte, 
Schranfen zu feben. 

a) Aus den bereits erwähnten Sicherheitsgründen find fie verpflichtet, fich 
volle Handlungsfreiheit für Die Regelung der Bedingungen vorzubehalten, 
unter denen Deutiche die Erlaubnis erhalten fönnen, fich in den Gebieten der 
früheren deutichen Kolonien niederzulaffen. Die Kontrolle des Bölferbundes 
wird übrigens Deutjchland alle notwendigen Sicherheiten bieten. 

b) ©ie verlangen Deutjchlands Zuftimmung zu den Verträgen, die fie zur 
Regelung des Handels mit Waffen und geiftigen Getränken und zur Abände- 
tung der Öeneralaften von Berlin und Brüffel abjchliegen werden. Sie glauben 
nicht, daß Deutjchland Grund hat, fich dDadurd) erniedrigt und verlegt zu fühlen, 
bat e3 im voraus jeine Suftimmung zu Abmachungen geben joll, die von allen 
großen Handelsmächten in Fragen von folcher Wichtigkeit fiir das Wohlergehen 
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der eingeborenen Bevölferungen und für die Aufrechterhaltung der Zivili- 

fation und de3 Friedens angenommen werden. 

V. 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte find der Meinung, daß alles deutjche 

Staatseigentum in dem Gebiete von Kiautfchau in derjelben Weije wie das 

Staatseigentum in allen überfeeifchen Befisungen Deutjchlands behandelt und 

ohne Entjehädigung übertragen werden muß. 

Sie erinnern zu diefem Zmede daran, daß Kiautjchau China ungerechter- 

meife weggenommen worden ift und Deutjchland als militärijcher Stüßpunft 

für eine Rolitif gedient hat, deren verschiedene Ktundgebungen jtets eine Drohung 

für den Frieden im fernen Djten bildeten. 

Bei diefer Sachlage jehen fie feinen Grund, Deutjchland für den Verluft 

von Anlagen, Einrichtungen und jonftigem öffentlichen Eigentum zu entjchädigen, 

das in den Händen diefer Macht in der Hauptjache nur ein Mittel zur Verwirk- 

Yichung einer Angriffspofitif gemejen ift. 
Was die dazu gehörigen Eifenbahnen und Bergiwerfe anlangt (Art. 156 

Abf. 2), jo haben die Alliierten und Affoziierten Mächte allen Grund, fie als 

öffentliches Eigentum anzufehen. Sollte jedoch Deutjchland den Beweis de3 

Gegenteil3 erbringen, jo würden fie fich nicht weigern, auf die ettvaigen Nechte 

deutfcher Reichsangehöriger die allgemeinen Grundjäge anzutenden, die in 

den Friedensbedingungen für Entfehädigungen diefer Art aufgeftellt jind. 

v1. 

Die Alliierten und Affoztierten Mächte haben den Wunfch, daß Fein Mip- 

verftändnig Hinfichtlich der Verfügung über die Güter der Deutjchen Mijlionen 

in den Ländern der Alliierten und Affoztierten Mächte oder in denjenigen ent- 

ftehe, deren Verwaltung ihnen auf Grund des Friedenspertrage3 anvertraut 

wird. Sie haben infolgedejjen in Hlarer Weife beftimmt, daß die Güter Diejer 

Miffionen Treuhänderräten übertragen werden, die von Den Regierungen er- 

nannt oder beftätigt werden und fich aus Perfonen zufammenfegen, die dem 

gleichen Bekenntnis wie die in Betracht fommende Mifjton angehören. 
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eV 

Bejtimmungen 

über ZYandbeer, Seemachf und Rufffahrt 

Abfchnitt I 

Beftimmungen über das Zandheer 

B 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte legen Wert darauf, befonders hervor- 
zuheben, daß ihre die Rüftungen Deutjchlands betreffenden Bedingungen nicht 
nur zum Zwece hatten, Deutjchland die Wiederaufnahme feiner Friegerifchen 
Angriffspolitif unmöglich zu machen. Diefe Bedingungen ftellen vielmehr 
gleichzeitig den erften Schritt zu der allgemeinen Bechränfung und Begrenzung 
der Nüftungen dar, welche die bezeichneten Mächte als eines der beten Mittel 
zur Verhinderung von Kriegen zu verwirklichen fuchen und die herbeizuführen 
zu den erjten Pflichten des Wölferbundes gehören wird. 

11. 

Sie müfjen jedoch fejtjtellen, daß das ungeheure Anwachjen der Rüftungen 
in den legten Jahrzehnten den Staaten Europas durch Deutjchland aufgezwungen 
worden ift. Weil Deutjchland feine Macht vermehrte, mußten feine Nachbarn 
das gleiche tun, wollten fie nicht dem Zwang des deutfchen Schwertes wider- 
ftandslos ausgeliefert fein. 3 ift daher ebenfo gerecht wie notwendig, mit 
der zwangsweifen Begrenzung der Nüftungen bei dem Stante zu beginnen, 
den die Verantwortung für ihr Anmwachfen trifft. Exft wenn der Angreifer 
den Weg gezeigt hat, Fünnen auch die Angegriffenen in aller Sicherheit ihm 
folgen. 

EIT. 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte fönnen feinerlei grundfäßliche Ab- 
änderung der Bedingungen zugeftehen, die in den Artifeln 159 bis 180, 203 
bis 208 und 211 bis 213 de3 Friedensvertrages aufgezählt find. 

Deutichland hat bedingungslos einer Abrüftung vor den Alliierten und 
Afoziierten Mächten zuzuftimmen. Es Hat die jofortige Abjchaffung Der all- 
gemeinen Wehrpflicht anzunehmen; eine genau fejtgelegte Organijation und 
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der Rüftungsmaßftab werden ihm vorgefchrieben werden. C3 ijt wejentlic, 

daß eine befondere Kontrolle mit Beziehung auf alle ausgeübt wird, was Die 

Einfchränfung feiner bewaffneten Macht und feiner Rüjtung, die Schleifung 

feiner Befeftigungen und die Einfchränfung, Umwandlung oder Vernichtung 

feiner militäriichen Anlagen betrifft. 

IV. 

Die Alliierten und Afoziierten Mächte betrachten die genaue Durchführung 

diefer Grundjäge al eine heilige Pflicht und Ihnen e3 ab, hiervon abzugehen; 

fie find nichtsdeftoweniger bereit, im nterefje des allgemeinen Friedens und 

der Wohlfahrt des deutichen Volkes folgende Önderungen der Bejtimmungen 

fie das Landheer, Artikel 159 bis 180 des vorliegenden Vertrages, zu beiwilligen. 

a) Deutfchland wird ermächtigt, die Verminderung feines Heeres lang- 

famer auszuführen a feftgefeßt worden war, und zwar bis auf eine Höchjitzahl 

bon 200 000 Mann, die in einem Zeitraum von 3 Monaten erreicht fein muß. 

Am Ende diefer 3 Monate und alle weiteren 3 Monate wird eine Kommiljion 

militärischer Sachverftändiger der Alliierten und Afjjoziierten Mächte Die Stärfe 

de3 deutfchen Heeres für die nächften 3 Monate feitfegen; das Ziel hierbei ift, 

das deutiche Heer fobald wie möglich, in jedem Falle aber bis zum Ablauf der 

Geltungsdauer des Gefeges über die Reichgwehr, d. h. bis zum 30. März 1920, 

auf die im Bertrage feftgefegte Zahl von 100 000 Mann zu verkleinem. — 

b) Die Zahl von Formationen, von Offizieren und ihnen Gleichgeftellten 

fowie bon Zivilperfonal foll entfprechend den Bedingungen des vorliegenden 

Vertrages im Verhältnis zu der im vorhergehenden Abfat a) feitgefegten Gefamt- 

jtärfe jtehen. 
Ebenfo foll die Zahl der Gefchüte, Mafchinengewehre, Minenwerfer und 

Gewehre forwie die Mengen von Munition und Ausrüftungsgegenftänden 

entfprechend den Beftimmungen de3 vorliegenden Vertrages im Verhältnis 

zu der im vorhergehenden Abjat a) feitgefegten Gefamtftärfe ftehen. 

c) Keinerlei Anderung in der Nüftungsorganifation, wie fie durch den 

Vertrag feftgefett ift, wird geftattet, bis Deutfchland in den Völferbund auf- 

genommen ift, der dann ettva erwünfcht erjcheinende Anderungen genehmigen 

Tann. 
d) Der gefamte Neft des deutjchen Kriegsmaterials ift innerhalb der durch 

den Friedensvertrag feitgefesten Frijten abzuliefern. 

Die durch den Friedensvertrag für die Abrüftung der Befeftigungen borge- 

jehenen Friften werden wie folgt abgeändert: 
„Ale Feftungswerke, Feftungen und Landbefeftigungen, die fich auf deutfchem 

Gebiete mweftlich einer 50 km ojtwärts des Nheins gezogenen Linie befinden, 

find abzurüften und zu fchleifen. 
Diejenigen bon diefen Feftungen, die in dem Gebiete liegen, das nicht durch 

die alliierten Heere befegt ift, find innerhalb einer FZrift von zwei Monaten 

abzurüften und innerhalb einer folchen von fechs Monaten zu fchleifen. 

Diejenigen, die innerhalb des von den alliierten Heeren bejebten Gebietes 

tiegen, find innerhalb der vom Alliierten Oberfommando feitzufegenden Zeiten 

abzurüften und zu fchleifen, mobei die erforderlichen Arbeitsfräfte von der 

Deutjchen Regierung zu ftellen find. 
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V. 

Mit den im bvorjtehenden Paragraphen IV genannten Zufägen und Ab- 
änderungen bleiben die Beltimmungen über das LZandheer (Art. 159—180) 
und ebenfo diejenigen, welche die Durchführung der in den Artifen 203, 208, 
211 und 213 niedergelegten Bedingungen betreffen, aufrechterhalten. 

Abfohnitt I 

Bejtimmungen über die Seemacht 

Die auf die Beitimmungen über die Seemacht bezüglichen Bedingungen 
und Vorjchläge der deutichen Delegierten fönnen nicht berüdjichtigt werden. 
Alle diefe Artikel find jorgfältig abgefaßt worden und müffen bedingungslos 
angenommen werden. Sie gründen fich auf den Wunfch nach einer allgemeinen 
Rüftungsbefchränfung aller Nationen und gleichzeitig auf das Beftreben, Deutjch- 
land die für feinen Schuß und für Geepolizeidienfte notwendigen Geeftreitfräfte 
zu belafjen. 

Keinerlei Verhandlung über diejen Teil des Vertrages ift vor feiner Unter- 
zeichnung nötig. Alle Einzelheiten können durch die Marinefommiffion geregelt 
werden, die jpäterhin gemäß den Vertragsbeftiimmungen eingefeßt werden mwird 
(Teil V, Abfchnitt IV). 

Keinerlei finanzielle Maßnahmen im Zufammenhang mit der Ablieferung 
der im Friedensvertrag erwähnten Kriegsjchiffe werden durch die Alliierten und 
Affoziierten Möchte in Erwägung gezogen; die Übergabe der Schiffe wird be- 
dingungslos gefordert. 
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Zeil VI 

Friegsgefangene 

Die Alliierten und Affoztierten Mächte Haben ihrer Note vom 20. Mat 1919 
betreffend diejen Abjchnitt nichts hinzuzufügen. 



Setl VII 

T. 

Deutichlands VBerantivortlichkeit bei der Entftebung des 

Krieges 

Die Deutjche Delegation hat ein langes Memorandum Hinfichtlich der Ver- 
antmwortlichfeit Deutfchlands für die Entftehung des Krieges vorgelegt. Das 
Hauptargument diefes Dokumentes geht dahin, daß in der allerlegten Minute 
der Krifis ji) die Deutiche Regierung bemüht hat, einen Bundesgenoffen zur 
Mäßigung zu veranlafjen, dem fie vorher volle Aftionsfreiheit gegeben Hatte, 
und daß es die Mobilifierung der ruffischen Armee gemefen fei, die den Ausbruch 
des allgemeinen Krieges Schließlich unvermeidlich gemacht hätte. 

Die Alliierten und Ajfoziierten Mächte möchten indeffen betonen, daß ihre 
Auffaffung bezüglich der Berantwortlichfeit für die Entftehung des Srieges 
nicht allein auf einer Analyfe der Ereigniffe beruht, welche in den Yetten Tritifchen 
Stunden der Arijis ftattfanden, die dem eigentlichen Beginn der Feindjelig- 
feiten voranging. Die Alliierten und Afjfoziierten Mächte bemerken, daß da3 
deutjche Memorandum zu einem großen Teile der Erörterung eines einzigen 
Teiles der europäifchen Lage während der dem Friege borausgehenden Kahre 
gewidmet ift. Die in ihm enthaltenen Bemerkungen und die angeführten 
Dofumente werden ohne Zweifel dem Gejchichtfchreiber der Zukunft mwert- 
volles Material bieten; die Alliierten und Affoziierten Mächte fünnen jedoch 
darin weder eine Enthüllung neuer Tatjachen noch eine Auslegung bereit3 be- 
fannter Tatjachen erbliden, welche geeignet wären, im geringften die Schluß- 
folgerungen zu ändern, zu denen fie bereits gelangt find. Sie find um fo mehr 
geneigt, diefen Standpunkt einzunehmen, als fie beobachten, daß beträchtliche 
Abweichungen in den drei Überfegungen des Dokuments, die fie erhalten 
haben, bejtehen. Nichts in dem deutfchen Memorandum erfchüttert ihre Über- 
zeugung, daß die unmittelbare Urfache für den Krieg der Entjchluß gemwefen ift, 
ven die für die deutfche PBolitif in Berlin veranttortlichen Verfonen und ihre 
Bundesgenofjen in Wien und Budapeft vorfäglich trafen, die Löfung einer 
europäifchen Frage den Nationen Europas durch die Drohung eines Frieges 
aufzuzmwingen und für den Fall, daß die übrigen Mitglieder des europäifchen 
Konzerts fich mweigerten, fie durch eine fofortige Kriegserflärung zu zwingen 

Das deutjche Memorandum gibt tatfächlich die Richtigkeit diefer Anfchaus 
ungen vorbehaltlos zu. Die ferbifche Frage war nicht und hätte niemals eine 
rein öfterreichifch-ungarifche Frage fein fünnen. Sie berührte Deutfchland. 
Sie berührte alle Großmächte. Sie war ihrem Wefen nach eine europäifche 
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Frage, da fie die Kontrolle des Balkanz aufs Spiel jebte, und daher nicht nur den 

Frieden auf vem Balkan, fondern den ganz Europas betraf. C3 war unmöglich, 

fie zu tfolieren, und die Berfafjer de3 Ultimatums vom 23. Juli wußten, daß fie 

nicht ifoliert werden Fonnte. Wenn demnach die Deutfche und die Ofterreichijch- 

Ungarifche Regierung eine friedliche Löfung gewünfjcht hätten, jo hätten fie fich 

mit den anderen Mächten beraten, deren Lebensinterefjen auf dem Spiele 

ftanden, und fie hätten nur gehandelt, nachdem fie alles verfucht hätten, zu einer 

gütlihen Löfung zu gelangen. Jedoch das Memorandum der Deutjchen Dele- 

gation gibt ausdrüdlich an, daß die Deutyche Regierung ihren Bundesgenojjen 

ermächtigt hat, eine Löfung der öfterreichijch-jerbiichen Frage auf feine eigene 

Snitiative und durch Krieg zu verfuchen. „m Vertrauen auf die Erfiärung 

de3 Wiener Habinetts”, fagte es, „hielt die Deutjche Regierung eine militärifche 

Erpedition Öfterreich3 gegen Serbien zur Aufvechterhaltung des Friedens für 

unerläßfich. Die Deutfche Regierung hielt fich für verpflichtet, die Gefahr einer 

ruffifchen Intervention und des Casus foederis, der Daraus entjtehen Eonnte, 

zu laufen. Sie ließ ihrem Bundesgenojjen Dfterreich vollfommen freie Hand, 

die Art feiner Forderungen gegenüber Cerbien zu bejtimmen. Als auf das 

Ultimatum eine Antwort erfolgte, die felbft Deutfchland ausreichend erjchien, 

um die Aufgabe der Expedition zu rechtfertigen, teilte eS Dieje jeine Abjicht 

Wien mit. 
Die jpätere Haltung der Deutfchen Regierung fteht vollfommen im Einklang 

init ihrer anfänglichen Volitif. Sie unterftügte ohne Prüfung die Ablehnung 

der außerordentlichen Zugeftändniffe, die Serbien ald Antwort auf die un- 

verfchämten und unerträglichen Forderungen der Dfterreichifchen Negierung 

gemacht hatte. Sie unterftütte die Mobilifation der öflerreich-ungarifchen Armee, 

billigte den Beginn der Feindfeligfeiten und wies entfchloffen alle Borjchläge 

einer Konferenz, der Verftändigung oder Vermittlung zurüd, obwohl jie 

wußte, daß, wenn einmal die Mobilifation und militäriiche Handlungen von 

irgendeiner der Großmächte unternommen wären, fie unvermeidlich aleiche 

Mabnahmen bei allen anderen hervorrufen mußten und auf dieje Weije die 

Möglichkeit einer friedlichen Löfung von Stunde zu Stunde vermindert würde. 

Erft im letsten Augenblid, als jede Möglichkeit, den Krieg zu vermeiden, tatfählich 

gejchwunden war, riet die Deutjche Negierung ihrem Bundesgenojjen zur 

Mäßigung. Selbft für diefen Punkt, den einzigen, der für Deutjchland günjtig 

fein könnte, läßt das Memorandum der Deutjchen Delegation einen Zweifel 

beftehen. „Der Grund“, jo fagt es, „für die Verzögerung der Antwort des Wiener 

Kabinett3 auf diefen Vorfchlag ift ung unbefannt." Und es fügt in einem unter- 

ftrichenen Sab hinzu: „Das ift einer der wejentlichjten Punfte, die noch der Auf- 

Härung bedürfen.” Kann man da nicht annehmen, daß nach einem in dem deut- 

fchen Auswärtigen Amte üblichen Brauche offiziöfe Mitteilungen oder eine 

vorherige Vereinbarung zwifchen denjenigen ftattgefunden hätten, die tatfächlich 

die Macht befaßen, und daß diefe Mitteilungen oder diefe Vereinbarung anders 

gelautet hätten al3 die durch den amtlichen Draht übermittelten Botfchaften? 

Die Deutfche Regierung verfucht jebt, die Schuld am Echeitern der Be- 

ftrebungen, den Frieden aufrechtzuerhalten, ver Mobilmachung des rufliicpen 

Heeres zuzufchieben. Sie tut fo, als ob fie nicht wüßte, daß diefe Mobilmachung 

die unmittelbar notwendige Folge der Mobilifierung der öfterreichifch-ungarijchen 

Armee und der Kriegserklärung an Serbien war, beides Maßnahmen, die von 
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Deutjchland gejtattet wurden. Das war der jchicffalsichwere Akt, durch den Die 
Entfgeidung aus den Händen der Staatsmänner genommen und die Befehls- 
gewalt den Militärs übertragen wurde. Die Verantivortlichkeit trifft auch die 
veutjchen Staatsmänner dafür, daß fie Rußland in Haft den Strieg erklärten, 
während Dfterreich felbft zu zögern fchien, und daß fie Frankreich den Krieg er- 
Härten. Sp groß war die Haft der Deutjden Regierung, da& in Ermangelung 
jtichhaltiger Gründe Borwände erfunden wurden, deren vollftändige Unwahrheit 
fängjt beiviefen worden it. Die Deutjche Delegation gibt heute zu, daß vie 
Deutiche Negierung „ich nicht die Mühe gab“, die ihr gemeldeten Tatjachen 
nachzuprüfen, die jie al3 Rechtfertigung ihrer Kriegserklärung veröffentlichte. 

Nach Kenntnisnahme der von der Deutfchen Delegation zu ihrer Selbit- 
verteidigung vorgebrachten Gründe haben die Alliierten und Afjoziierten Mächte 
die Überzeugung, daß die Reihe der Ereigniffe, die den Ausbruch des Krieges 
verurjacht hat, vorfäßlich von jenen erfonnen und ausgeführt worden ift, die die 
höchjte Macht in Wien, Budapejt und Berlin bejaßen. 

Die Gejchichte der Fritifchen Tage des Juli 1914 ift jedoch, in den Augen 
der Alliierten und Afoziierten Mächte nicht die einzige Grundlage, aut der die 
Schuld Deutjchlands an der Entjtehung des Strieges herzuleiten ijt. Der Aug- 
bruch des Strieges ijt nicht auf einen plöglichen Entjchluß, der in einer jchweren 
Krijis gefaht ijt, zurüdzuführen. Er war das logijche Ergebnis einer Politik, 
die jeit Jahrzehnten von Deutjchland unter dem Einfluß des preußischen Shtem3 
verfolgt wurde. 

Die ganze Gejchichte Preußens ift durch den Geijt der Beherrfchung, des 
Angriffs und des Krieges charakterijiert. Hypnotifiert durch den Erfolg, mit 
welhem Bismard, der Tradition Friedrichs Des Großen folgend, die Nachbarn 
Preußens beraubte und die deutjche Einheit durch Blut und Eifen fehmiedete, 
unterivarf jich das deutjche Volk nach 1871 fajt vorbehaltlos dem Einfluß und 
der Führerjchaft feiner preußischen Herrjchaft. 

Der preußifche Geijt war nicht damit zufrieden, daß Deutfchland einen 
großen und einflußreihen Bla im Kate gleicher Nationen einnehme, auf 
den es ein Anrecht hatte und den es gejichert hatte. Er fonnte durch nichts 
Geringeres befriedigt werden, al3 durch Erlangung höchjter und autofratifcher 
Gewalt. m einem Augenblide alfo, als die mweitlichen Nationen ernjthaft 
bejtrebi waren, die Rüftungen einzujchränfen, an Stelle der Nivalität in den 
internationalen Angelegenheiten Freundfchaft zu jegen und den Grunbftein 
zu einer neuen Ira zu legen, in welcher alle Nationen freundfchaftlich an der 
Leitung der Gejchäfte der Welt zufammenwirfen follten, haben die Lenfer 
Deutjchlandg unaufhörlich Mißtrauen und Feindfchaft zwifchen allen ihren 
Nachbarn gejät, haben mit allen Elementen der Unruhe in allen Ländern ge- 
meinjame Sache gemacht und haben unausgejegt die Rüftungen Deutjchlands 
vergrößert und jeine militärifche und maritime Macht befeftigt. Sie machten 
alle Hilfsmittel, über die jie verfügten, mobil, die Univerfitäten, die Vreffe, 
die Kanzel, den ganzen Mechanismus der Staatsmafchine, um ihr Evangelium 
des Hajjes und der Gewalt zu predigen, damit bei gegebener Zeit das deutfche 
Volk auf ihren Ruf antworten könne. Das Ergebnis war, daß in den lebten 
sahren des 19. Jahrhunderts und während des 20. Jahrhunderts die ganze 
Tolitit Deutjchlands darauf gerichtet war, fich eine Stellung zu fichern, Kraft 
deren fie Herrchen und Ddiftieren Fünne. 
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63 wird behauptet, daß Deutjchland jeine Nüftungen jo entwidelt hat, 
um fich felbjt gegen einen ruffischen Angriff zu jchüben. E3 ift jedoch bezeichnen, 
daß unmittelbar nachdem Rußland von Japan im fernen Dfien gejchlagen und 
ducch die nachfolgende innere Nepolution nahezu gelähmt war, die Deutjche 
Regierung jofort ihre Bemühungen verdoppelte, die Nüftungen zu vergrößern 
und ihre Nachbarn unter der Drohung des Krieges zu tyrannifieren. Für fie 
war der Zufammenbruc Rußlands nicht eine Gelegenheit, ihre Rüftungen 
einzufchränfen und der Welt zufammen mit den Weftmächten den Frieden 
zu verichaffen. Sie jahen in ihm die Öelegenheit, ihre eigene Macht zu erweitern. 
zerner zielte der ganze Aufbau der deutfchen Organifation auf einen Angriff 
hin. Shr Eifenbahnfyitem, jomohl im Dften wie im Weiten, ihr Mobili- 
jationsplan, ihr jeit langem überlegter Plan, die franzöfifche Verteidigungs- 
linie durch ein Eindringen in Belgien zu umgehen, die Genauigkeit ihrer Vor- 
bereitungen und ihrer Ausrüftung diesfeits und jenfeitS der Grenzen, Die fich 
gleich bei Beginn des Strieges zeigte — alles war auf Angriff und nicht auf Ver- 
teidigung eingeftellt. Das militärische Dogma, wonach das einzige Berteidigung3- 
mittel für Deutfchland darin bejtand, fich als erjtes auf feinen Nachbarn zu 
türzen, diente al3 Borwand, um eine militärifche Drganifation und einen 
ftrategijchen Plan zu verlangen, welche im gegebenen Nomente Deutfchland 
fähig machen jollten, jeden Widerjtand zu zerjchnettern und Deutjchland zum 
abjoluten Herrjicher im Dften und Weften zu machen. 

E3 ijt nicht der Ziwed diefes Memorandums, die diplomatiiche Gejchichte 
der dem Strieg dorausgehenden Jahre wiederzugeben, oder etiva zu zeigen, 
wie die friedlichen Nationen Wejteuropas allmählich durch nacheinander fol- 
gende Strifen, die von Berlin provoziert worden waren, Dazu getrieben worden 
jind, fich für ihre Verteidigung zu vereinen. 

Das autofratifche Deutfchland wollte unter dem Einfluß feiner Lenfer mit 
aller Macht die Borherrjchaft erlangen. Die Nationen Europas waren ent- 
ichloffen ihre Freiheit zu retten. Die Furcht der Führer Deutjchlands, es möchten 
ihre Bläne der Weltherrichaft durch die wachfende Flut der Demokratie zu- 
nichte gemacht werden, führte fie dazu, alle ihre Bemühungen darauf zu richten, 
jedweden Widerftand mit einem Streiche zu brechen, indem fie Europa in einen 
Weltkrieg ftürzten. Die Anficht der Alliierten und Affoziierten Mächte konnte 
wirklich nicht bejjer zum Ausdrud gebracht werden, als mit folgenden, eigenen 
Worten des deutjchen Memorandums: „Die wirklichen Fehler der deutjchen 
Politik lagen viel weiter zurück. Der 1914 im Amte befindliche Reichskanzler 
hatte eine politische Exrbjchaft übernommen, welche feinen rüchaltlos ehrlichen 
Berjuch, die internationale Zage von der vorhandenen Spannung zu befreien, 
bon vornherein als ausjichtslos verurteilte, oder Doch dafür einen folchen Grad 
von jtaatsmännifcher Kunft und vor allem Entjchlußfraft verlangte, wie er fie 
einerjeits in nicht gehörigem Maße befaß, und andererfeit3 unter den damaligen 
Bedingungen der deuffchen Bolitik nicht wirkfam entfalten Fonnte.” 

Sn den Augen der Alliierten und Ajfoziierten Mächte ift alfo die Verant- 
wortung Deutjchlands weit größer und furchtbarer als die, worauf da3 Memo- 
tandıum der Deutjchen Delegation fie zu befchränfen fich bemüht. Deutjchland 
it unter dem Einfluß Preußens die Vorkämpferin der Macht und der Gewalt, 
der Täufchung, der Intrige und der Graufamfeit in der Behandlung der 
internationalen Angelegenheit gewefen. Während mehrerer Jahrzehnte hat 
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Deutfchland unausgefegt eine Politik getrieben, die darauf Hinzielte, Eiferfucht, 
Haß und Zwietracht zwijchen den Nationen zu fäen, nur, damit e3 feine jelbjt- 
füchtige Leidenschaft nach Macht befriedigen konnte. Deutfchland hat fich dem 
ganzen Strom des demofratiichen Fortjchritts und der internationalen Freund» 
Ichaften in der ganzen Welt entgegengeftemmt. Deutjchland ijt die Hauptjtüge 
der Autofratie in Europa gewejen. Und zum Schlujje, in der Erfenntnis, daß 
e3 jeine Ziele nicht anders erreichen fonnte, entwarf e3 und begann es den 
Krieg, der die Niedermegelung und Verjftümmelung von Millionen von Men- 
Ichen und die Berwültung Europas von einem Ende biS zum anderen verurjachte. 

Die Richtigkeit der jo erdebenen Anklage hat das Deutjche Bolf durch feine 
eigene Nevolution anerkannt. &3 hat feine Ntegierung gejtürzt, weil es ent- 
decte, daß fie ein Feind des Friedens, der Gerechtigkeit und der Gleichheit 
im Snnern war. Diejelbe Regierung war aber in nicht geringerem Grade 
der Feind der Freiheit, der Gerechtigkeit und Gleichheit nach außen. &3 hat 
feinen Ziwed, den Beweis zu verfuchen, daß diefe Regierung weniger gewalt- 
tätig, anmaßend und tyrannisch in ihrer äußeren Politik, alS in ihrer inneren 
Rolitif war, oder daß die Schuld an den furcchtbaren Creignifjen Diejer lebten 
fünf Jahre nicht auf deren Haupt zurüdfalle. 

I: 

GStreafbeftimmungen 

Die Alliierten und Ajfoziierten Mächte haben die Bemerkungen der Deutfchen 
Delegation Hinjichtlich der gerichtlichen Berfolgung jolher Perfonen geprüft, 
die jchwerer Vergehen gegen die internationale Moral, die Heiligfeit der VBer- 
träge und die wejentlichjten Grundfäge der Gerechtigkeit bejchuldigt werden 
fönnen. Sie müjjen die in der Mantelnote zu diefem Memorandum gemachten 
Ausführungen wiederholen, nach denen fie diejen Krieg als ein vorjäßlich gegen 
das Leben und die Freiheiten ver VBölfer Europas erfonnenes Verbrechen er» 
blifen. Diejer Serieg hat für Millionen von Nenfchen Tod und Verjtümmelung 
gebradht und Curopa fchredlichen Leiden ausgejegt. Hungersnot, Arbeits» 
lojigfeit, Krankheit wüten auf dem ganzen Slontinent, und noc) für Jahrzehnte 
werden die Vülfer unter den Xaften und der durch diejen Krieg verurjuchten 
Berrüttung ächzen. Die Alliierten und Afjjoziierten Mächte fehen die Ber 
trafung derjenigen Perjonen, die für das Elend der menjchlichen Rafje ver- 
antmwortlich find, al3 im Sntereffe der Gerechtigkeit unerläßlich an. 

Sie halten Ddieje Beftrafung nicht weniger notwendig al3 Abjchredung 
für andere, welche jpäter vielleicht einmal in VBerfuchung geraten follten, ihrem 
Beijpiel zu folgen. Der gegenwärtige Vertrag foll in marfanter Weife mit 
den Traditionen und der Praris früherer Abkommen brechen, die felten im- 
jtande waren, die Erneuerung des Krieges zu verhüten. Die Alliierten und 
Aljoziierten Mächte erachten in der Tat die Verfolgung und die Beftrafung 
derjenigen Berfonen, die als der Verbrechen und der inhumanen Handlungen 
in Beziehung auf einen Angriffsfrieg am meiften fchuldig find, al3 untrennbar 
bon der Errichtung jener Herrichaft des Rechts unter den Bölfern, die als Ziel 
diejes Vertrages ins Auge gefaßt ift. 
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Was die deutfcherjeits gemachte Behauptung anlangt, daß eine Verfolgung 
ver Angeklagten durd) von den Alliierten und Ajloziterien Mächten ernannte 
Gerichte ein einfeitiges und unbilliges Verfahren darfielle, betrachten es die 
Alliierten und Ajjoziierten Mächte al3 unmöglich, die Nechtfprechung über 
jolche für die Verbrechen gegen Humanität und internationales Necht unmittel- 
bar Verantwortlichen den an diejen Berbrechen Mitfchuldigen anzuvertrauen. 
Saft die ganze Welt hat fi) zufammengejchloffen, um den Deutjchen Blan der 
Stoberung und der Herrfchaft zunichte zu machen. Die Gerichtshöfe, die die 
Alkiierten und Ajjoztierten Mächte einrichten werden, werden daher die Meinung 
des größeren Teils der zivilifierten Welt darftelten. Sie können dem Borjchlag 
nicht zuftimmen, zu dem Gerichte Vertreter von Staaten zuzulaffen, welche an 
dem Sriege nicht teilgenommen haben. Die Alliierten und Affoziierten Mächte 
find bereit, e8 dem Urteil der Gejchichte zu überlaffen, daß die Behandlung der 
Angeklagten unparteitfch und gerecht erfolgen wird. Schließlich möchten fie 
betonen, daß die öffentliche Anklage unter Artikel 227, die gegen den früheren 
deutfchen Kaifer erhoben it, feinen juriftifchen Charafter hat hinfichtlich ihres 
Suhalts, jondern nur ihrer Zorn. Diefe Anklage des Erfaifers ift eine Frage 
der hohen internationalen Rolitif, d«S Geringfte deffen, was verlangt werden 
fann für die Sühne de3 größten der Verbrechen gegen die internationale Moral, 
die Heiligkeit der Berträge und die grundlegenden Prinzipien der Gerechtig- 
feit. Die Alliierten und Affoziierten Negierungen haben Formen und ein 
Gerichtsverfahren ebenfo wie ein ordentlich zufammenberufenes Gericht im 
Auge gehabt, damit dem Angeklagten für feine Verteidigung der volle Genuß 
jeiner Rechte und feiner Freiheit gewahrt bleibe und das Urteil mit jo viel 
Feierlichkeit al3 möglich umgeben fei. 

Die Alliierten und Ajjoziierten Mächte fügen Hinzu, daß fie bereit find, 
innerhalb eines Monat3 nach Sntrafttreten des Vertrages die endgültige Lifte 
derjenigen Perjonen zu überreichen, die ausgeliefert werden follen. 



Seil VI 

MWiedergufmachungen 

Die Alliierten und Afjoziierten Regierungen, getreu ihrer fchon erklärten 
Politit, Ichnen es ab, in eine Diskuffion iiber die Grundfäge einzutreten, die 
al3 Grundlage für die Wiedergutmachungsbeftimmungen der Friedensbedin- 
gungen gedient haben. Dieje Artikel find mit dem Beftreben abgefaßt worden, 
ih auf das jorgfältigfte den Bedingungen des Notenwechjel3 anzupaffen, 
der vem Wafjenftillftandsvertrage vom 11. November 1918 voraufgegangen ift, 
und dejjen leßtes Memorandum vom 5. November 1918 die folgenden Worte 
enthält: 

„nerner hat der PBräfident in den in feiner Kiongreßbotfchaft vom 8. Januar 
1918 aufgeftellten Friedensbedingungen erklärt, daß die bejeßten Gebiete nicht 
nur geräumt und befreit, jondern auch wiederhergeftellt werden müfjen. Die 
berbündeten Negierungen find der Anficht, daß Leinerlei Zweifel darüber ge- 
lafjen werden darf, was diefe Bedingung in fich fchließt. Sie verftehen fie 
dahin, daß von Deutjchland Erfaß für allen Schaden geleitet werden wird, der 
der Zivilbevöfferung der Alliierten und ihrem Eigentum durch den Angriff 
Deutjchlands zu Lande, zu Waffer und aus der Luft zugefügt worden ift." 

Soweit die deutfche Antwort Einzelheiten der praftifchen Anwendung 
der in den Friedensbedingungen aufgeführten Grundfäge behandelt, fcheinen 
die Erörterungen, die fie enthält, auf vollftändig falfcher Auffaffung der Tat- 
jachen zu beruhen. Lin derartiger Jrrtum ift um fo fchwerer zu verftehen, als 
die Schluffolgerungen und Behauptungen der deutfchen Antwort in vollftän- 
digem Widerjpruch fowohl zu dem Buchjtaben wie zu dem Geifte der Triedens- 
artikel ftehen. Smdefjen, im Intereffe der larheit und damit feine Möglichkeit 
eines Mißverftändnifjes beftehen Fann, unterbreiten die Alliierten und Affo- 
zitierten Mächte die folgenden Bemerkungen: 

Die gewaltige Ausdehnung und die Bielfeitigfeit der den Alliierten und 
Ajoziierten Regierungen durch den Krieg verurfachten Schäden find derart, 
daß jie ein Wiedergutmachungsproblem von außergewöhnlicher Größe und 
Sieljeitigfeit geftellt haben. Die Löfung diefes Problems fan nur einem ftän- 
digen Organ anvertraut werden, bejchränkt in feiner Mitgliederzahl und aus- 
gejtattet mit weitreichenden Vollmachten, die ihm geftatten, e3 unter Beriid- 
lichtigung aller feiner Beziehungen zu der allgemeinen wirtfchaftfichen Lage 
zu behandeln. 

Um diejer Sachlage Rechnung zu tragen, Haben die Affierten und Affoziierten 
Regierungen ihre Rechte und Bollmachten einer Wiedergutmachungstonmif- 
jion übertragen. Jedoch, die durch den Vertrag felbft diejer Wiedergutmachungs- 
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tommiffion gegebenen Anmweifungen jchärfen ihr ein, ihre Vollmachten jo aus- 

zuüben und auszulegen, daß im Interefje aller die möglichit vollitändige und 

Ichnelfe Ausführung feiner Wiedergutmachungsverpflichtungen durch Deutjch- 

Yand fichergeftellt wird; fie jchärfen ihr auch ein, hierbei der Notwendigkeit 

Rechnung zu tragen, die gejelffchaftliche, wirtjchaftliche und finanzielle Dr- 

ganifation eines Deutjchlands aufrechtzuerhalten, welches fic) aufrichtig anftrengt, 

feine volfe Tatkraft der Wiedergutmachung der von ihm verurfachten Berlufte 

und Schäden zu widmen. 
Die Beitimmungen des Artikels 241, nach welchem die Deutjche Regierung 

Sich felbft mit folchen Vollmachten ausftatten foll, wie fie zur Ausführung feiner 

Verpflichtungen notwendig werden mögen, dürfen nicht jo ausgelegt werden, 

als wenn fie der Kommifjion das Recht gäben, Deutfchland feine innere Gejeh- 

gebung zu diktieren. Chenfowenig gibt $ 12 b des Anhanges II ber Kommilfion 

das Recht, die Ausschreibung oder die Einziehung von Steuern anzuorinen 

oder leitende Vorfchriften über die Aufftellung des deutfchen Staatshaushalts 

zu machen. 
Die Kommiffion wird fich darauf befchränfen, den Staatshausgalt in zwei 

beftimmten Hinfichten zu prüfen. 
Dies ift unumgängfich notwendig, damit fie in nüßficher und verftändnisvoller 

Reife von dem ihr im Interefje Deutjchlands zugeftandenen Recht Gebraud) 

machen fan, befonder3 von der ihr durch den Artikel 234 gegebenen Bollmadht, 

die Zahlungstermine Hinauszurüden und die Zahlungsweife zu verändern. Die 

Borichriften des Artikels 240 bezüglich der von der Deutjchen Regierung zu geben- 

den Auskünfte find derfelben Art und Haben denfelben Ziwed, und die Kommilfion 

wird, mern erft einmal die Höhe der Verpflichtung Deutjchlands feitgejest ift, 

felten Gelegenheit zur Ausübung diefer Rechte haben. &3 wird genügen, daß 

Deutfchland in der Lage ift, fich dem ihm dann mitgeteilten Zahlıngsplan 

jomie den befonderen Vorfchriften der verjchiedenen Anhänge, welche Die ta- 

terielle Wiedergutmachung betreffen, anzupaffen, und dap es jich ihnen tatläch- 

fi anpaßt. Es muß überdies bemerft werden, daß das der Kommilfion duch 

den Artikel 234 zugeftandene Abänderungsrecht ausprüclich den Zmwed hat, 

ihr im Intereffe Deutfchlands die Abänderung des Zahlıngzplans zu gejtatten, 

falls bewiefen werben follte, daß; die vorgefehenen Yahlungen jeine in vernünf- 

tiger Weije eingejchäßte Zahlungsfähigkeit überjteigen. 

Die Alliierten und Affoziierten Negierungen weijen energijch die Der- 

dächtigungen zurüc, daß die Kommiffion in Ausübung der ihr Durch Artikel 240 

und die 882, 3 und 4 des Anhangs IV übertragenen Macht die Bekanntgabe 

von SFabrifationsgeheimniffen und anderen vertraulichen Einzelheiten bean- 

Ipruchen Fünnte. 
Kurz, die Bemerkungen der Deutjchen Delegation geben bon der Kommtij- 

fion ein fo verzerttes und fo ungenaues Bild, daß es jchwer it, an eine Falt- 

blütige und forgfältige Prüfung der Friedensbedingungen zu glauben. Die 

Kommiffion ift weder ein Werkzeug zur Bedrüdung noch ein liftiges Mittel 

zur Ginmifchung in Deutfchlands Hoheitsrechte. Sie hat Feine Truppen zur 

Berfügung; fie hat Feinerlei Erefutivrechte innerhalb der Gebiete Deutjchlandg; 

fie Kann fich nicht, wie man ihr unterftelft, in die Leitung oder Überwachung 

des Erziehungsmwefens oder irgendwelcher anderen deutjchen Einrichtungen 

mifchen. Ihre Aufgabe ift e8, das feftzufegen, was bezahlt werden muß, jich 
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zu bergemwiljern, daß Deutjchland zahlen Fanır, und den von ihr vertretenen 
Mächten zu berichten, fall® Deutjchland feine Verpflichtungen nicht erfüllen 
follte; welches auch immer die Wege jein mögen, durch die fich Deutjchland 
die zu zahlenden Summen verjchafft, die Kommifjion fanın nicht das Einfchlagen 
anderer Wege fordern; wenn Deutjchland Zahlung in natura anbietet, hat die 
Kommiljion das Necht, diefe anzunehmen, aber mit Ausnahme der im Vertrage 
vorgejehenen Fälle fann die Kommiljion eine jolche Zahlungsmeife nicht fordern. 

Die Bemerkungen der Deutjchen Delegation jcheinen zu zeigen, daß jie 
nicht verjtanden hat, daß die der Kommifjion vorgejchriebene Prüfung der 
deutjchen Finanzwirtichaft den Zwed hat, das deutsche Volf nicht weniger al3 
die alliierten Bölfer zu jchügen. Eine folche Prüfung ift nicht inquijitorifch, 
denn das deutjche GSteuerjyftem kümmert die anderen Mächte nicht, noch ift 
jeine Kenntnis an fich für fie von Snterefje. Aber wenn jede Erklärung der 
Deutfjgen Negterung über ihre Zahlungsunfähigfeit ordnungsgemäß erwogen 
werden joll, ijt eine folche Prüfung unerläßlich. 

Die Kommijjtion muß prüfen, ob der in den Bemerkungen der Deutjchen 
Delegation angenommene Grundjaß eine auftichtige Anwendung gefunden 
hat, „daß das deutjche Steuerjyften feine Steuerzahler allgemein mwenigjtens 
ebenjo jtarf belajten joll, wie das des am [chwerften belafteten der in der Wieder- 
gutmachungsfommiffion vertretenen Staaten”. Um Deutjchlands Einnahme> 
quellen genau abwägen zu können, müfjen in erjter Linie die deutfchen Steuer- 
laften geprüft werben. 

63 ıjt jelbjtverjtändfich, daß Deutichland nad) Benachrichtigung durch die 
Wiedergutmachungstommifjion aus eigener Entjchliegung die erforderlichen 
Mabnahmen zur Ausführung der Vorjchriften des Anhangs IV über die Wieder- 
qutmadjung in natura treffen wird. 

Die VBorjchriften des Vertrags find in feiner Weife unvereinbar mit der 
Einjegung einer deutjchen Kommifjion, die Deutfchland im Verkehr mit der 
Wiedergutmachungsfommifjion vertritt, und die ein Organ für ein Zufammen- 
arbeiten jein wird, wo für jich das Bedürfnis zeigen könnte. Der Vertrag 
jteht ausdrüdlich und wiederholt für die Deutfche Negierung Möglichkeiten vor, 
alle die Wiedergutmachungsforderungen und die Zahlungsweife betreffenden 
Zatfachen und Gründe geltend zu machen, foweit e8 mit dem Geifte und den 
Vorjcehrifien des Vertrages vereinbar if. Die Deutfche Regierung fann von 
diejer Möglichkeit durch eine Kommiffion Gebrauch machen, und e3 ift fein Grund 
zu jehen, weshalb eine folche Kommiffion nicht mit der Wiederqutmachungs- 
fommifjion zufammenarbeiten Fönnte. &3 ift fogar ficherlich ehr zu wünfchen, 
daß dies der Fall fei. Daher find die Alliierten und Afjoztierten Regierungen 

bereit, dem folgenden Verfahren zuzuftimmen: 
Sofort nach Unterzeichnung des Vertrages Fan Deutfchland die Beweife, 

Abihäbungen und Gründe, die ihm zur Unterdreitung geeignet erjcheinen, 
borbringen, und die Alliierten und Affoziierten Regierungen werden fie ent- 
gegennehmen und prüfen. Diefe Dofumente brauchen nicht endgültig fein, 
jondern jie können der Kommiffion unter dem Vorbehalt von Abänderungen 
und Zufäßen eingereicht werden. 

yederzeit innerhalb von vier Monaten nach Unterzeichnung de3 Friedens 
joll Deutichland die Möglichkeit haben, alle ihm geeignet ericheinenden Vor- 
Ihläge zu machen, und die Alliierten und Afoziierten Negierungen werden 
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jie aufnehmen und prüfen. Jnsbejondere werden Vorjchläge über die folgenden 
Gegenftände und für die folgenden Zwede entgegengenommen werden: 
Deutfchland Tann einen fejten Betrag zur Erledigung feiner gejamten, im 
rtitel 232 feftgelegten Verpflichtung oder zur Erledigung der einen oder an- 
deren im Vertrage feitgelegten Schadensgruppe anbieten. Deutjchland fann 
anbieten, entweder mit eigenen Mitteln die Wiederherftellung und den Wieder- 
aufbau einer der vermwüfteten Gegenden, jei e3 teiliweife oder im ganzen, aus- 
zuführen oder unter denjelben Bedingungen beftimmte Schadensarten in be= . 
ftimmten Gegenden oder in all den Gegenden, welche durch den Sirieg gelitten 
haben, wieder qutzumachen. Deutjchland farın Arbeitskräfte, Materialien und 
technifche Leiftungen zur Verwertung bei folder Arbeit anbieten, auch wenn 
e3 die Arbeit jelbjt nicht ausführt. ES Farın jeden praftiihen Blan vorjchlagen, 
mag er nun eine der in Uuae gefaßten Kategorien einzeln oder die Gejamtheit 
der Wiedergutmachungen betreffen, der geeignet ift, die Zeit für die Fejtjtel- 
hingen abzufürzen und fie zu einem fchnellen und endgültigen Abjichluß zu 
dringen. 

Ohne weitere Einzelheiten zu geben, fei in einem Worte gejagt, daß e3 
Deutjchland freifteht, jeden Vorjchlag und jedes Angebot praftifcher und ver» 
nünftiger Art zu machen, das auf eine Bereinfachung der Schavdensfeititellung 
auf eine Bejchränfung von Einzelunterfuchungen, auf eine Förderung der Aug- 
führung der Arbeiten und auf eine Bejchleunigung der endgültigen Feitjebung 
der von Deutschland zu zahlenden Schuld hinzielt. 

Die notwendigen Erleichterungen, um für die von ihm zu machenden An- 
gebote fejte Grundlagen zu gewinnen, werden Deutjchland zu gegebener Zeit 
gegeben werden. Die Einreichung diefer Borjchläge bleibt nur drei Bedingungen 
unterivorfen. Exjtens: Bon den deutjchen Behörden wird erwartet, daß fie jich 
bor Abgabe folcher Borjchläge mit den Bertretern der unmittelbar betroffenen 
Mächte darüber benehmen. HBmweitens: Solche Angebote müjjen unzmweideutig 
jein, fie müffen präzife und Ear fein. Drittens: Die Schadensfategorien und die 
Wiederguimachungsbedingungen gelten als von den deutjchen Behörden an= 
genommen und ftehen außerhalb jeder Erörterung. Die Alliierten und Afjo- 
zuierten Mächte werden feinerlei Gründe oder Anregungen in Erwägung ziehen, 
die darin irgendeine Änderung anftreben. 

Die Alliierten und Alfoziierten Regierungen werden, fomweit als möglich, 
Ihre Antwort auf alle Vorfchläge, die gemacht werden mögen, innerhalb der 
ziwei auf deren Übergabe folgenden Monate erteilen. Es ift unmöglich, im vor= 
aus zu erfären, daß fie angenommen werden und daß fie, wenn angenommen, 
Bedingungen unterworfen werden, welche bejprochen und fejtgejegt werden 

- können. - Die Alliierten und Affoziierten Negierungen erklären aber, daß folche 
Borjchläge ernjthaft und gerecht erivogen werden jollen; fie würden e3 begrüßen, 
wenn fie eine gerechte, fchnelle und praftifche Regelung herbeiführen würden. 
E3 handelt jich um ganz Hare Fragen, insbefondere um die Feitjegung der Höhe 
der Verpflichtungen Deutjchlands; fie fünnen von da ab fo behandelt werden, 
wie e8 oben gejagt wurde. Von den Alliierten und Mjloziierten Mächten fann 
jedoch nicht verlangt werden, daß fie hierüber hinausgehen. 

&3 ıjt Har, daß, felbft wenn feine Verftändigung zuftande fänte, Deutjch- 
and durch eine baldige Vorlegung des Beweismaterial3 die Feltjtellungen 
jehr ablürzen und die Entjcheivungen jehr bejchleunigen könnte. Die deutjchen 
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Behörden haben lange Zeit einen großen Teil der verwüfteten Gebiete bejeßt 
gehalten und haben fie innerhalb der leßten 12 oder 15 Monate bei ihren Bor- 
märjchen und Rüczügen durchichritten; fie müfjfen umfangreiches und genaues 
Material gefammelt haben*). Die Alliierten und Affoziierten Mächte haben 
bis jet über diefes gewaltige Material noch nicht verfügen Fünnen. 

63 ijt Har, daß, wenn in den verwüjteten Gebieten der angerichtete Schaden 
in diefer Weife behandelt wird, die Verpflichtung Deutfchlands für die anderen 
Schadensarten fchnell fefigeftellt werden Fünnen, da jte von Statiftifen und 
Einzelheiten jehr einfacher Art abhängig find. Durch Abgabe einer zufrieden- 
jtellenden Berpflichtung, das Werf des Wiederaufbaues jelber auszuführen, 
könnten die Deutfchen fofort den einzigen Gegenftand fchiwieriger und langivie- 
tiger Feititellungen aus dem Wege räumen. 

Die Alliierten und Ajfoziierten Mächte müjjen überdies darauf hinmweijen, 
daß die Bemerkungen der Deutjchen Delegation überhaupt fein fejtes Angebot 
enthalten, jondern nur vage Ausdrüde der Bereitwilligkeit, etwas Unbejtimmtes 
zu tun. Eine Summe von 100 Nilfiarden Mark (Gold) wird in der Tat erwähnt 
und damit beabfichtigt die Delegation, den Eindrud eines weitgehenden Angebotes 
berborzurufen; aber eine genauere Brüfung zeigt, daßes das nicht ift. Nach) den 
Bemerkungen der Deutjchen Delegation jollen feine Zinfen bezahlt werden; 
es ergibt jich gleichfalls Kar, daß bis 1927 Feine tatfächlihe Zahlung vorgejehen 
ift, fondern nur die Ablieferung des Krieggmaterials und die Übertragung eines 
großen Teils von Deutfchlands eigenen Schulden auf andere Mächte; nach 1927 
joll eine Reihe von unbejtimmten ZTeilzahlungen vereinbart werden, deren 
Negelung fich fajt ein halbes Jahrhundert Hinausziehen würde. Der augenblid- 
liche Wert diefer entfernten Ausfichten it gering, und dennoch it eS alles, was 
Deutjchland den Opfern feines Angriffs zur Miderung ihrer vergangenen Leiden 
und ihrer gegenwärtigen und dauernden Laften anbietet. 

Bon einem anderen Gefichtspunfte aus jedoch wollen die Alliierten und Afjo- 
ztierten Negierungen noch die folgende Erklärung abgeben: das Vtederaufleben 
der deutjchen Snduftrie fchließt für das deutfche Volk die Möglichkeit ein, Lebens- 
mittellieferungen zu erhalten und für die deutjchen Induftriellen die erjten not- 
wendigen Nohftoffe zu befommen, fowie die Möglichkeit, fie von Überfee bis 
nach Deutjchland zu bringen. Das Wiederaufleben der deutjchen Anduftrie 
liegt auch gleichfalls im Intereffe der Alliierten und Affoziierten Negierungen. 
Sie find fich diefer Tatfache voll bewußt und erklären deshalb, daß fie Deutjch- 
land feine Handelserleichterungen vorenthalten wollen, ohne welche Diejes 
Liederaufleben nicht Plab greifen fünnte. Unter dem Vorbehalt gemwifjer Be- 
dingungen und innerhalb von Grenzen, die fich im voraus nicht bejtimmen laffen, 
jowie unter vem Vorbehalt der Notwendigkeit, die befondere für die Altiierten 
und Ajfoziierten Länder durch Deutfchlands Angriff und den Strieg gejchaffene 
öfonomifche Lage gerechterweife berüdfichtigen zu müfjen, find diefe Mächte 
bereit, Deutfchland in diefer Hinficht Erleichterungen im gemeinfamen $nter- 
ejje zu gewähren. 

snodejjen, der Friedensporichlag muß als definitive Tatfache angenommen 
und gezeichnet werden. Die Alliierten und Mfoziterten Regierungen fünnen 
längeren Verzögerungen nicht zuftimmen, um ihre eigene Sicherheit zu gewähr- 

*) Der legte Nachjak fehlt im englifchen Tert. 
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Teiften. Deutfchland ift nicht in der Lage, feiner Bevölferung den ihm angebotenen 
Frieden zu verfagen. Die Wiedergutmachungsfommijjion muß eingejeßt wer- 
den und muß ihre Arbeit beginnen. Die einzige offene Frage würde die fein, 
wie die Beftimmungen des Vertrages am bejten ausgeführt werden. 

Das Vorhergehende follte genügen, die Billigfeit der Bedingungen Elar- 
zuftellen, unter welchen Deutfchland feine Wiedergutmachungsverpflichtungen 
auszuführen hat und Harzuftellen, wie völlig unbegründet die Kritiken in der 
deutjchen Antwort find. Diefe find in der Tat nur erflärlich aus der Annahme, 
daß die deutfchen Bevollmächtigten in völliger Verfennung ihrer ausdrüdlic) 
Haren Faffung in den Friedensbedingungen Abfichten entvect zu Haben glauben, 
die jich nicht darin befinden, aber die nicht unnatürlich erfcheinen würden im 
Munde von fiegreichen Nationen, die von feiten Deutjchlands die Opfer von 
Graufamfeiten und ungeheuren vorfäßlichen VBerwüftungen gemwejen find. 
Die Laften Deutfchlands find gewiß fchwer, aber fie werden ihm im Namen 
der Gerechtigkeit von Völfern auferlegt, deren gejellihaftliher Wohlitand und 
rirtfchaftliche Blüte fehtwer mitgenommen worden find durch Schuldhafte Hand- 
lungen, deren vollftändige Wiedergutmachung auch über die äußerten Anjtren- 
gungen Deutjchlands hinausgeht. 
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SER EEX 

Sinanzielle Beitimmungen 

Bor Eingehen auf jeden einzelnen Artikel, zu dem die Deutjche Delegation 
Bemerfungen gemacht hat,. erinnern die Alliterten und Afjoziterten Mächte an 
die Antwort, die Herr Clemenceau in ihrem Namen am 22. Mai 1919 auf eine 
Note des Grafen Broddorff-Rantau vom 13. Mai gegeben hat und insbejondere 
an den $13 dicfes Schriftftüds: 

„le Nationen Europas haben Verlufte erlitten, fie werden noch lange 
Beit Laften zu tragen haben, die fat zu jchwer für fie find. Dieje Lajten und 
dieje Verlufte find ihnen durch den Angriff Deutfchlands auferlegt worden. 
E83 ift gerecht, daß Deutjchland al die urfprüngliche Urfache diejes Elends e3 
im vollen Ausmaß feiner Mittel wieder qutmacht. Deutfchlands Leiden werden 
ihre Urfache nicht in den Bedingungen des Friedens, fondern in den Taten derer 
haben, die den Krieg heraufbejchtvoren und verlängert haben. Die Urheber 
diejes Krieges Dürfen diefen gerechten Folgen nicht entgehen.“ 

Deutjchland muß Laiten, fogar jehr Schwere Lajten auf jich nehmen: Finan- 
zielle Verpflichtungen und Bürgschaften, die die Alliierten und Ajjoziierten 
Mächte fich jichern, um die Zahlung ihrer Forderung zu eihalten. 

Deutjchland wird feinen finanziellen Verpflichtungen nachfommen fünnen, 
jei es mit Hilfe der Güter und Snterefjen, die es im Inneren des Neiches, jei 
es mit Hilfe der Guthaben, die es im Auslande befitt. 

Snnerhalb des Reiches haben die Alliierten und Ajjoztierten Mächte ein Vor» 
recht nur Hinfichtlich Des Befißes und der Hilfsquellen des Reiches und Der 
deutjchen Einzeljtaaten beanjprucht. hr diesbezügliches, aus den finanziellen 
Bejtimmungen fich ergebendes Recht iit foweit als möglich bejchränft worden 
und es ijt angejtrebt worden, ihm jeden drüdenden Charakter zu nehmen. End» 
lich ijt jedes Entgegenfonmen bewiejen, das mit den Rechten der Alliierten und 
Aljoziierten Mächte in Einklang zu bringen war, um Deutjchland die Wahrung 
feiner wirtschaftlichen Interejjen und feines Kredit zu gejtatten. 

Außerhalb des Reiches haben die Alliierten und Affoztierten Mächte davon 
Abftand genommen, die Übertragung deutjchen Eigentums und deutjcher 
Snterejjen in neutralen Ländern zu verlangen; fie fordern einzig und allein 
die Abtretung der Güter, die nicht unentbehrlich für das Bejtehen Deutjchlands: 
jind und die abgegeben werden fünnen, ohne tiefgehende Störungen im inneren 
Leben Deutjchlands hervorzurufen. 

Mit einem Wort, angefichts der Laften, die Deutjchland auf fih nehmen 
muß, jchonen die finanziellen Bejtimmungen, die von den Alliierten und Afjo> 
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ziierten Mächten aufgeftellt find, im Ausmaß des Möglichen die wejentlichen 
Spnterejjen Deutjchlands. 

1. Die Alliierten und Affoziierten Mächte betonen nochmals ihr Necht, 

die Zahlung der Wiedergutmachung und fonjtigen Lajten, Die auf dem Ber- 

trage beruhen, mit Vorrecht vor der Regelung aller anderen Schulden des Neiches 

und der deutjchen Bundesjtaaten zu erhalten. Nichtsdeftoweniger halten jie 

e3 für angemefjen, fir bejtimmte befondere Fälle die Bewilligung von Aus- 

nahmen von diefem allgemeinen Grundfaß, der vorjtehend niedergelegt tft, 

borzufehen, und find bereit, am Anfang des Artikels 248 folgenden Cab einzu- 

jchieben: 
„Unter Vorbehalt der Ausnahmen, die von der Wiedergutmachungs- 

fommiffion etwa bewilligt werden, haften an exfter Stelle... .... 2 

Dieje neue Beftimmung wird e3 namentlich gejtatten, joweit als möglich) 

Maßnahmen zum Schube von Deutfchlandg Kredit zu ergreifen. 

2. Die Bejtimmung, die die Ausfuhr von Gold verbietet, ijt eine Garantie 

für die Alliierten und Afjfoziierten Mächte; diefe beabfichtigen jedoch nicht, ihr 

Recht rüchicht3los auszunugen. Sie haben vielmehr vorgefehen, daß Deutjch- 

land Gold nach Ermächtigung der Wiedergutmachungsfiommijjion ausführen 

darf. 
Diefe wird alfo zuftändig fein, der Neichsbanf in allen ihr angemefjen er- 

fcheinenden Fällen „Das Recht der Ausfuhr zu bewilligen, jobald es jih um 

Garantien hanpdelt, die die Bank übernommen hat und die fie mit anderen Mitteln 

nicht erfüllen kann“. 
3. Die militärische Bejegung bildet für die Alliierten und Affoziterten Mächte 

eine der wejentlihen Garantien; fie fan daher nicht zur Diskuffion geftellt 

werden. 
Die Koften des Unterhalt der Befagungsarmeen find immer von der Nation 

getragen worden, der die Befasung auferlegt worden tft; Deutjchland felbit hat 

diefen Grundfaß im Jahre 1871 angewandt, als es Frankreich die Kojten der 

deutfchen Bejagungsarmeen auferlegt hat (Konvention von Ferrieres dom 

11. März 1871). 
4. Ein Unterfchied zwifchen dem Kriegsmaterial, das der Feind im Verlauf 

militäriicher Operationen verloren hat und dem Kriegsmaterial, das in Aus- 

führung eines Waffenftilfftandes, der diefe Operation beendet hat, ausgeliefert 

worden ift, kann nicht gemacht werden. 
Mit Zug und Recht wird daher die Wiederqutmachungsfommiffion Deutjch- 

Yand den Wert diejer Auslieferung nicht qutjchreiben. 
5. Die Beftimmung des Abjat 2 des Artikels 251 fieht zugunsten der Xebens- 

mittelverforgung Deutjchlands eine Ausnahme von dem Vorrecht, das in dent 
erjten Abjaß desjelben Artifels feitgejegt wird, vor. 

Diefe Ausnahme findet ausfchlieglich auf die Lebensmittelverforgung At 

wendung, die durch ftaatliche Organe bewirkt wird, da für die Güter der deutjchen 

Staatsangehörigen fein VBorzugsrecht vorgejehen ift. 

Diefe Maufel ift zugunften Deutfchlands feftgefegt worden, und mern jich 

die Alliierten und Affoziierten Mächte ein Kontrollrecht über die deutjche jtaat- 

liche Lebensmittelverforgung vorbehalten haben, jo ijt dies aus dem Grunde 

gefchehen, weil es unmöglich erjcheint, eine fo wichtige Ausnahme von dem 

Grundfag des Artikels 248 ohne Kontrofwecht zu bewilligen. 
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6. Bei der Verteilung der Vorkriegsjchuld des Deutjchen Reiches und der 
deutjchen Bundesjtaaten wird auf die jteuerliche Leiftungsfähigfeit (facultes 
contributives) der einzelnen abgetretenen Gebiete Nüchicht genommen mer- 
den. Die Feitfegung diefer fteuerlichen Leiftungsfähigfeit ift offenbar angefichts 
der DVerjchiedenheit der fisfaliichen Shfteme in den verjchiedenen Ddeutjchen 
DBundesftaaten jehr heifel (delicat). Deshalb ift davon abgejehen worden, jchon 
jest diejenigen Einkünfte Deutjchlands zu beftimmen, die einen Vergleich der 
Einnahmequellen der abzutretenden Gebiete mit denen des Neiches erlauben 
würden. Man Hat vielmehr deren Beurteilung der Wiedergutmachungston- 
million überlafjen. 

Andererjeit3 können die Alliierten und Affoziierten. Mächte nicht die Über- 
bindung eines Teiles der deutjchen Kriegsichuld auf die befreiten Gebiete zu- 
lafjen. Dieje Teilung würde in der Tat die Folge haben, daß diejenigen Mächte, 
die Rechtsnachfolger diefer Gebiete werden, einen Teil der deutjchen Striegs- 
jchuld übernehmen würden, was nicht zugelaffen werden fann. 

7. &3 ijt unmöglich, zuzugeben, daß Bolen mittelbar oder unmittelbar die 
Rajten einer Schuld tragen fol, die zu dem Ziwede eingegangen war, den preu- 
Bifchen Einfluß auf Koften der polnifchen Überlieferung und Rechte auszubreiten. 

8. Da die deutjchen Kolonien Zufchußgebiete jind, Fönnen fie keinesfalls einen 
Teil der deutichen Schuld übernehmen. 

&3 ıjt übrigens zu bemerfen, daß ein wejentlicher Teil der Ausgaben, die 
in den deutschen Kolonien gemacht wurden, einen militärifchen und unproduk 
tiven Charakter hatten. 

Unter Ddiefen Umjtänden würde es ungerecht fein, daß der Staat, der Man- 
Datar des DVölferbundes wird, eine Schuld übernehmen foll, die die Kolonie 
nicht aufbringen fann. 

9. Die Alltierten und Aifoztierten Mächte find nach den feit 1914 eingetretenen 
Ereignifjen berechtigt zu fordern, daß Deutichland nicht mehr an ihrem fi- 
nanziellen und wirtichaftlichen Leben näher interejiert ift, ebenjowenig iwie 
an dem feiner ehemaligen Verbündeten und an demjenigen Rußlands. 

Außerdem erjcheint es annähernd ficher, daß Deutichland, um die Laften 
der Wiedergutmachung tragen zu fönnen, genötigt fein wiwd, den größten 
Zeil der ausländischen Werte zu veräußern, die feine Staatsangehörigen be- 
igen. Die Interejfen der deutjchen Eigentümer werden durch diefe Tatfache 
jo jehr verringert, daß die Notwendigkeit ihres Schußes Die Teilnahme Deutjch- 
lands an internationalen Organifationen nicht mehr rechtfertigt. 

10. Die Deutiche Delegation hat jowohl im Anhang II ihrer Bemerkungen, 
als auch in ihrer bejonderen Note vom 29. Mai 1919 eine Anzahl von Bemer- 
fungen vorgebracht. 

Die erjten beziehen fich auf die Übertragung von in Deutfchland auf den 
Namen der Dette ottomane, der Klaiferlich Dttomanifchen Negierung und 
der Ofterreich-Ungarischen Regierung hinterlegten Beträgen. 

Die Einzelheiten, die die Deutiche Delegation über gewilfe in Deutjchland 
vorgenommene Übertragungen gegeben hat, machen zmwei redaktionelle In- 
derungen erforderlich. Die Alliierten und Ajjoziierten Mächte halten jedoch 
die Grundjäge des fraglichen Artikels aufrecht. 

Erjtens: Die Alliierten und Afoziierten Mächte haben die Tatfache nicht 
überjehen, daß der Verpflichtung, Die Die Deutjche Regierung der Türkei gegen- 
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über übernommen hat, die Verpflichtung der türfifchen Regierung gegenüber- 
jteht, Deutjchland jpäter die vorgefchoffenen Summen zurücdzubezahlen. Ar- 
tifel 259 muß im Zufammenhang mit Artikel 261 behandelt werden. Lebterer 
jieht vor, daß Deutjchlands Guthaben auf die Alliierten und Aifoziierten Mächte 
übertragen wird. 

HSweitens: Die Alliierten und Afjjoztiierten Mächte jind im Bejit von Be- 
weijen darüber, unter welchen Bedingungen Gold- und Silberüberweifungen 
im November 1916*) an das türkische Finanzminifterium gemacht worden find. 

Drittens: Die Alliterten und Mjoztierten Mächte find der Ansicht, da, 
wenn „für die Vorfchüffe, Die Ofterreich-Ungarn dur) die Vermittlung deuticher 
Banfen erhalten hat, fein Betrag in Gold als Pfand weder an die Deutfche 
Regierung noch an die interejjierten Banfen übertragen worden ift“, die im 
$5 vorgejehene Beftimmung gegenftandsios wird und infolgedeijen feinerlei 
Einfpruch jeitens der Deutichen Delegation rechtfertigt. 

Die anderen Bemerkungen beziehen jih auf den Verzicht Deutjchlands 
auf die Berträge von Bufareft und Breft-Litomff. 

Die Deutjhe Delegation fordert, daß die Verpflichtungen, die Deutjchland 
aus diefen Berträgen erwachien, ebenjo annulliert werden, wie die Vorteile, 
die Darin zu feinen Gunften aufgeführt waren. 

Diefe Bemerkungen find nicht begründet. 
Tatjächlich hebt Artikel 292, den die deutiche Finanzdelegation anjcheinend 

überjehen hat, einfach diefe Verträge auf, von denen die Deutjche Delegation 
übrigens in den allgemeinen Bemerkungen, Teil VII, erklärt, „hierüber fei 
feine weitere Crörterung nötig, da Deutjchland bereits auf den Vertrag von 
Breit-Litomif verzichtet hat und da der Friede von Bukarejt niemals ratifiztert 
worden it”. 

Die Alliierten und Afoziierten Mächte haben übrigens im Friedensvertrag 
bon Bufarejt vergebens nach „Verpflichtungen, die durch Deutjchland itber- 
nommen waren”, gefucht. 

11. Die Alliierten und Afoziierten Mächte find der Anjicht, daß die Xb- 
tretung der Rechte und Sntereffen deutjcher Staatsangehöriger an den Unter- 
nehmen von öffenticher Wichtigkeit und an den Konzejlionen in Rußland 
und in den früher mit Deutfchland verbündeten Ländern für Die Ziverdfe des 
Schuges und der Wiedergutmachung unerläßlic) ilt. 

Die Alliierten und Afoziterten Mächte fonnten im Laufe des irieges wür- 
digen, welchen Gebrauch Deutfchland von der Kontrolle zu machen in Der 
Lage war, die e3 über feine Verbündeten und über Rußland bejaß: jte fühlen 
fi) daher berechtigt, Deutjchland jeden Anteil an der öffentlichen Gemalt 
in diefen Ländern zu entziehen. 

12. Die Alliierten und Affoziierten Mächte behalten ic) das Necht vor, 
von Deutjchland die Übertragung aller feiner Guthaben in Ofterreich, Ungarn, 
Bulgarien und in der Türkei zu verlangen. 

Aber Artitel 243 jieht vor, daß der Betrag diejer Guthaben in der Wieder- 
qutmachungsrechnung Deutjchland zu einem Werte gutgejchrieben werdeit 
joll, den die Wiedergutmachungsiommiljton al3 angemejjen anjehen wird. 
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13. Die Verpflichtung, in bar zu zahlen, ift nicht als eine Verpflichtung 

auszulegen, wonach tatfächlich in Gold bezahlt werden muß. 
Andererfeits Fönnen die Alliierten und Afoziierten Mächte nicht zulaljen, 

daß Deutfchland „in der Währung desjenigen Landes” bezahlen darf, „in 

dem der Schaden begangen worden tft”. 

Die Länder, die fchweren Schaden erlitten haben, müffen, um ihre Auinen 

twieder aufzubauen, in weitem Maße auf die Hilfe der Alliierten und Afjoztierten 

Länder zurückgreifen, und fie werden große Ausgaben im Ausfande zu machen 
haben; e3 wirde unzuläffig fein, ihnen nicht die Wahl zu laffen, Zahlung in 
denjenigen Währungen zu fordern, die fie etwa benötigen. 

Am übrigen müffen die Schuldverfchreibungen, die Deutjchland als Abjchlags- 
zahlungen der für die Wiedergutmachung gefyuldeten Summen auszugeben 
hat, einen fehr großen Markt Haben und die Zinsverpflichtungen in mehreren 
Währungen ausgefertigt werden. 

Immer, wenn eine BZahlungsverpffichtung Hlargeftellt werden foll, ift es 
erforderlich, diefe in einer fejten Währung zu beftimmen. 

14. Die Deutjche Delegation hat in einer Note vom 29. Mai 1919 beftimmte 
Bemerfungen bezüglich des Artifel3 263 formuliert. 

Da der Erlös des Verfaufs des Sao Paolo-Saffees in Trieft bei dem Banf- 
haufe Bleichröder hinterlegt worden ift, fönnen die Alliierten und Afoziterten 
Mächte das Anjinnen der Deutichen Delegation nicht annehmen, wonach dieje 
Beträge von Artikel 263 nicht betroffen würden. 

Smmerhin erkennen die Alliierten und Afjfoziierten Mächte an, daß die 

Worte „mit einer VBerzinfung von 50.9. vom Tage der Hinterlegung an”, 
wie folgt geändert werden mülfen: „mit Zinfen zu dem Gabe oder zu den 
Säßen, die vereinbart waren”. 

Die Alliierten und Afloztiierten Mächte ftimmen der Streichung des Wortes 
„erzwungen” in Artikel 263 zu. 

Da die Deutsche Regierung abgelehnt Hat, die Zurüchiehung diefer Summen 
zu genehmigen und zugrftimmt hat, jie bei Beendigung d23 Sirieges voll zu 
erfegen, müfen die Alliierten und Ajfoziierten Mächte darauf bejtehen, daf 
die Zurüczahlung zum Wechjelluns desjenigen Zeitpunftes gejchieht, an dem 
die Hinterlegung erfolgt ift. 
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Seil X 

MWirtichafflicde Beitimmungen 

Handelspolitik 

Die Grundfäße, die die Alliierten und Affoziierten Mächte zur Anwendung 
bringen wollen, fobald die Welt wieder zu normalen Berhältnijfen zurückkehrt, 

find die gleichen, die der Präfident Wilfon bei verfchiedenen Gelegenheiten 
in feinen Reden befundet hat, und die in Attifel 23, $ e des Völferbundsftatuts 
niedergelegt find. Aber e8 leuchtet ein, daß die undgebungen des Präjidenten 

Rilfon, beziiglich der Gleichheit der Handelsbeziehungen, im Hinblick auf eine 
dauernde Ordnung der Welt verftanden werden müjjen, und daß fie nur auf 
einen Zeitpunkt als anwendbar betrachtet werden fünnen, two der Völferbund 
bollftändig errichtet und die Welt zu normalen Handelsverhättnifien zurüde 

gefehrt ijt. In der Bmifchenzeit ift die Errichtung einer reinen Übergangs- 
ordnung notwendig, die allerdings von Dem abweicht, was bei der endgültigen 

Drdnung bezmwedt ijt, aber in feiner Weife mit deren Grundjäßen im Wider- 

Ipruch Steht. 
Während diefer Übergangszeit verlangt es die „billige Behandlung de 

Handels aller Mitglieder des Völferbundes", daß Deutjchland zeitweilig das 
von ihm geforderte Recht, auf dem Fuße völliger Gleichberechtigung mit den 

anderen Nationen behandelt zu werden, entzogen wird. 
Die gejeßridrigen Handlungen des Feindes haben viele der verbündeten 

Staaten in eine Lage woirtichaftlicher Unterlegenheit gegenüber Deutjchland 
gebracht, deffen Gebiet nicht verwürtet worden ift, und dejjen Betriebe in einem 
Buftand find, dab Fabrikation und Handel jofort nach dem Striege wieder auf- 
genommen werden können. Für diefe Länder it eine gemijje Bewegung3- 
freiheit während der Übergangszeit lebensnotwendig. Aber es it aud nicht 
weniger notwendig, daß die Alliierten Staaten in diefer Zmilchenzeit gegen 
Die Wirkung befonderer Bergünftigungen oder verjchiedener Behandlung, die 
jeitens Deutjchland an ein alliiertes oder afjoziiertes Land oder an irgendein 
anderes Land gewährt werden, gefichert find. Während der Übergangszeit 
it Daher eine formelle Segenfeitigfeit nicht durchführbar und es ijt nur billig, 
daß die Alliierten und Ajfoziierten Mächte für diefe Periode eine größere Freiheit 
haben, ihren toirtfchaftlihen Verkehr zu ordnen, als dies den Urhebern des 
Angriffs zugeftanden wird. Wäre es anders, jo wiirde Deutjchland in den Ge- 
bieten, die es mit der Abficht befebt hat, feine Gegner in eine wirtjchaftlich 
unterlegene Lage zu bringen, den Borteil feiner verbrecheriichen Handlungen 
ernten. 
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E38 ift daher eine Erwägung der Gerechtigkeit, die die Alliierten und Afjo= 

zitierten Mächte beivogen hat, Deutjchland für eine Mindeftzeit von 5 Jahren 

Bedingungen ohne Gegenfeitigfeit im Handelsverfehr aufzuerlegen. Die 

Artikel 264 bis 267, 323 und 327, die in diefem Sinne abgefaßt find, find Mapß- 

regeln für die Wiederherftellung, deren Dauer durch den Völferbund bejtimmt 

werden wird. 
Wenn die notwendige Übergangszeit vorüber ift und ein umgeftaltetes 

Deutjchland zur Mitgliedfchaft bei dem Völferbund zugelafjen ift, werden die 

Alliierten und Mfoziierten Mächte in der Lage jein, mit ihm zujammen zu 

arbeiten, um zu einer dauernden Ordnung für die Errichtung einer billigen 
Behandlung des Handels aller Völker zu gelangen. 

Bon der Deutjchen Delegation ift feine Einmwendung gegen den allgemeinen 
Grundfaß erhoben, daß während einer Übergangszeit Sonderordnungen für 

Erzeugrilje des Gebietes nötig find, die von Deutichland abgetrennt werden. 

Mangels eingehender Kritik ift anzunehmen, daß fie gegen die diesbezüglichen 
Beftimmungen des Vertrages feine ernftliche Einwendungen erhebt. 

Um den befonderen Bedingungen der Übergangszeit Rechnung zu tragen, 
ift die Beftimmung aufgenommen, durch die der Einfuhr gemiljer Erzeugnifje 
der Alliierten und Aifoziierten Länder die Anwendung für einen Zeitraum 
von drei Jahren der im Jahre 1914 angewandten deutjchen Meijtbegünjtigungs- 
tarife gefichert wird. ES handelt fich darum, proviforijch einer Produftior 
ihren Xbjaß zu erhalten, die in den angrenzenden Ländern fich den Bedürfnifjen 
Deutjchlandg angepaßt hatte. 

Um Deutfchland die Möglichkeit der Aufitellung von Bolltarifen nach Be 
diirfnis zu geben, haben die Alliierten und Ajjoztierten Mächte feine Ber- 
pflichtung der Aufrechterhaltung der für die Einfuhr nach Deutjchland am 
31. Suli 1914 angewandten Meiftbegünftigungszolltarife auf eine Zeitdauer 
bon 6 Monaten bejchränft. Die auf diefe Weije feitgejegte Frijt ijt zur Ver- 
meidung einer wirtjchaftlihen Verwirrung, durd) jofortige Abänderungen der 
Tarifbedingungen, unvermeidlich. 

I. 

Derträge 

Die allgemeinen Grundjäge, auf denen die Abfafjung des Abjchnitt IE 
des Teiles X der Friedensbedingungen beruht, machen jeinen Snhalt verjtändlich. 

Gemwiß ziehen die Alliierten und Aijoziierten Mächte in Betracht, daß in 
Friedenszeiten das Beftehen von Stolleftivverträgen und von ziveijeitigen 
Berträgen zwilchen den Völkern unentbehrlich ift, um die Achtung des Rechts 
und die Erhaltung der regelrechten internationalen Beziehungen zu jichern. 
Sie jind daher bedacht gewejen, alle jene Stolleftivverträge wieder in Straft 
zu jegen, die ihnen mit den neuen Verhältnijfen, wie jie ji) aus dem Siriege 
ergeben haben, verträglich erjchienen. 

Was die zweijeitigen Verträge anbetrifft, jo hat fich jede der Alliierten und 
Ajloziierten Mächte das Necht vorbehalten, ihre Entjheidung in Überein- 
fimmung mit den Grundjägen des Friedensvertrages zu treffen. 

F 
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Aber die Alliierten und Affoziterten Mächte fönnen nicht alle Verträge 
weiterbejtehen lajjen, die Deutjchland, jei es feinen Verbündeten, fei es feinen 
zeitweilig niedergeworfenen Gegnern, fei es in gewiljen Fällen jogar neutralen 
Mächten mit dem Ziel, jich befonders günftige Bedingungen und Gonder- 
vorteile aller Art zu fichern, auferlegt hat und deren Aufrechterhaltung mit 
der Wiederheritellung des Rechts unvereinbar ift. 

Diefer Grundjag hat zur notwendigen Folge die Zurücdweifung der bon 
Deutjchland in Kapitel VII (Verträge) feiner Bemerkungen zu den Friedens- 
bedingungen aufgeftellten Theorie, ohne daß darüber bejondere Verhandlungen 
notwendig wären. &3 fann daher nicht zugelafjen werden, daß allgemein 
alle Kolleftivverträge und alle zweijeitigen Verträge ohne Unterfchied nach 
Friedensichluß, und jei es auch nur für furze Zeit, wieder aufleben; und mit 
Fug und Recht haben jich die Alliierten und Ajjoztierten Mächte das Necht 
vorbehalten, oder behalten e3 fich in Zufunft vor, die Verträge mitzuteilen, 
die jie vorhaben, Deutjchland gegenüber wieder in Kraft zu jegen oder in 
Kraft jegen zu lafjen. 

Unter der jelbjtverjtändlichen Vorausfegung, daß ich das Vorjtehende auf 
die Gejamtheit der deutjchen Bemerkungen zum Abfchnitt II des Teiles X 
der Triedensbedingungen bezieht, geben diefe Bemerkungen im befonderen 
noch zu folgenden Betrachtungen Anlaß: 

1. Die Deutjche Delegation jcheint der Anfchauung zu fein: 
a) daß die Aufzählung der Stollektivverträge in Artikel 282 infolge von 

Strtümern oder Auslajjungen unvollitändig ilt; 
b) daß die Biffern 7, 17, 19, 20, 21 diefes Artikel zu Zweifeln über 

Snhalt und Bedeutung Anlaß bieten; 
e) daß jchließlih Schwierigkeiten entitehen fünnen aus den Einzel» 

vorbehalten der Staaten, die der Geltung gewiljer, wieder in Kraft 
gejegter Kolleftivverträge Schranken haben auferlegen fünnen. 

Sn Erwiderung auf diefe Bemerkungen weijen die Alliierten und Afjoziierten 
Mächte auf folgende Bunkte hin: 

a) der Deutjchen Regierung ift e3 geftattet, nach Wiederherftellung der 
diplomatijchen Beziehungen mit den Mlliterten und Mfjoziierten 
Mächten diejen die in den nicht wieder in Sraft gefegten Verträgen 
geregelten Fragen befanntzugeben, für die jie ven Abjchluß neuer 
Verträge oder die abgeänderte Wiederaufnahme früherer Überein- 
fünfte wünfcht. 

b) Der Inhalt und die Bedeutung der Verträge, die im Artikel 282 
unter den Ziffern 7, 17, 19, 20, 21 aufgeführt find, laffen für irgend» 
welche Zmeifel feinen Raum. 

Was die Nummer 19 anbetrifft, jo kann die Aufzählung der Sani«- 
tätsabfommen folgendermaßen ergänzt werden: 

„Sanitätsabftommen vom 3. Dezember 1903, fomwie die diejen 
borausgehenden Ganitätsabfommten, unterzeichnet am 30. Januar 
1892, am 15. April 1893, am 3. April 1894 und am 19. März 1897.” 

e) Unbejchadet etwaigen entgegenftehenden Beflimmungen de3 Frie- 
densvertrages bleiben die Borbehalte in Kraft, die von den zu den 
Unterzeichnern des Vertrages gehörenden Mächten zu der Zeit 
haben gemacht werden können, al3 fie die Durch den Abjchnitt II des 
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Teiles X der Friedensbedingungen wieder in Kraft gejetten Stolleftiv- 
veriräge zeichneten oder ihnen beitraten, da diefe Verträge ihre 
Geltung unter den gleichen Bedingungen wie vor dem firiege mieder 
erlangen. Sollten die Bedingungen in ihrer Anwendung eingejchränft 
jein, jo müßte natürlich in eine neue Prüfung eingetreten werden. 

. Die Deutjche Delegation erklärt, daß die Annahme der Artifel 283 und 284 
durch Deutjchland unverträglich ift mit der Würde eines unabhängigen Volfes. 

Diefe Meinung gründet fich auf eine faljche Auffaffung des Sinnes und der 

Beltinmmumgen der Artitel 283 und 284. Deutjchland verpflichtet jich Durd) den 
Artifel 283 lediglich, feine Zuftimmung zu dem Abjchlujje von Gonder- 
abmachungen mit neuen Staaten nicht zu verweigern, wie jie für die Weltpoft- 
und Telegraphenvereine vorgejehen find. Damit tft nicht gejagt, daß der Wort- 
Yaut diefer Abmachungen ihm vorgejchrieben twird und daß es ihn ohne Inderun- 
gen annehmen muß. Tatfächlic) wird durch} dieje Artikel lediglich einer jyite- 
matifchen Weigerung, jolhe Abmadhjungen einzugehen, oder der Aufftellung 
bon Forderungen, die den Abjichluß diejer Abmachungen unmöglich machen, 
bon vornherein vorgebeugt. 

Artikel 284 läßt Deutfchland die Möglichkeit, an der Ausarbeitung des bor- 
geichlagenen funfentelegraphifchen Übereinfommens teilzunehmen. Nichts 
hindert Deutjchland, von diefer Möglichkeit Gebrauch zu machen, wenn e3 Dies 
für zwedmäßig erachtet. 

63 kann zudem unmöglich al3 eine ungewöhnliche Härte angefehen werden, 
dag in Angelegenheiten folcher Art, die den friedlichen Handel der europätjchen 
Bölfer berühren, Deutfchland verhindert wird, eine Haltung einzunehmen, 
ducch die e3 dem internationalen Berfehr ein Hemmnis in den Weg legen wiirde. 
Die Altierten und Wfoziierten Mächte find gleichwohl bereit, Deutjchland durch 
ein neues funfentelegraphifches Übereinkommen nur dann für gebunden zu 
erachten, wenn diejes Übereinfommen vor Ablauf von 5 Jahren abgefchlofjen 
werden jollte. x 

3. Die deutfchen Einwendungen gegen Artikel 239 jcheinen einer irrtüm- 
lichen Auffaffung feines Gegenftandes zu entjpringen. Während die Alliierten 
und Ajoziierten Mächte auf der einen Seite dem Wiederaufleben aller jolcher 
aweijeitigen Verträge oder folcher Bejtimmungen in zweijeitigen Verträgen, 
die nicht den Abmachungen des Friedenspertrages entjprechen, nicht zujtimmen 
fönnen, find fie auf der anderen Seite völlig bereit, die Verjicherung abzugeben, 
daß die in Nede ftehende Beftimmung nicht willfürlich zu dem Zivede an- 
gewendet werden wird, um zweijeitige Verträge in einer Weife zu jpalten, daß 
für die eine Partei nur Verpflichtungen und für die andere nur Rechte beftehen 
bleiben. Die Alliierten und Mioziterten Mächte werden jelbit durch den Völfer- 
bund eine Überwachung dahin ausüben, daß die Beftimmungen des Artikels 289 
jinngemäß (loyal) ausgeführt werden. au diefem Zivede wird Die Safjung des 
Artikels wie folgt abgeändert: 

„Entiprechend dem Geifte der allgemeinen Grundfäße oder der befonderen 
Bejtimmungen des gegenwärtigen Vertrages wird jeder der Alliierten und Afjo- 
ztierten Mächte Deutfchland diejenigen zweifeitigen Verträge oder Abfommen 
mitteilen, deren Wiederaufleben fie wünscht. 

Die in diefem Artifel vorgefehene Mitteilung foll entweder unmittelbar 
oder durch Vermittlung einer anderen Macht bewirkt werden. Deutjchland 

52 



wird den Empfang jehriftlich beftätigen. Das Datum des Jukrafttretens it 

das Datum der Mitteilung. 

Die Alliierten und Afoziierten Mächte verpflichten fi) untereinander, 

nur diejenigen Übereinkommen oder Verträge wieder aufleben zu (aifen, die 

den Beltimmungen des gegenwärtigen Vertrages enijprechen. Die Mitteilung 

enthält gegebenenfalls den Hinweis darauf, daß diejenigen Beftimmungen diejer 

Übereinfommen oder Verträge, die nicht in Übereinftimmung mit den Ab- 

machungen de3 gegenwärtigen Vertrages ftehen, nicht wieder aufleben jollen*). 

Im Falle einer Meinungsverjchiedenheit hat der Bölferbund das Wort. 

Ein Zeitraum von 6 Monaten....... E 

Zweifeitige Verträge zwijchen Deutjchland und Staaten, welche die Di- 

plomatifchen Beziehungen mit ihm abgebrochen, aber nicht den Strieg erklärt 

haben, find ausdrüdlich in Artitel 239 zu denjelben Grundjäßen eingejählofjen 

wie Verträge mit folchen Staaten, die den Strieg erklärt haben. Da es feine 

allgemein anerkannte Negel des Völferrechts über diejen Gegenftand gibt, 

fteht e3 den Alliierten und Afjoziierten Mächten frei, die Frage in der zmed- 

mäßigften Art in dem Friedensvertrag zu erledigen. 

4. Die in den Artikeln 290 und 292 bezeichneten Verträge gehören in erjter 

Linie zu den Verträgen, zu deren Abjchluß Deutjchland Dur) mißbräuchliche 

Ausnugung der Umftände, die es jelbft gejchaffen hatte, des Drudes, den e$ 

ausgeiibt hat, oder der zeitweiligen Stärke jeiner Wafjen gelangt war. Gie 

fönnen unmöglich nach Abfchluß eines Friedensvertrages in Straft bleiben, der 

auf den Grundjägen der Gerechtigkeit aufgebaut ift, was auch immer die Folgen 

ihrer Aufhebung für Deutjchland fein mögen. 

Die Alliierten und Ajoziierten Mächte Fönnen nicht zugeben, daß die Durch 

Artitel 290 und 292 geforderte Aufhebung aller von Deutjchland mit feinen 

früheren Verbündeten feit dem 1. Auquft 1914 gejchloffenen Verträge und 

alfer vor oder feit diefem Datum mit Rußland**) und mit Rumänien gejchlofjenen 

Verträge Deutjchlands Beziehungen zu diefen Staaten ernitlich gefährdet. 

Diefe Aufhebung ift durch den gewaltigen politiiden Umfjchtwung notwendig 

geivorden, der durd) den Strieg herbeigeführt worden ilt, und durch die Tatfache, 

daß alle Verträge, die jeit Beginn der Feindfeligfeiten mit Rußland oder itgend=- 

einem Staat oder irgendeiner Regierung, deren Gebiet früher einen Teil Auß- 

lands bildete, fowie mit Rumänien gejchloffen tworden find, notwendigermweije 

jo angejehen werden müfjen, als wären jie duch Deutjchland Diefen Staaten 

wider ihren Willen auferlegt worden. Tiefe Aufhebung berührt nicht Die Fret- 

heit Deutfchlandg, in neue Unterhandlungen mit Diefen Staaten zum Ubichluß 

von neuen Wereinbarungen einzutreten, die den veränderten Bedingungen 

angepaßt find. Auf diefe Art fan jedes ernjthajte Hindernis der Wiederauf- 

nahme freundfchaftlicher wirtfchaftlicher Beziehungen leicht umgangen erden. 

5. Sede bejondere Verhandlung über die Artikel 291 und 294 ift überjlüffig. 

Der Zwecd diefer Artikel ift Har und einfach: die Alliierten und Affoziterten 

Mächte ftellen zroifchen fich und Deutjchland Gleichheit her, indem fie ipso facto 

in die Vorteile der vertraglichen Behandlung eintreten, die Deutjchland jeinen 

*) Der englifche Tert enthält nicht diefe Abänderung, fondern entjpricht wörtlich der 

ursprünglichen Fafjung diefer Beftimmung. 

**) Im englijchen Text fteht noch der Zufaß: „und Staaten oder Regierungen, deren 

Gebiete früher einen Teil Nußlands bildeten“. 
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früheren Alliierten vor dem 1. Auauft 1914 eingeräumt hatte, forwie in vie- 
jenigen, die Deuifchland aus Gründen eigenen nterefjes oder zu Zmweden, 
die den Snterefjen der Alliierten und Ajfoziierten Mächte entgegenjtanden, 
während des Strieges den neutral gebliebenen Mächten gewährt hat. 

Anlage der Deutfchen Delegation über befondere Rechtsfragen 

LIT: 

Wiederaufnahme Eonfularifcher Beziehungen 

Die Deutfche Delegation fordert Gegenfeitigfeit bezüglich des den Alftierter 
und Ajoziterten Mächten durc Artikel 279 der Friedensbedingungen bor- 
behaltenen Rechts, Konfuln in deutfchen Häfen und Städten zu beftellen. Der 
einjeitige Charakter diefer VBorjchrift des Artitels 279 entipringt den poli- 
fiichen Umtrieben der deutjchen Konfuln und den Handlungen, die von Deutfchen 
in den Gebieten gewiller Alliierter und Afjoziierter Mächte vorgenommen 
tworden jind. 

E35 muß übrigens hinzugefügt werden, daß feine Bejtimmung des Artikels 
der Möglichkeit entaegenjteht, entweder unter Anwendung des Artikels 289 

die fonfularifchen Übereinfommen der Borfriegszeit zwifchen einzelnen der 
Alltterten und Afjoziierten Mächte und Deutfchland zu erneuern oder neue 
Vereinbarungen zwischen Deutfchland und diefen Mächten für die Zulaffung 
deutjcher Konfulate in ihrem Gebiete abzufchließen. 

IV. 

Behandlung des Privafeigentums 

Die Frage der Behandlung der Brivatrechte twird in den Noten der Deutfchen 
Delegation vom 22. und 29. Mai und in dem Anhang Nr. 1 ihrer Bemerkungen 
zu den Friedensbedingungen erörtert. Außerdem werden die allgemeinen in 
diejen Echriftjtücden enthaltenen Einwände in verschiedener Form an mehreren 
Stellen der Bemerkungen wiederholt. 

I. Grundfäglihe Fragen 

Die grumdfäglichen Einwendungen gegen die Friedensbedingungen, welche 
bon der Deutjchen Delegation Hinfichtlich diefes Gegenjtandes vorgebracht 
worden jind, fünnen wie folgt zufammengefaßt werden: 

a) &3 ijt ungefegmäßig, das Privateigentum deutfcher Staatsangehöriger 
dazu zu verwenden, die Berpflichtungen Deutfchlands damit zu 
erfüllen. 

Die Regelung der Privatrechte ift nicht nach) dem ©rundfab der 
Gegenjeitigfeit erfolgt. 

e) Deutjches Eigentum foll nicht als Sicherheit für die Verpflichtungen 
der mit Deutfchland verbündeten Staaten Verwendung finden. 

b 
— 



d) Die von den Alliierten und Affoziierten Mächten vorzunehmenden 

Liquidationen tragen, da fie den Eigentümer der freien Verfügung 

iiber fein Qermögen berauben, fonfisfatoriichen Charakter. 

Die Antwort der Alliierten und Mfozierten Mächte auf diefe Einwände 

Iautet wie folgt: 
a) Bezüglich de3 exften Einmwandes wird bemerkt, daß Deutjchland 

b 
— 

far feine pefuniäre Verpflichtung gegenüber den Alliierten und Afjo- 

ziierten Mächten anerkannt hat und ferner, daß die gegenwärtigen 

Hilfsquellen Deutfchlands nicht ausreichend find, um feine Berpflich- 

tungen zu erfüllen. €3 ift unzweideutige Pflicht Deutfchlands, jeine 

Berbinplichkeiten fo vollftändig und fo fchnell als möglich zu erfüllen, 

und zu diefem Zmwede von allen verfügbaren Mitten Gebrauch zu 

machen. Die im Auslande befindlichen Kapitalien deutfcher Staats- 

angehöriger bilden eine Gruppe jofort verfügbarer Guthaben. Der 

Vertrag verlangt einfach von Deutfchland, zu diejen Ktapitalsanlagen 

unverzüglich feine Zuflucht zu nehmen. 
E35 ift richtig, daß e3 für ein Land grundfäglich nicht wünfchens- 

wert erfcheint, da3 Eigentum eines Teiles feiner Staatsangehörigen 

zur Dedung ftaatlicher Berbindlichfeiten zu benüben; es Tönnen jedoch 

Umftände eintreten, welche ein folches Verfahren notwendig machen. 

In dem gegenwärtigen Stiege haben die Alliierten Mächte es jelbjt 

für notwendig erachtet, auswärtige Kapitalsanlagen ihrer Staats- 

angehörigen in Anfpruch zu nehmen, um ihren auswärtigen Der- 

pflichtungen nachzufommen. Cie haben dafür ihre eigenen inneren 

Anleihen ihren Staatsangehörigen gegeben, welche auf diefe Weije 

berufen wurden, durd) folhe Verwendung ihres privaten Eigentums 

einen Anteil der ftaatlichen Verpflichtungen auf ich zu nehmen. 

Sept ift die Zeit gefommen, wo Teutjchland dasjelbe tun muß, 

wozu es feine Gegner gezwungen hat. Die Notwendigkeit für Deutjch- 

land, ein folches Verfahren anzunehmen, ift von der Deutjchen Frie- 

densdelegation Ear eingefehen worden und ift von ihr in folgenden 

Cäßen angenommen, welche wörtlich in der Note vom 22. Mai zitiert 

werden: 
Die Deutfche Friedensdelegation ift fich dejjen bewußt, daß 

der Drud, den die aus dem Friedensvertrag hervorgehenden 

Laften in Zufunft auf das gefamte deutjche Wirtjchaftsleben 

ausiiben werden, es nicht geftattet, den veutjchen Auslandsbeji 

in dem bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten. 

Um feinen Zahlungsverpflichtungen nachfommen zu können, 

wird Deutfchland vielmehr diefen Auslandsbefiß in weiten Maße 

opfern müffen; dazu ift e3 bereit.” 

Der obenerwähnte grundfägliche Einwand beantwortet jich jomit 

vollftändig aus der deutfchen Note jelbft. 

Die Deutfche Delegation behauptet in ihrer Note vom 22. Mai, 

daß Hinfichtlich der Negelung feindlichen Eigentums lediglich der 

Anfchein erweckt wird, daß hier Gegenfeitigfeit verbürgt ift, und 

diefer Einwand wird in dem Anhang zu den Bemerkungen weiter 

entwicelt. Der Einwand entfpringt einer VBermengung zweier gänz- 
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“ fich verfchiedener Angelegenheiten. Was die außerordentlichen Striegs- 

m 

m 

maßnahmen betrifft, welche in den verjchiedenen Ländern Hinjichtlich 

feindlichen Eigentums getroffen find, bejteht eine gegenjeitige Be- 

jtimmung infofern, als dieje außerordentlichen Kriegsmaßnahmen 

beiderfeit3 beftätigt wurden. Völlig anders Tiegt die Frage, in welcher 

Reife feindliches Eigentum fünftig behandelt werden foll. Deutjches 

Eigentum muß, wie es in der deutjchen Note anerlannt ift, Dazu 

dienen, Deutjchlands Verpflichtungen gegenüber den Mlliterten zu 
erfüllen. Die Entjchädigung des deutichen Eigentümers muß durd) 

Deutjchland felber erfolgen. In diefer Hinficht fan von einer Gegen- 
jeitigfeit Teine Rede jein. 
Bezüglich der Trage, ob deutjches Eigentum al3 Sicherheit für Die 
Berpflichtungen der mit Deutjchland verbündeten Staaten dienen 

follte, ift zu bemerien, daß einerjeitS die Handlungen Deutjchlands 
und feiner Verbündeten während des Strieges zu einer vollfiommenen 
Einheit zmifchen diejen Mächten in öfonomifcher Beziehung geführt 
haben. So haben 3. B. Unterhandlungen, welche ohne Sfrupel 
zwijchen Deutjchland und jeinen Verbündeten jtattgefunden haben, 
dazu geführt, daß die Ergebniffe der gegen alles Recht in den von 
deutjchen Truppen bejegten Gebieten vorgenommenen Liquidationen 
von alfiiertem und affoziiertem Eigentum geteilt wurden. Ferner 
haben die deutjchen Behörden verjchiedentlid die Alliierten und 
Affoziierten Mächte als jolidarijch verbundene behandelt. Sie haben 
3. B. franzöfiiche Streditfalden in belgiichen Banken bejchlagnahmt 
als eine Vergeltungsmaßregel gegen Handlungen, die in anderen 
Alliierten Staaten begangen worden jind. Sie haben in gleicher 
Reife die Liquidation franzöfiichen Eigentums in Deutjchland mit 
der Begründung gerechtfertigt, daß gleichartige Maßnahmen gegen| 
deutjches Eigentum in anderen alliierten Ländern erfolgt jeien. 
Somit ift der Grundfag der Gejamthaftuna, gegen welchen Deutjch- 
Yand jeßt Einwände macht, von ihm jelbjt aufgeftellt worden. ES 
hat eine Sachlage gejchaffen, welche den Alliierten und Afjoziierten 
tächten nicht mehr geftattet, die Verpflichtungen Deutjchlands von 

denen feiner Verbündeten in der Praris zu trennen. Gleichwohl jind 
die Alliierten und Mfoziierten Mächte bereit, darauf zu verzichten, 
das Eigentum deutfcher Staatsangehöriger fir Verpflichtungen in 
Anspruch zu nehmen, welche aus den unbezahlten Schulden der Staats- 
angehörigen der mit Deutfchland verbündeten Staaten herrühren. 

Die Art der Verwendung des Eigentums, wie fie durch diefen Ver- 
trag feftgelegt ift, fan weder nach ihrem Prinzip noch nach der 
Methode ihrer Anwendung als eine Konfisfationsmaßnahme be- 
zeichnet werden. Private deutjche Intereffen werden durch die er- 
örterten Maßnahmen nur injfoweit verlegt, al3 Deutjchland jelbjt 
dies bejtimmen follte, denn alle Überjchüffe aus deutihem Eigen- 
tum werden Deutjchland gutgebracht werden, welches verpflichtet 
ift, feine eigenen Angehörigen zu entichädigen, und auf diefe Weife 
dazu gelangt, feine Schuld gegenüber den Alliierten und Ajjoziierten 
tächten zu vermindern. 



v. 

Schulden 

Obwohl Gegenfeitigkeit nicht in jeder Hinficht gewährt werden fan, haben 
die Alliierten und Aifoziierten Mächte nichtsdejtowentger diefen Grundjaß 
angewendet, wo immer e8 möglich war. ©o it es gejchehen mit Bezug auf 
das systeme de compensation (clearing office-System) (Ausgleichsverfahren), 
welches die Friedensbedingungen vorjehen. Hier it, joweit e8 Einzelperjonen 
betrifft, vollfommene Gegenjeitigfeit gegeben. Das ShYitem weicht hiervon 
nur infoweit ab, als e3 fich auf die Nichtauszahlung der Überfchüffe an Deutfch- 
land bezieht, welche von den Alliierten und Affoztierten Mächten gejchuldet 
werden fünnten, und dieje Bejtimmung tft lediglich Die Anwendung des Grund- 
labes der Zurüdhaltung feindlichen Eigentums zur Bezahlung bon Yn- 
Iprüchen. 

1. Beitimmungen des Artifel3 296 (e), laut welchen jede der Alliierten 
und Affoziierten Mächte, dagegen nicht Deutjchland, in der Lage tft, zu ent» 
jcheiden, ob das Syftem zwijchen Deutjchland und einer Alliierten Macht 
anzumenden ijt oder nicht. 

E3 ijt nicht möglich, fowohl den Alliierten oder Ajjoziierten Mächten als 
auch Deutichland ein Beltimmungsrecht darüber zu geben, ob das Shitem 
anmendbar ijt oder nicht. Das Ergebnis davon fünnte fein, daß die eine Macht 
entjcheidet, daß es anzumenden jet, die andere, daß es nicht anzumenden jet. 

2. Bejtimmungen des Artikels 296 (d), daß Schulden in der Währung 
der betreffenden Alliierten oder Ajioziierten Macht nach dem Umrechnungs- 
fur der Vorfriegszeit bezahlt werden follen. 

Infolge der großen Verminderung des Wertes der Mark werden not- 
wendig Härten entjtehen bei der Negelung der Vorfriegsichulden, gleichviel, 
welche Bafis für Ddiefe Negelung gewählt wird. Die vorgejehene Methode 
ilt für beide Geiten jo gerecht (fair), wie möglich. Während nach diefem Ver- 
fahren ein alliterter Gläubiger, dem von einem deutjchen Schuldner ein Be- 
trag in Mark gejchuldet wird, einen gleichwertigen Betrag in alliterter Wäh- 
rung zum Wechjelfurs der Vorfriegszeit erhalten wird, wird dem deutjchen 
Gläubiger eines alliierten Schuldners, welcher einen Markbetrag jchuldet, 
gleichfalls der Betrag in alliierter Währung, nach dem Wechjelfurs der Vor- 
friegszeit berechnet, qutgejchrieben werden, jo daß in diejer Hinjicht Gegen- 
jeitigfeit gemwährdeiftet ift. 

3. Verbot unmittelbarer Abmachungen zwiichen Schuldner und Gläubiger: 

63 Scheint jo, daß einer der Einwände gegen das Verbot unmittel- 
barer Abmachungen zwilchen Schuldnern und Gläubigern der ift, daß 
jolches Verbot eine Ermäßigung des Betrages der Schulen verhindern 
würde. &3 ift num ein wejentlicher Bejtandteil des Ausgleichsverfahreng, 
daß die Schulden von den betreffenden Negierungen garantiert und 
voll bezahlt werden jollen. &3 darf feine Beftimmung zugelafjen werden, 
welche dem Schuldner und Gläubiger erlaubt, dahin übereinzufommen, 
daß eine Befriedigung durch einen geringeren Betrag, al3 den vollen 
Anspruch, erfolgen Fünne. 
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4. Artifel 29, $3 und 4. 

Der in Xrtifel 296, $3 und 4 enthaltene Vorbehalt bezieht fich auf den 
Fall, daß die Zahlung von Zinjen auf Staatspapiere aufgehoben oder hinaus- 
geichoben ift, mit Bezug auf alle Inhaber diefer Staatspapiere, gleichviel, 
welcher Nationalität. Das Ausgleichsverfahren joll nicht die Wirkung haben, 
einem früheren Feind den Empfang von Zinfen zu ermöglichen, wenn \n- 
baber, welche Angehörige des die Anleihe ausgebenden Staates find, oder 
neutrale, nicht bezahlt worden jind. Dieje Beitimmung it eine gegenfeitige. 
Chemals feindliche nhaber jolcher Papiere werden die Nücjtände der Zinjen 
unter den gleichen Bedingungen erhalten wie andere Snhaber. 

5. Artifel 296 (b). 

Die Deutihe Delegation erhebt Einwendungen gegen die Gtaatsbilrg- 
Ichaft für die Schulden feiner Angehörigen allein aus dem Grunde, weil Gegen- 
jeitigfeit nicht gewährt ift. Mit Bezug auf diefe Bürgfchaft ift volle Gegen- 
jeitigfeit gewährt. Die Notwendigkeit, jeden Überfchuß zugunften Deutjchlands 
einzubehalten, erwächlt, wie weiter oben ausgeführt wurde, aus der Erwägung, 
dab die gegenwärtigen Hilfsquellen Deutjchlands zur Erfüllung feiner Ver- 
pilihtungen nicht ausreichend jind. 

63 it eine Erklärung der Bezeichnungen „faillite“, „‚deconfiture et de- 
elaration formelle d’insolvabilite‘“, „bancruptey‘, ‚failure‘ und ‚formal 

indication of insolvencey‘“ gemünjcht worden. Dieje Bezeichnungen beziehen 
fich auf die Fälle, in denen in Übereinftimmung mit den Gefegen des Staates, 
in welhem der Schuldner feinen Wohnfit hat, anerkannt worden ift, daß er 
nicht in der Lage ift, feinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachzufommen. 

6. Artifel 296 (c). 

Wie mweiter oben dargelegt, ijt nichts Unbilliges in den Beftimmungen 
enthalten, welche hinfichtlich der Zahlung von Schulden bezüglich Währung 
und Wechjelfurs anzuwenden find. E3 wird ferner in der deutfchen Note be- 
tont, daß das gewählte Regelungsverfahren eine große Nachfrage nach Wechleln 
in der Währung der Alliierten und Affoziierten Mächte hervorrufen toird, 
und daß diejes notwendig zu einer weiteren Entmwertung des deutjchen Geldes 
führen muß. 63 liegt fein Grund vor, ein folches Ergebnis vorauszufjehen. 
Der von Deutjchland gefchuldete Betrag wird praftifch dadurd) beglichen werden, 
daß Deutjchland die Ergebniffe aus den Liquidationen deutjchen Eigentums 
in den Alliierten und Affoziierten Staaten gutgebracht werden. 

7. Urtifel 296 (d), letter Paragraph. 

Bezüglich des Umrechnungsfurfus für die neuen Staaten wird zweifellos 
die Kommiljion für Wiedergutmachung ihr Augenmerk darauf richten, den 
Wechjelfurs gemäß den geltenden Beftimmungen feftzufegen, welche in dem 
neuen Staat bezüglich des Verhältniffes zwifchen feiner Währung und der 
früher auf jeinem Gebiete vorhandenen Währung beftehen. 

8. Artifel 296 (e). 

Die Deutjche Delegation legt dar, daß jeder alliierten und affoziierten 
Macht ein Zeitraum von 6 Monaten gewährt wird, um fich darüber zu ent- 
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fcheiden, ob fie das Ausgleichsverfahren annehmen will, und ijt der Meinung, 

daß, wenn diejes Verfahren in Wirffamfeit gejegt werden joll, es notwendig 

ift, daß die Entjcheidung vafch getroffen werde. Jn diefer Hinjicht Farın den 

Winfchen der Deutjchen Delegation entfprochen werden, und zu diejem Zwede 

fann der Zeitraum von 6 Monaten auf einen Monat herabgejegt werden, 

welcher mit dem Tage der Natififation des Vertrages durch den interefjierten 

Staat beginnt. 
9. Artifel 296 (f). 

Diefer Artikel fieht für zwei alfiterte oder affoziierte Staaten, welche gegen- 

über Deutfchland das Ausgleichsverfahren eingeführt haben, die Möglichkeit 

por, übereinzufommen, dat die Angehörigen des einen Staates in Dem e- 

biete des anderen wie die eigenen Staatsangehörigen behandelt werden jollen, 

fowohl Hinfichtlich der Bezahlung ihrer Schuld aus der Zeit vor dem Kriege 

an Deutfchland al3 auch Hinfichtlich der Einziehung ihrer Guthaben von den 

Deutjchen. 
Artifel 72. 

Befondere Beftimmungen bezüglich Elfaß-Lothringen?. 

Tatfächlich und rechtlich find die wirtchaftlihen Beziehungen Eljah-Lothrin- 

gens und Deutjchlands durch die Bejekung und den Waffenftilftand aufge 

hoben. Sie werden exit zu einem fpäteren Zeitpunkt wieder aufgenommen 

werden. 
63 ergab fich daraus die Notwendigkeit, daß die Schulden, deren Bezahlung 

in der Schmwebe mar, oder jchwebend bleibt, durch ein befonderes Ausgleichg- 

amt an der Hand eines ftabilen und gegenfeitigen Wechjelfurjes geregelt wurde. 

E3 handelt fi im übrigen ausfchließlih um Schulden zmwijchen Eljaß- 

Lothringern, welche die franzöfiiche Staatsangehörigfeit wieder erhalten auf 

der einen Seite und dem Reich, den deutjchen Eingelftaaten und ihren Ange- 

Hörigen auf der andern Ceite. 

VE: 

Eigentum, Rechte und ntereffen 

Artitel 297, 29. 

Die Deutfche Delegation nimmt zuvörderft auf die von ihr am 22. Mai 

über Privateigentum, Privatrechte und Privatinterefjen gemachten Bemer- 

fungen bezug. Die Alliierten und Ajoziierten Mächte haben eben die in jener 

Note geltend gemachten Grundfäge geprüft. 

Die „Bemerkungen“ der Deutjchen Delegation wiederholen den Einwurf 

betreffend die den Alliierten und Afjoziierten Mächten vorbehaltene Befugnis, 

deutfches Eigentum nach Inkrafttreten des Vertrages zu liquidieren, die Lie 

quidationsmaßregeln in den von Deutjchland abgetrennten Gebieten borzus 

nehmen, zur Liquidation zu fchreiten und fich fo jchon jest die Vorteile der von 

den Frievdensbedingungen bezwedten Regelung nußbar zu machen. 

Sm diefer Hinficht braucht nur auf die bereits gemachten Ausführungen 

Bezug genommen zu werden, wobei darauf hinzumeifen ist, daß die Verwertung 

des in Frage ftehenden Eigentums fr die Alliierten und Afjoziierten Staaten 
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ein mwejentliches Mittel zur Ermöglichung der Beitreibung eines Teils ihrer 

Forderungen darjtellt. Sie müfjen daher diefer Verwertung jede mögliche 

Ausdehnung geben, und es Iann feine Rede davon fein, fie auf Eigentum zu 

bejchränfen, das fich in den Gebieten befindet, welches den Alliierten vor dem 

Kriege gehörte, oder auf Eigentum, das im Hinblid auf die tatjächlichen Ver- 

hältniffe bereits im Verlauf des Krieges liquidiert worden it. 

Nichtsveftomweniger erjcheint e3 möglich, in diejer Beziehung eine bejondere 

Regelung hinfichtlich der neugefchaffenen Alliierten und Mjogiierten Mächte 

und Hinfichtlich der Mächte, die nac Mafgabe der Friedensbedingungen Teinen 

Anspruch auf Entihädigung haben, zu treffen. 

Hinfichtlich diefer Mächte ift die Frage infolgedefjen nunmehr jo geregelt, 

daß der Erlös der Liquidation in beftimmten Fällen unmittelbar an die Berech- 

tigten ausbezahlt werden joll, jedoch unbeschadet jämtlicher, Durd) den gegenz- 

wärtigen Vertrag der Wiedergutmachungsfommifjion zuerfannten Rechte. 

Der Berechtigte Fann von dem in Abjchnitt VI vorgejehenen gemijchten 

Schiedsgerichtshof oder von einem, von diefem Gerichtshof ernannten Schieds- 

tichter eine angemefjene Entfchädigung erhalten, die ihm von der Alliierten und 

Afloziterten Regierung ausbezahlt wird, wenn es feititeht, daß die Verlaufs- 

bedingungen oder die von dem Staat, in dem die Liquidation erfolgt ift, außer- 

halb feiner allgemeinen Gejeggebung ergriffenen Maßnahmen die Erzielung 

eines geringeren Preifes zur Folge gehabt haben. 

Ginige Beftimmungen des Artifels 297 der Friedensbedingungen haben 

weiterhin der Deutjchen Delegation Anlaß zu befonderen Bemerkungen gegeben. 

1. Die Note vom 22. Mat behandelt ven $ 10 der Anlage zu Abjchnitt 4 

betreffend die Aushändigung von Verträgen, Bejcheinigungen und anderen 

Urkunden über Eigentum, das in Alliierten und Afjoziierten Ländern gelegen 

ift. Hinfichtlich diefer Aushändigungen haben die Alliierten und Afjoziierten 

Mächte lediglich ein anderes Verfahren eingefchlagen, als das von Deutjchland 

in ähnlichen Fällen angewandte. Der Grundfas ift der nämlide. Sn ähnlichen 

Fällen der Liquidation alliierten Eigentums händigte Deutjchland den deutjchen 

Reichsangehörigen oder neutralen Staatsangehörigen neue Urkunden oder 

Beicheinigungen aus, wodurch die alliierten Staatsangehörigen von den in 

Stage ftehenden Gefellichaften oder Vereinigungen ausgejchlojjen wurden. 

Die Alliierten haben e3 bei der Liquidation deutjcher Beteiligungen an alliierten 

Unternehmungen für angebrachter gehalten, von Deutjcpland die unmittelbare 

Aushändigung der Eigentumsverträge und -urfunden, die jich in Händen bon 

Deutfchen befinden, zu verlangen. Diejer Unterfchied im Verfahren bietet 

feinen ernthaften Grund zur Stlage. 
3. Artikel 297 (f) und (g). Die Deutfche Delegation erjucht Hinfichtlich der 

Bedingungen um Aufklärung, unter denen die alliierten und ajjoztierten Staat3- 

angehörtigen, deren Eigentum auf deutjchem Gebiete Gegenftand einer Über- 

tragungsanordnung gewesen ift, die Rüdgabe des genannten Eigentum jor- 

dern Fönnen. 
Diefe Befugnis wird den Angehörigen folcher Alliierten und Ajfoziierten 

Staaten zugebillfigt, in deren Gebiet gejeßgeberijche Maßnahmen für die all- 
gemeine Liquidation feindlichen Eigentums vor Unterzeichnung des Waffen- 
ftilfftands nicht zur Anwendung gelangt waren. Dieje Vorjchrift dürfte Feines- 
meg3 irrtümlich aufgefaßt werden fönnen. Unter „gejebgeberifchen Maß- 
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nahmen, welche eine allgemeine Liquidation anoronen”, find joldhe zu ber- 

ftehen, die wie in Deutjchland von der gefeßgebenden Gemalt angeorbnet worden 

find und auf alles Eigentum, bzw. auf jede Art des Eigentums der Staat3- 

angehörigen eines jelben feindlichen Staates zur Anwendung gelangen. 

Die Rücdnahme in Natur hat zur Wirkung, daß die Regelung der für die 

Angehörigen der Alliierten und Affoziierten Mächte vorgejehenen Entjchädi- 

gungen erleichtert und die Nachteile vermieden werden, denen Deutjchland 

infolge der Entwertung der Mark ausgejegt ift. 
3. Artifel 297 (h). Die Deutfche Delegation erfucht ebenfalß um Auf- 

Härung hinfichtlich der Verwendung des Exlöfes aus den Liquidationen deutjchen 

Eigentums. 
Diefe Verwendung ift in Artifel 297 h Har umjchrieben, und Nummer 4 

der Anlage zu dem genannten Artikel beftimmt, daß die Alfiterten und Afjoziierten 

Mächte befugt find, die Verwendung des genannten Erlöjes im einzelnen und 

bejonderen feitzujegen. 
4. Anlage $1. Nach der Endvorfchrift des erjten Abjabes joll diejer 

Varagraph Eigentumsrechte, welche vorher in gutem Glauben und zu einem 

richtigen PBreis Eraft der Gejete des Landes, in dem das Eigentum gelegen ift, 

von den Staatsangehörigen der Alliierten und Affoziierten Mächte erworben 

find, nicht beeinträchtigen. Diefe Endvorfchrift ift eingefügt worden, um zu 

verhindern, daß durch die Beltätigungen von Maßnahmen der Alliierten und 

Afloziierten Staaten (Alliierte und Affoziierte Staatsangehörige*)) irgendwie 

benachteiligt werden. Durch diefe Vorfchrift werden die Rechte deutjcher 

Keichsangehöriger nicht berührt. 
5. Anlageg5. Zmwed diefes Paragraphen ift, die Rüderftattung an den 

früheren Eigentümer von Schugmarfenrechten außerhalb Deutjchlands zu be- 

wirfen, die infolge der in Deutjchland getroffenen Liquidationsmaßregeln auf 

andere Berfonen übertragen worden find. E3 it zu bemerken, daß die An- 

wendung diefes Paragraphen auf folche Fälle befchränkt ift, in denen die nach 

den Gejeten des Alliierten und Afjfoziierten Staates errichtete Gejellichaft or 

dem Kriege das Necht der Benußgung der fraglichen Schubmarfe oder des frag- 

lichen Bervielfältigungsverfahrens hatte, und daß die deutjche Gejellichaft 

befugt ift, die Schugmarfe in Deutfchland weiter zu benugen und fo ihre Fabri- 

fation in diefem Lande fortzujegen. 
6. Die deutfche Forderung, daß das Eigentum wifjenjchaftlicher und päd- 

agogifcher Inftitute von einer Liquidation völlig ausgefchloffen bleiben joll, 

fönne im Hinbli auf die ehemalige Tätigkeit einiger diefer Jnftitute, die nur. 

äußerlich wiffenfchaftliche oder pädagogifche Zmwede verfolgten, nicht in Er- 

mägung gezogen werden. Die Alliierten und Affoziierten Mächte werden jedoc) 

bei der Anwendung auf jeden Einzelfall der in Artifel 297 genannten Rechte 

befondere Rückicht auf die mifjfenfchaftlihen und pädagogischen Snterefjen 

derjenigen Einrichtungen nehmen, die fic, ehrlich auf ihre angegebenen Ywede 

bejchränfen. 
Andererfeit3 fönnten nach unferem PDafürhalten folgende Erläute- 

rungen zu einigen in der deutjchen Note vom 22. Mai berührten Punkten 

Dinzugefügt werben. 

*) Die in Klammern eingefügten Worte fehlen im franzöfiichen Tert und 
find nach dem engliichen eingefügt. 
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Die deutjfche Note geht von der Annahme aus, daß die Alliierten 
und Afjoziierten Regierungen jich das Necht vorbehalten, das Liquis 
dationsverfahren auf deutjches Eigentum auszudehnen, das erjt fünftig- 
hin in ihr Gebiet fommt. Der Genauigkeit halber dürfen wir erklären, 
daß $5 des Artikels 297 nur auf das bei Snfrafttreten des Friedens- 
vertrages vorhandene Eigentum angewendet wird. 

Die Deutjche Delegation deutet an, daß von jeiten der in den 
Alliierten und Mjozitierten Staaten mit der Liquidation feindlichen 
Eigentums betrauten Berjonen eigennübßige oder betrügerifche Machen- 
Ichaften borgenommen worden mären. 

Die Alliierten und Afjoziierten Staaten find bereit, die förmliche 
Berficherung abzugeben, daß Berfonen, die bei der Liquidation deutfchen 
Eigentums rechtswidrige Handlungen begangen haben, ftrafrechtlich 
verfolgt werden jollten, und werden die Angaben und Nachmweife, die 
die deutjche Regierung diesbezüglich Tiefern fan, entgegennehmen. 

Schließlich bemerkt die deutjche Note, e3 habe den Anjchein, als ob 
jih die Alliierten und Mjoztierten Regierungen das Recht vorbehielten, 
in willfürlicher Weife über die Anjprüche ihrer Gtaatsangehörigen 
hinsichtlich der nach dem 31. Juli 1914, ehe der in Frage ftehende Alliterte 
und Alfoztierte Staat no am Striege teilnahm, zu entjcheiden. Die 
Alliierten und Ajjoziterten Staaten find damit einverftanden, daß die 
Höhe derartiger Anjprüche von einem Schiedsrichter feftgeftellt wird, 
der von dem Herrn Guftave Ador oder in Ermangelung des Herrn 
dor von dem Gemijchten Schiedsgericht zu ernennen wäre, 

VII. 

Perträge, Sriften, Urteile 

I. Berträge 

Die Frage der Aufrechterhaltung oder der Auflöfung der Berträge ift in 
den Beitimmungen des Friedenspertrages auf Grund der Tatjache behandelt, 
daß der Handel zwilhen den Bertragjchliegenden ungefeglich geworden ift, 
weil, falls diefer Handel nicht ungejeglich gemwejen wäre, der Vertrag au3- 
geführt worden wäre. 

Die Beftimmungen über die Verträge jollen jich nicht auf Verträge zrifchen 
deutjchen Staatsangehörigen und Gtaatsangehörigen Amerikas, Brafilieng 
oder sjapans beziehen, weil die Berfaffung und dasNecht diefer Länder Schwierig- 
feiten in der Anwendung diejer Bejtimmungen hinfichtlich diefer Staatg- 
angehörigen hervorrufen. 

Die Deutfche Delegation glaubt, daß die Aufrechterhaltung von Berträgen 
zwiichen Feinden von dem freien Belieben der Alliierten und Affoziierten 
Staaten oder ihrer Angehörigen abhänge; aber erftens ift die im Artikel 299 
unter b) enthaltene Ausnahme auf Fälle befchränft, in denen die Ausführung 
des Vertrages im allgemeinen Interefje verlangt wird, und zweitens fann die 
Ausführung nur durch die Regierung des betreffenden Alliterten oder Affoziterten 
Staates verlangt werden umd nicht Durch den Angehörigen diejes Staates. 
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Außerdem fieht diefelbe Beftimmung auch die Gewährung einer angemefjenen 
Entjchädigung vor, fall3 die Aufrechterhaltung des Vertrages einer der Parteien 
infolge der Veränderung der Handelsverhältnifje einen wejentlichen Nachteil 
zufügen würde. 

E3 wird meiterhin bemerkt, daß diefe Beftimmungen die deutjchen Ber- 
tragsintereffen in Zukunft dem willfürlichen Belieben Fremder überantmworten 
würden. Aber gemäß den Beftimmungen unter b) muß die Ausführung eines 
aufrechterhaltenen Bertrages innerhalb von 6 Monaten vom Tage des \yn- 
frafttretens de3 Triedensvertrages an gefordert werden. 

Die Deutfche Delegation glaubt, daß die Frage der Behandlung der Bor- 
friegsverträge nicht für alle Arten von Berträgen auf ein und diefelbe Weife 
gelöft werden könne. Demgegenüber ijt darauf hinzumeijen, daß gemwilje Gruppen 
von Berträgen, die in $ 2 der Anlage aufgeführt find, durch diefe Beftimmung 
bon der allgemeinen in Artifel 299 vorgejehenen Regel der Auflöfung aus 
genommen jind. 

Artifel 299d. 

Die Deutjche Delegation meint, daß eine befondere Bergiümftigung den Be- 
mwohnern abgetretener Gebiete, die die GStaatsangehörigfeit einer alliierten 
Macht erwerben, deshalb gewährt werde, weil die Verträge ziwijchen jolchen 
Perfonen und alliierten Staatsangehörigen von der allgemeinen Pegel der 
Bertragsauflöfung ausgenommen jind. 

Der Friedensvertrag, der die Beziehungen zwijchen Angehörigen alliierter 
Staaten und deutjchen Staatsangehörigen regelt, hat nicht die Aufgabe, die 
Trage der Beziehungen zwifchen Angehörigen alliterter Staaten zu regeln. 
Dieje Frage ift lediglich eine innere Angelegenheit. 

Anlage $12. 

Die in diefem Paragraphen über die Auflöfung von Bertragsgruppen mit 
deutschen Lebensverjicherungsgefellichaften enthaltene Regel ift völlig billig. 
Tatfächlich wird die deutfche Verficherungsgefellfchaft von ihrer Verbindlichkeit 
aus den Policen befreit, indem fie ven Teil ihres Aktivvermögens der diefen 
Policen entjpricht, übergibt. 

Artikel 7". 

Die mwirtichaftlichen Gründe, welche die Auflölung von Verträgen erfordern, 
die dor dem Ftriege zwischen Angehörigen feindlicher Mächte gejchloffen worden 
find, bejtanden nicht in Anfehung der Verträge, die während des Krieges zwi» 
ihen Cljaß-Lothringern, welche die franzöfiiche Staatsangehörigfeit zurlüd- 
erwerben, und Deutjchen gejchloffen worden find. Die Aufrechterhaltung 
diefer Berträge ift vemgemäß im Friedensvertrage vorgejehen. 

Smmerhin fönnen Gründe politischer Natur eine durch die franzöjiiche 
Negierung im allgemeinen ntereffe erfolgende Auflöfung gewilfer Verträge 
erfordern, die eljaß-lothringifchen Unternehmern zu dem Bmwede, ihre Inter 
efjen deutjchen wirtschaftlichen Antereffen zu unterwerfen, auferlegt worden 
find oder werden fonnten. Um die Unficherheit nicht zu verewigen, die derartige 
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Auflöfungen in die Handelsbeziehungen bringen Fünnten, ift das Recht der Auf- 
löfung auf jechs Monate bejchränft worden. 

Troßdem find die Alliierten und Ajfoziierten Mächte damit einverjtanden, 
in Artikel 75 folgende Beftimmungen einzufügen: 

„Hals die in Abjat 2 vdiefes Artifel3 vorgejehene Auflöjung für 
einen der Vertragjchliegenden einen wmwejentlichen Nachteil zur Folge 
hat, joll dvem gejchädigten Vertragsteil eine angemejjene Entjchädigung, 
die lediglich nach Dem angelegten Kapital und ohne Berüdjichtigung 
de3 entgangenen Gemwinnes berechnet wird, gewährt werden.“ 

I. Friften 

Artikel 300 b bezieht fich auf gejegliche Ausführungsmaßnahmen gericht- 
licher oder administrativer Art, die zufolge Nichtausführung einer Handlung 
oder einer Formvorjchrift während des Krieges vorgenommen werden konnten. 

Artikel 300 d betrifft den Fall, in dem ein Vertrag ohne irgendein gericht- 
liches oder ein anderes entjprechendes Berfahren aufgelöft worden ift. Die 
Alliierten und Ajjoziierten Mächte find damit einverftanden, die Worte „zwijchen 
Feinden” nad) dem Wort „Vertrag“ in der erjten Zeile diejer Bejtimmung 
einzufügen, um die Anwendung der Beftimmung genau auf Verträge zwijchen 
Feinden zu bejchränfen. 

Bon der Deutjchen Delegation wird bemerkt, daß die Beftimmung unter d) 
unnötig jei wegen der Bejtimmungen unter ce); aber es muß darauf hingemiefen 
erden, daß die Bejtimmung unter c) ji) lediglich auf den Tall bezieht, mo 
Rechte durch die in ven Beitimmungen unter b) erwähnten Maßnahmen be- 
einträchtigt worden find. Die Beitimmung unter d) ift deshalb notwendig. 

INIUrterke 

Artikel 302. 

Der Friedensvertrag fieht vor, daß in beftimmten Fällen die Alliierten oder 
Afjoziierten Gerichte für die Regelung gewiljer Fragen zuftändig ind, fir die 
deutjchen Gerichte ift aber diefe Zuftändigfeit niemals vorgejehen. Gegen- 
feitigfeit ift demgemäß bezüglich der Bolljtredung diejer Urteile oder der Ent- 
jchädigungskflage bei dem gemifchten Schiedsgericht nicht möglich. 

vim 

Gemifchtes Schiedsgericht 

Artifel 304,1. 

Der Vorjchlag, die Zuftändigfeit des gemifchten Schtedsgericht® auszu- 
dehnen, ijt folgendermaßen zu beantworten: 

Die Aufgabe des Gerichts ift nicht allein die, über neue Nechte zu entfcheiden, 
die aus dem FFriedenspertrage entjtehen, fondern auch ein neues Forum zu 
ichaffen, dem gewifje Streitigfeiten, die fich auf bereits bejtehende Privatrechte 
beziehen, überwiejen werden. Was diefe Nechte anbetrifft, jo find die Gerichte 
der Alliierten Mächte bereits zuftändig, und einige diefer Mächte finden um- 
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überwindliche Schwierigkeiten bei dem Verfuch, ihren Gerichten diefe Zu- 
ftändigfeit zu entziehen. Nac) ihrem Rechtsiyjten und unter den gegenwärtigen 
Umftänden jehen fie feinen genügenden Grund dafür, ihre Angehörigen von 
dem Necht der Anrufung ihrer eigenen Gerichte, das ihnen ihr Necht gewährt, 
auszujchließen. Diejen Gerichten wird feine neue Zuftändigfeit übertragen, 
und deutjche Kläger werden durch die Beibehaltung der Auftändigfeit, die 
dieje Gerichte bereits jebt beiten, nicht gefchädigt. 

Artikel 304 (f). 

Der deutiche Vorjchlag, die Zafjung des Artifels 304 (f) und des $24 der 
Anlage zu Artikel 296, Abjchnitt III, gleic) zu aeftalten, fan angenommen 
werden. Man Fan die präzijere der beiden Faffungen wählen: 

„Die Hohen vertragjchliegenden Teile kommen überein, die Ent- 
Iheidungen ‚des gemifchten Gchiedsgerichts als endgültig anzufehen 
und fie für ihre Staatsangehörigen verbindlich zu machen.” 

Anlage $8undN. 

Geitens der Deutjchen Delegation wird Widerfprucd gegen die Beftim- 
mungen in $$ S und 9 der Anlage zu Artifel 304 erhoben, wonad) die beteiligte 
Affoziierte oder Alliierte Macht die Sprache des Schiedsgerichts forwie Ort 
und Zeit feiner Gitungen beftimmt. Um diefem Widerfpruch Rechnung zu 
tragen, jind die Alliierten und Affoziterten Mächte damit einverftanden, daß 
die Gerichtsjprache, falls nichts anderes vereinbart wird, die englifche, franzö- 
füiche, italienijche oder japanische Sprache fein wird, je nach der Entjcheidung 
ver beteiligten Alliierten oder Afoziierten Macht, jorwie daß der Ort und die 
Beit der Gitung durch den Borfisenden des Gerichts bejtimmt mwird. 

Artilel 3042. 

Die Alliierten und Ajloziterten Mächte nehmen ferner den Vorfchlag der 
Deutjchen Delegation an, nad) dem die Gerichte und Behörden der Hohen 
vertragfchließenden Teile den gemifchten Schiedsgerichten unmittelbar alle in 
ihrer Macht ftehende Hilfe gewähren follen, insbejondere durch die Bewirkung 
von BZuftellungen und die Ergebung von Bemeijer. 

Was die deutjche Note vom 29. Mai anlangt, die um Auskunft iiber das 
Eigentum deutjcher Staatsangehöriger in alliierten und affoziierten Ländern 
bittet, jo ift e3 nicht möglich, eine genaue Schäßung feines Wertes zu geben. 
Die Deutjche Delegation befist jedoch zweifellos Informationsunterlagen in 
den der Deutjchen Negierung gemachten Berichten. 

VII.*) 

Sewerbliches Eigentum 

Artikel 306. 

1. Die Ausdrüde „ayants droit“ im franzöfifchen Wortlaut und „legal 
representatives“ im engliichen Wortlaut, die im Artikel 306 in übereinftinnmen- 

Soll wohl heißen: „IX.“ 
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dem Sinne gebraucht werden, jind folgendermaßen zu verjtehen: erjterer fol 

diejenigen Perfonen bezeichnen, die gejeglich Die Berechtigten vertreten, deren 

Rechte fie durch Nechtsnachfolge oder durch irgendeine andere regelmäßige 

Übertragung erworben haben; leßterer joll Erben, Volljtreder und Verwalter 

(„heirs, executors and assigns‘‘) bezeichnen. 

2. Der legte Abfat des Artikels 306 bezieht jich lediglich auf Fälle, in denen 

deutfche Handelsgejellfchaften oder deutjche Unternehmungen in Anwendung 

von Artikel 297 des Abfchnitts IV (Eigentum, Rechte und Interefjen) Tiquidiert 

worden find oder fünftig liquidiert werden. Die Beltimmung, vie übrigens 

den von Deutjchland fir das Eigentum von Angehörigen der Alliterten und 

Affoziierten Staaten getroffenen Maßnahmen entjpricht, ift daher auf Gejell- 

ichaften oder Unternehmungen bejchränft, die beveit3 beftehen oder jpätejtens 

im Augenblid des Inkrafitretens diefes Vertrages bejtehen werden. 

3. Die Alliierten und Afoziierten Mächte fünnen dem Erfuchen der deutjchen 

Unterhändler um Gewährung von Gegenfeitigfeit in bezug auf die Aufrecht- 

erhaltung der bejonderen während de3 Krieges durc; die Regierungen beziig- 

fich der gewerblichen, Fiterarifchen und Fünftleriihen Eigentumstechte getroffe- 

rt! y.® 

werden mitrde. 
4. Die Beftimmung, daß Deutfchland oder feine Angehörigen Fein Klagerecht 

gegen die Benugung von gewerblicgen, Kiterarifchen oder Fünftlerifhen Eigen- 

tumstechten haben foll, die während der Dauer des Strieges durd) die Regie- 

rung einer Alliterten oder Ajjozitierten Macht oder durch) irgendeine andere 

VBerfon für Rechnung einer folchen Regierung oder mit ihrer Zuftimmung 

erfolgt ift, it offenfichtlich eine notwendige und angemefjene Beftimmung, 

indem fie für alle Maßnahmen einer Regierung oder ihrer Agenten Amnejtie 

bedeutet. Die Alliierten und Affoziierten Mächte find jedoch nicht geneigt, 

hinfichtlich diefer Beftimmung die Gegenfeitigfeit zuzugeftehen, insbejondere 

weil fie die Maßnahmen nicht fennen, welche die Deutjche Regierung gegen- 

über den gewerblichen, literarischen und fünftleriihen Gigentumsrechten ihrer 

Staatsangehörigen getroffen Haben Fünnte. 

Was die Beftimmung über die Beträge anlangt, die aus der Ausnußung 

gewerblicher Rechte während des Krieges herrühren, jo ift zu bemerken, daß 

die in diefer Hinficht getroffenen Maßnahmen notivendigeriveie mit denen 

übereinftimmen müffen, die in bezug auf andere Schulden vorgenommen mor= 

ven find. 
5. Die Worte: „Wenn die Gefeßgebung einer der Alliierten und Afjoztierten 

Mächte nicht anders darüber verfügt hat“ im vierten Abjfab von Attifel 306 
beziehen fich nur auf die im Augenblid der Unterzeichnung des Friedenspertrags 
beftehende Gejetgebung. E3 beftehen jedoch Feine Bedenken, der Deutlichkeit 
halber die Worte: „im Augenblick der Unterzeichnung des gegenwärtigen Ver- 
trags in Kraft befindliche” vor dem Worte „Sejesgebung” in den erjten Gab 
des vierten Abjabes des Artikels 306 einzufügen. 

6. Der Unterfchied der Ausdrüde: „gefchuldete oder bezahlte Summen” 
auf der einen, „erlangte Summen” auf der anderen Geite im vierten Abjate 
de3 Artikels 306 wird durch die Tatjache erklärt, daß die Wirfung der durch die 
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Umftände heroorgerufenen Maßnahmen der Alliterten fich fortfegen muß, 
und daß Beträge in Zufunft gezahlt werden müffen, während die durd) Deutfch- 
land getroffenen Maßnahmen ihre Wirkungen verlieren müfjen. 

7. Der fünfte Abjab von Artikel 306, der für die Alliierten und Afjjoziierten 
Mächte die Berechtigung vorjieht, den gewerblichen Cigentumstechten der 
Deutjchen Begrenzungen, Bedingungen oder für Einfchränfungen aufzuer- 
legen, hat in feiner Weife den Zmed, diejes Eigentum außerhalb des Necht3 
zu jtellen oder es zu fonfiszieren. 

a) Auf der einen Geite ift beabfichtigt, den Alliierten oder Affoziierten 
Mächten die Berechtigung vorzubehalten, das gewerbliche, literarifche oder 
tünftleriihe Eigentum zu befchränfen, wenn fie dies fiir die nationale Ber- 
teidigung oder im öffentlichen \interejje als notwendig erachten. Diefe Berech- 
tigung, die fich Deutjchland durch feine innere Gejeggebung gefichert hat, ift 
ein allgemeines und dauerndes Necht, das fich eintretendenfalls ebenfo wie 
auf das vor dem zykrafttreten des Friedensvertrags erworbene auch auf das 
nad) jeinem Snerafttreten erivorbene gewerbliche, Kiterarifche oder Fünftlerifche 
Eigentum beziehen wird. 

b) Auf der anderen ©eite ijt beabjichtigt, daS gewerbliche, literarifche oder 
Tünftlerifche Eigentum in gleicher Weife wie das übrige deutjche Eigentum al 
Pfand für die Erfüllung der Verpflichtungen Deutjchlands und zur Wiedergut- 
machung der von ihm verurfachten Schäden zu verwenden. Aber es ift nicht 
pie Abjicht der Alliierten und Affoziierten Mächte, daS gewerbliche, literarifche 
und fünftlerifche Eigentum, das nach dem Spnefrafitreten de3 gegenmärtigen 
Vertrages erworben werden fönnte, zu diefem Zwede zu verwenden. Ledig- 
lich daS gewerbliche, Iiterarifche oder fünftlerifche Eigentum, daS vor oder wäh- 
trend des Strieges ertworben horden ijt, wird feitens der Alliierten und Affo- 
ztierten Mächte den Begrenzungen, Bedingungen und Einjchränfungen unter- 
tworfen werden können, die vorgefehen find, um feitens Deutfchlands eine ge- 
rechte Behandlung der gewerblichen, literarifchen oder Fünftlerifchen Eigentums» 
rechte jicherzuftellen, die auf deutjchem Gebiete von ihren Angehörigen be- 
jejjen werden, oder um die vollftändige Erfüllung aller von Deutjchland durch 
den gegenmärtigen Vertrag eingegangenen Verpflichtungen zu fichern. 

Um die verjchiedene Behandlung Har Hervorzuheben, die fie dem vor Sn- 
Trafttreten Diejes Vertrages erivorbenen Eigentum und dem nachher erworbenen 
zu gewähren beabjichtigen, jind die Alliierten und Afoziterten Mächte bereit, 
ven fünften Abjag von Artikel 306 durch) folgende Beltimmung zu ergänzen: 

„uf die Nechte des gewerblichen, Titerarifchen und Fünftlerifchen 
Eigentums, die nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrages er- 
worben werden, fann die den Alliierten und Affoziterten Mächten im 
borjtehenden vorbehaltene Berechtigung nur dann ausgeübt werden, 
wenn diefe Begrenzungen, Bedingungen oder Einfchränftungen für die 
nationale Verteidigung oder für das öffentliche Intereffe als notwendig 
erachtet werden fünnen.” 

Die Alliierten und Afjoziierten Mächte jehen andererfeits feine Bedenken, 
feftzuftellen, daß die Maßnahmen, die gemäß Artikel 306 Abf. 5 5 getroffen 
werden, nicht ohne Gegenleiftung für die deutjchen Berechtigten ausgeübt 
werden follen, und daß fie zu diefem Zivede damit einverftanden wären, nad) 
dem obenerwähnten Zufab folgende neue Beftimmung anzufügen: 
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„Hals die Alliierten und Affoziierten Mächte die Bejtimmungen des 

borigen Abjages anwenden, wird eine Entjchädigung oder angemejjene 

Vergütung gewährt werden, die ebenjo behandelt werden foll wie alle 

anderen Beträge, die deutjchen Staatsangehörigen gemäß den Be- 
ftimmungen des gegenmärtiger Vertrages zuftehen.” 

Artikel 307. 

8. Die deutfche Einwendung gegenüber der Berechtigung, die fich die Alliier- 

ten und Affoztierten Mächte dahingehend vorbehalten, ihre Kriegsgejebgebung 

auf folche Patente anzuwenden, die gemäß Artikel 307 und 308 wieder in Kraft 
gefeßt werden können, beruht auf einer übertriebenen Auffajjung über die 

Wirfungen diefer Beltimmungen, die vermutlich lediglich eine Kleine Zahl 
wiederauflebender Patente berühren würden. Alle diefe Patente würden, 
falls fie aufrechterhalten worden wären, im Laufe des Strieges entjprechenden 
PBeitimmunaen unterworien worden fein. Die Alliierten und MWloziterten q ö 
Mächte find bereit, ihr ihnen in diefer Angelegenheit zuftehendes Recht auf die 
Erteilung von Lizenzen zu befchränfen und zu diefem Zwede die Worte: „Hin- 
fichtlich der Gewährung von Lizenzen” nach dem Worte „Beitimmungen“ in 
die vorlegte Zeile de3 zweiten Abjabes diefes Artikels einzufügen. 

Artifel 310. 

9. Da PVerträge Über Lizenzen für gewerbliche, Titerarifche und Fünftle- 
tische Eigentumstechte diefelbe Behandlung wie andere Borkriegsverträge er- 
fahren müffen, jo müffen diefelben Beftimmungen, die gemäß Artikel 299 bis 
305 allgemein auf Verträge angewendet werden, auch auf fie angewendet 
werden. 

Artifel 311. 

10. Was die Anerkennung und den Schub von gewerblichen, Titerarijchen 
und Fünftlerifchen Eigentumsrechten anlangt, die Deutjchen in den von Deutjch- 
land getrennten Gebieten gehören, jo wird zu Artikel 311 folgender Zujaß 
gemacht: 

„Die gewerblichen, Yiterarifchen und Ffünftlerifchen Cigentums- 
rechte, Die in dem von Deutjchland gemäß dem gegenwärtigen Ber- 
trage getrennten Gebieten im Augenblic der Trennung diefer Gebiete 
von Deutfchland beftehen oder die gemäß den Beitimmungen des Ar- 
tifei8 306 des gegenwärtigen Vertrages wiederhergeftellt oder wieder- 
aufgerichtet werden, follen durch den Staat, an den das betreffende 
Gebiet fällt, anerfannt werden und in diefem Gebiet für die ihnen nad) 
der deutjchen Gejetgebung zugebilligte Zeit in Straft bleiben.” 
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Seil XII 

Höfen, Wafjerstraßen und Eifenbahnen 

Die Bemerkungen der Deutjchen Delegation zu den Beitimmungen über 
die Verkehrswege (Teil XII der Friedensbedingungen) find zum großen Teil 
zu allgemein gehalten, um eine ins einzelne gehende Antwort zu gejtatten. 
©ie ftellen im übrigen feine Einwendungen technifcher Art dar. Die Deutjche 
Delegation jceheint überall anzuerfennen, daß -die vorgefchlagenen Maßregeli 
fich praftifch Durchführen laffen. hr Widerfpruch ift in erjter Linie ein grund- 
fäßlicher Widerfpruch vom theoretiichen und politischen Standpunft. 

Diefe Einwendungen und Beanftandungen lafjen ji in der Tat dahin 
zufammenfajjen: 

Deutjchland erblidt einerfeits in jeder Beitimmung, die in die Verwaltung 
feiner Häfen, Schiffahrtftraßen und Gifenbahnen irgendeine internationale 
Überwachung einführt und felbft in einer beftimmten, im Friedensvertrag 
niedergelegten Bertragsverpflichtung eine Beeinträchtigung jeiner Gouve- 
tänität; anderfeit3 verlangt Deutjchland, jofort in den Bölferbund auf dem 
Fuße völliger Gleichberechtigung mit den anderen Bölfern aufgenommen zu 
werden und weigert jich aus diefem Grunde, Verpflichtungen auf jich zu nehmen, 
die nicht auf der Grundlage der Gegenjeitigfeit mit alsbaldiger Wirkung aud) 
für die Alliierten und Ajjoztiierten Mächte verbindlich jind. 

Allein Durch diefe beiden gegenfeitigen Gefichtspunfte erklären fich die Ein- 
mwendungen im einzelnen und der Wiverjpruch, der gegen die Löjung der ein- 
zelnen bejtimmten Fragen geltend gemacht wird. Deutjchland jcheint mit dem 
Grundjaß freien Durchgangs und internationalen Berfehr3 einverjtanden zu 
fein; aber jobad Maßnahmen ins Auge gefaßt werden, die die Anwendung 
diefer Grundfäge auf feinem Gebiet verlangen, führt es alsbald an, es fünne 
fich „feine Einmifchung in feinen Eifenbahnverfehr und =betrieb gefallen lajjen‘ 
oder „die Lebenskraft der deutjchen Geejtädte würde abjichtlich beeinträchtigt, 
wenn die Alliierten und Aloziierten Mächte das Necht zur Benußung der 
Häfen und der Schiffahrtäftraßen in einer Weije in Anjpruch nehmen, die jich 
in der Prazis jeder deutjchen Überwachung entziehe”, oder ein im boraus 
verlangter Beitritt zu fünftigen, internationalen Übereinfommen über Ver> 
fehröwege ift mit jeiner Würde unvereinbar; die vorgejehene Anlage von 
Eifenbahnen und Kanälen auf deutichem Grund und Boden ftellt eine Ver- 
le&ung von feiner Unabhängigkeit dar; in anderen Fällen (Tarifordnung auf 
den Gijenbahnen, Gleichberechtigung aller Nationen in den Häfen und auf 
den Echiffahrtsftraßen) nimmt Deutjchland die vorgejchlagenen Bedingungen 
nur mit beftimmten Vorbehalten und unter der Bedingung jofortiger Gegen- 
jeitigfeit jeitens der Alliierten und Ajjoziierten Mächte an. Ebenjo ijt hervor» 
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zuheben, daß Deutjchland Hinfichtlich der Danziger Frage jich zwar bereit er- 

Härt, Polen zum Ziwed eines freien Zugangs zum Meer ähnliche Borteile und 

Rergünftigungen einzuräumen, wie die, die Deutjchland in Hamburg und Stettin 

der Tichecho-Stowafet zugeftehen foll, jedoch will Deutjchland in beiden Füllen, 

ohne grundfägliche Einwendungen zu erheben, die Frage zum Gegenjtand 

und Mittelpunkt einer befonderen Berhandlung mit den allein Beteiligten 

machen und jede internationale Garantie ausjchalten; auch Hinfichtlich der 

Beftimmungen für die Elbe, die Donau und die Memel jieht Deutjchland von 

jeder technifchen Einwendung ab, will aber aus ähnlichen Gründen fie freund- 

Schaftlichem Übereinfommen vorbehalten, die allein mit den Souveränitäts- 

rechten des deutfchen Staates vereinbar feien. 

Der Völferbundsvertrag fieht ausdrücklich vor (Artifel 23 e), „daß die nötigen 

Beftimmungen getroffen werden follen, um die Freiheit des Berfehr3 und der 

Durchfuhr, fowie die gerechte Behandlung des Handels aller Bundesmitglieder 

zu gewährleiften und aufrechtzuerhalten, mit der Maßgabe, daß die befonderen 

Bedürfniffe der während des Krieges von 1914/1918 vermüfteten Gegenden 

berücfichtigt werden follen”. Gerade diefe Verfehrzfreiheit und Dieje Sleich- 

berechtigung aller Nationen auf dem deutfchen Gebiete werden in Teil XII 

der Friedensbedingungen feftgefest und garantiert. Bis allgemeine Überein- 

fommen al3 Beftandteile der Völferbundsjasung diefer ein größeres Feld der 

Anwendung verfchaffen, war es notwendig, [chon in den Friedensvertrag deren 

mefentliche Voriehriften aufzunehmen und andererjeitS im voraus ihre voll- 

ftändige Annahme für die Zukunft zu fordern, damit nicht ein feindlicher Staat 

durch Fünftige Obftruftionsverfuche und aus politifchen Gründen deren Yus- 

führung verhindert. Die Ausdehnung diefer Vorjchriften und die Zujage ge- 

gebenenfalls eintretender Gegenfeitigfeit für alle, bei denen eine joldye Gegen- 

feitigfeit möglich ift, ift formell vorgejehen, aber exit nach 5 Jahren, es jei denn, 

dat der Nat des Völferbundes eine Verlängerung diejer Frijt bejtimmt. Cs 

wäre in der Tat unannehmbar, wenn Deutfchland infolge ihm jofort zugebilligter 

gleicher Behandlung mittelbar Vorteile aus den VBerwüftungen und dem wirt- 

schaftlichen Ruin zöge, die feiner Regierung und feinen Heeren zur Rait fallen. 

St aber diefe Frift abgelaufen, jo erlangt Deutjchland entweder die Anmwend- 

barfeit derjenigen Vorfchriften, in denen es heute eine unersrägliche Einmifchung 

erblickt, auch für das Gebiet der Alliierten und Affoziierten Mächte, oder aber 

diefe Vorfchriften verlieren ihre verbindliche Kraft auch für Deutjchland. 

Dies find die Grundjäge, die den Tert des Friedensvertrages, joweit er 

die allgemeine Verfehrsregelung auf den Verfehrswegen betrifjt, bejtinmen 

und erflären. Keinesfalls haben die Alliierten und Ajjoziierten Mächte ver- 

fucht, Deutfchland die rechtmäßige Geltendmachung jeiner wirtjchaftlichen Un- 

abhängigfeit zu verwehren. Shr Entjcehluß ift Tedigfich, Mißbräuche zu ver- 

Hindern. Vor allem haben fie die Freiheit der Verfehrsmege und des Durd)- 

gangsverfehrs von und nach den jungen, rings eingefchlofjenen Staaten jicher- 

stellen wollen, die ohne beftimmte Garantien ihre politiiche Unabhängigkeit 

gewonnen hätten, um wieder unter die wirtjchaftliche VBormundjchaft Deutjch- 

lands zu geraten. 

Derjelbe Gedanfengang hat die Löfung der bejtimmten Einzelfragen ber- 

anlaßt und beherrjcht, die fich aus der Schaffung einer Ordnung für bejtimmt 

bezeichnete Berfehrsiwege ergaben. 
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©o finden die Beftimmungen über die Binnenfchiffahrtsiege nur An- 

wendung auf internationale Flußgebiete im Sinne des Wiener Stongrejjes 

und fpäterer Übereinfommen. Die Oder insbefondere ijt bon der Mündung 

der Oppa an auf Grund eines Vertrages zwijchen Dfterreich und Preußen vom 

8. Auguft 1839 international erklärt; daher ijt die Tichecho-Slomafei an Der 

Schiffahrt3ordnung diefes Flufjes rechtlich mitbeteiligt. Gleichermaßen bilden 

die Kanäle, von denen der Vertrag fpricht, nicht das allgemeine deutjche Stanal- 

inftem; fie find vielmehr, mit Ausnahme der Schiffahrtsitraßen Rhein-Maas 

und Rhein-Donau, Seitenfanäle, welche von Natur feiffbare Abjchnitte eines 

derartigen internationalen Fluffes verdoppeln oder verbefjern. C3 jet in dDiefem 

Bufammenhange hervorgehoben, daß die Tichecho-Stomafei bereit ijt, eine be- 

ftimmte Anzahl von Kanälen, deren jpätere Anlage zmeds Verlängerung 

diefes Schiffbaren Flußneges durch ihr Gebiet ins Auge gefaßt ift, unter Die 

Verwaltung des internationalen Dder-Ausfchuffes zu ftellen. Was ichlieglich 

die Amtsbefugniffe der Flußfommiffionen anbelarfgt, jo bejchränfen dieje ich 

auf die praftifche Verwirklichung der Grundjäße der Artifel 232/237 des Ber- 

trags oder eines Fünftigen allgemeinen Übereinfommens, Das dem Bölferbund 

zur Zuftimmung vorgelegt werden foll. Ihre Befugnijje erjtreden fich nicht nur 

auf deutjches Gebiet, fondern ftet3 auch auf das Gebiet mindeftens einer Alliierten 

oder Affoziierten Macht. Die Internationalifierung der Elbe ift jogar auf einen 

ihrer Nebenflüffe ausgedehnt, der ausjchlieglich in tichecho-jlowafijchem Ge- 

 biet verläuft, nämlich die Moldau bis Prag. Sn Übereinjtimmung mit allen 

früheren ähnlichen Fällen bezwedt die Schiffahrt3ordnung auf diejen Flüffen 

{ediglich die Gleichheit der Staatsangehörigen aller Nationen feitzuftellen und 

einem einzelnen Wferftaat zu vermehren, feine geographijche Lage und Die 

Tatfache, daß ein großer internationaler Verfehrsweg durch fein Gebiet geht, 

als wirtfchaftliches oder pofitifches Druckmittel gegenüber den davon abhängigen 

Staaten zu benugen. Wenn in den Flußausihüffen außer den Uferjtaaten 

auch Nicht-Uferftaaten vertreten find, fo gejchieht das einesteils, weil die legteren 

das Allgemeininterefje freien Verkehrs auf den Flüfjen, die als Durchgang?- 

wege gelten, wahrnehmen, andernteils zu dem Ziwed, um im Schoße Der 

Shußausfchüffe ein Gegengewicht gegen den überwiegenden und einen Miß- 

brauch zum Schaden anderer ermöglichenden Einfluß des ftärkjten Uferjtaates zu 

ichaffen. In der gleichen Weije hat bei der Bemeijung der Bertreterzahl fir 

jeden Uferftaat das oberjte Jntereffe des freien Verfehrs ausschlaggebend zu jein. 

Die Internationalifation wird für den gegebenen Fünftigen Fall oder aud) 

jeßt fchon auf bejtimmte Berbindungsichiffahrtsftraßen ausgedehnt: Der 

Schiffahrtstveg Rhein-Maas und der Schiffahrtsweg Rhein-Donau, deren Bau 

ins Auge gefaßt ift, und die Entwidlung der Binnenfchiffahrtsverbindungen 

zwijchen der Nordjee und dem Schwarzen Meer, ebenfo wie zur Befriedigung 

der wirtichaftfichen Lebensintereffen Belgiens und der neuen Staaten Des 

europäifchen Dftens notwendig jind, dürfen nicht ohne Bürgjchaften allein 

unter der Überwachung Deutfchlands ftehen. Der Kieler tanal, der ausjchließ- 

fich zu militärifchen Zmweden angelegt ijt, verbleibt in deutjcher Verwaltung, 

doch fteht er fünftig der internationalen Schiffahrt offen, um zum Nuben aller 

einen leichteren Zugang zur Dftfee zu ermöglichen. 

Ein unleugbares Billigfeitögefühl beherrfcht die Betimmungen über Die 

Nubbarmachung der Wafferkraft des Nheines an der deuff ch-Franzöfiichen Grenze 
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und ebenfo die Beftimmungen über Abtretung von Eifenbahnmaterial, ob- 

gleich Deutjchland behauptet, fie jeien mit dem Rechte unvereinbar. Treilich 

ift die Nußbarmachung der Wafjerkraft des Nheines gänzlich an Frankreid) über- 

tragen, auf defjen Gebiet faft die gefamten Arbeiten auszuführen find; würden 

Stauanlagen gleichzeitig auf beiden Ufern angelegt und von zivei Staaten, 

die notwendig im Wettbewerb miteinander ftehen, jo fönnte dies nur zum 

Nachteil der Schiffbarfeit des Fluffes ausfchlagen und Die freie Ausübung des 

Verfehrsrecht3 aller Beteiligten, ebenfo wie den Ertrag der Ktrajtausnugung 

beeinträchtigen; aber Frankreich verpflichtet jich, an Deutjchland dejjen Anteil 

an diefem natürlichen Kraftbenugungsrecht zu zahlen, nämlich die Hälfte Des 

Wertes der erzeugten Kraft nach Abzug der Anlagefoften. 

Was die Abtretung des Eifenbahnmaterials anbelangt, auch die Abtretung 

zugunften PWolens, jo leuchtet e3 ein, daß eine gerechte Verteilung des bor- 

handenen rollenden Material3 unter die beteiligten Staaten in erjter Linie 

von der Notwendigkeit der. Wiederherjtellung normaler Betriebsverhältnifje 

auszugehen hat. Nach der Abficht der Alliierten und Affoziierten Mächte follen 

Eifenbahnen und rollendes Material zweifellos in dem Zujtand abgetreten 

werden, in dem fie fich im Augenblic der Unterzeichnung des Waffenftillftandes 

befanden. Eine Ausnahme gilt nur Hinfichtlic) der Abtretung des vollenden 

Material? für den Fall, daß Sadhverftändigenausihüffe unter Berüdjichtigung 

der aus den Beltimmungen über Gebiet3veränderungen folgenden örtlichen 

Lage der zugehörigen Wiederherftellungswerfftätten ein anderes bejtimmen 

jollten. 
Die Alliierten und Affoziierten Mächte find jich daher voll bewußt, daß die 

Grundfäge diefer aus dem Entfchluffe, die Freiheit der internationalen Ber- 

fehrswege gegen jede Beichränfung zu fehügen, geborenen Beftimmungen Die- 

felben find, die auch die Grundlage des Waffenftilfftandes bilden und die auch) 

für die Vorbereitung des Friedensvertrages maßgebend gemwejen jind. Treu 

dem Geifte der Gerechtigkeit, der ftetS das Werk der Friedenzfonferenz geleitet 

hat, haben fie indejfen die Einzelheiten der Bejtimmungen einer neuen pein- 

lichen Prüfung unterworfen und find der Frage nachgegangen, welche Abände- 

tungen diefe Beftimmungen billigerweife erfahren fünnen, ohne daß die oben 

dargelegten Grundfäge eine Beeinträchtigung erführen. Dementjprechend find 

folgende Abänderungen vorgenommen worden: 
Die Freiheit des Durchgangsverfehrs zwijchen Oftpreußen und dem 

fonftigen Deutjchland hat eine Flarere Fafjung erhalten. 
Im DOderausfchuß find Deutfchland drei Vertreter ftatt eines Ber- 

treter3 zugebilligt worden. 
Maßnahmen find ins Auge gefaßt, um Deutfchland eine Vertretung 

in der Konferenz zur Ausarbeitung einer dauernden Donauordnung zu 
gewähren. 

Der (künftige) Nhein-Donau-flanal tritt lediglich unter die Ber- 
mwaltungsordnung, die auch auf international erklärte Wafjerwege An- 
wendung findet. 

Die Vorjchriften, auf Grund deren die Einfebung eines internationalen 
Ausschuffes für den Kieler Kanal verlangt werden fann und ein großer 
Teil der Borfchriften über die in Deutfchland zu bauenden Eijenbahnen 
fommen in Wegfall. 
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Seil XII 

Arbeit 

Die Bemerkungen der Deutjchen Delegation zu dem Abjchnitt „Arbeit“ 

des Friedensvertrages enthalten faft nichts, daS nicht bereits in den beiden 

von der Delegation früher eingereichten Noten vom 10. und 22. Mai 1919 lich 

fände; diefe Noten find unter dem 14. und 28. Mai beantwortet worden. 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte erachten e8 daher nicht für angebracht, 

in eine erneute Prüfung der Fragen, die bereits in diefen Noten und den Ant- 

worten darauf behandelt find, einzutreten. 

Für die Bemerkung über den Schuß der Arbeit in den abgetretenen &e- 

bieten gilt, daß Artikel 312 des Friedensvertrage3 ausdrüclidh diejen ECdhuß 

vorfieht, wenn er vorfchreibt, daß zu foldem Zwed zwijchen Deutjchland und 

den beteiligten Staaten Übereinfommen abgejchlofjen werden jollen. Smmerhin 

find neue Anordnungen getroffen, um der diefem Artikel zugrunde liegenden 

Abficht zur praftifchen Anwendung zu verhelfen: C3 ift nämlic) borgejehen, 

daß alle Fälle, in denen unmittelbare Verhandlungen nicht zu einer glatten 

Löfung führen, vor unparteiifche, technifche Ausichüffe verwiejen werden. 



Seil XIV 

Bürgichaften 

Sn ihren Bemerkungen über die Friedensbedingungen jagt die Deuijche 
Delegation: 

„Nur die Rückkehr zu den unmwandelbaren Grundlagen der Moral und der 

Kultur, nämlich zuc Treue gegen abgejchloffene Verträge und übernommene 

Berpflichtungen, wird der Menjchheit ein Fortleben möglich machen.” 

Nach 41/, jähriger Dauer des Krieges, den die Verleugnung diejer Grund- 

fäße durch Deutjchland heraufbeichtworen hat, können die Alliierten und Afjo- 

stierten Mächte nur Die Worte des Präfidenten Wilfon vom 27. September 

1918 wiederholen: „Darum muß der Frieden Bürgjchaften erhalten, meil 

an ihm PVertragjchliegende teilnehmen, auf deren Verjprechungen, wie man 

gejehen hat, fein Berlaß ift.“ 



ll. 

MNantelnote 

zuc Antwort 

der Alliierfen und Affoziierfen Mächte 

an den Präfidenten Der 

Deutfchen Delegafion 





Stiedenskonferenz 

Der Präfivent 

An Seine Erzellenz 

den Herin Grafen Broddorff-Ranbau, 
Präfidenten der Deutjchen Delegation, 

Berjailles. 

Paris, den 16. Juni 1919. 

Herr BPräfident! 

Die Alliierten und Afoziierten Mächte Haben den von der Deutjchen Dele- 

gation über die Friedensbedingungen vorgebrachten Bemerkungen Die ewnjt- 

haftejte Erwägung zuteil werden lajjen. 
Die deutjche Antwort proteftiert gegen den Frieden, zunächit als in Wider- 

fprucch mit den Bedingungen ftehend, welche dem Waffenftilfftand vom 11. No- 

vember zur Grundlage gedient haben, fodann, da e3 ein Gemalts- und nicht ein 

Nechtsfrieden fei. Der Proteft der Deutichen Delegation bemeiit, daß Dieje 

die Lage, in der fich Deutfchland heute befindet, gänzlich verfennt. Die Deutjche 

Delegation fcheint zu denfen, Deutfchland Habe nur „Opfer zu bringen, um 

zum Frieden zu gelangen”, al3 ob diefer Friede einzig und allein nur der Abjchluß 

eines Kampfes um territorialen oder Machtgewinn märe. 

T 

Smfolgedeifen Halten e3 die Alliierten und Ajfoziierten Mächte für erforder- 

lich, ihre Antivort mit einer fcharf umtiffenen Darlegung ihres Urteils über den 

Krieg zu beginnen, ein Urteil, welches tatfächlich und legten Endes dasjenige 

der GefantHeit der zivilifierten Welt ift. Nach der Anjchauung der Alliierten 

und Afoziierten Mächte ift der Krieg, der am 1. Auguft 1914 zum Ausbruch 

gekommen ift, daS größte Verbrechen gegen die Menjchheit und gegen die Tret- 

heit dev Wölfer gemwefen, welches eine fich für zivilijiert ausgebende Nation 

jemals mit Bewußtfein begangen hat. Während langer Jahre haben die Ne- 

gierenden Deutfchlands, getreu der preußijchen Tradition, Die Borherrichaft 

in Europa angeftrebt. Sie haben fich nicht mit dem wachjenden Gedeihen und 

Einfluß begnügt, nach welchen zu ftreben Deutjchland berechtigt war, und welche 

alle übrigen Nationen bereit waren, ihm in der Gejelljchaft der freien und alei- 

hen Völker zuzugeftehen. Sie haben getrachtet, fic) dazu fähig zu machen, 

ein unterjochtes Europa zu beherrfchen und zu tyrannifieren, jo wie jie ein 

unterjochtes Deutjchland beherrichten und tyrannijierten. 

Um ihr Ziel zu erreichen, haben fie durch alle ihnen zur Verfügung jtehenden 

Mittel ihren Untertanen die Lehre eingefchärft, in internationalen Angelegen- 

heiten jei Gewalt Recht. Niemals haben fie davon abgelajjen, die Rüftungen 

Deutjchlands zu Wafjer und zu Lande auszudehnen und die Lügnerijche Be- 

hauptung zu verbreiten, eine folche Politik fei nötig, weil Deutichlands Nach- 

barn auf fein Gedeihen und feine Macht eiferfüihtig feien. Sie find bejtrebt 

gewefen, ziwifchen den Nationen an Stelle der Freundfchaft Feindjchaft und 
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Argwohn zu faen. Sie haben ein Syjtem der Spionage und der ntrigen ent- 
mwidelt, welches ihnen geftattet hat, auf dem Gebiete ihrer Nachbarn Unruhen 
und innere Nevolten zu erregen und fogar geheime Offenjivvorbereitungen 
zu treffen, um fie im gegebenen Augenblid mit größerer Sicherheit und Leich- 
tigfeit zerfchmettern zu fönnen. Sie haben durch Gemaltsandrohungen Europa 
in einem Zuftande der Gärung erhalten, und al3 jie fejtgejtellt hatten, daß ihre 
Nachbarn entjchlojjen waren, ihren anmaßenden Plänen Widerjtand zu leijten, 
da haben fie bejchloffen, ihre Vorherrschaft mit Gemalt zu begründen. 

Sobald ihre Vorbereitungen vollendet waren, haben fie einen in Abhängig» 
feit gehaltenen Bundesgenojjen dazu erinuntert, Serbien innerhalb achtund- 
vierzig Stunden den Strieg zu erklären. Bon diefem Striege, dejjen Spielein- 
jat die Kontrolle über den Balkan war, wußten fie recht wohl, er fünne nicht 
lofaliiiert werden und würde den allgemeinen Airieg entfejfeln. Um diejen 
allgemeinen Strieg doppelt jicher zu machen, haben fie jich jeden Verjuche 
der Berföhnung und der Beratung entzogen, bis e3 zu |pät war; und der Welt- 
frieg it unvermeidlich geworden, jener Weltkrieg, den fie angezettelt hatten, 
und für den Deutjchland allein unter den Nationen vollitändig ausgerüjtet 
und vorbereitet war. 

Smdeffen bejchränft jich die Verantwortlichfeit Deutjchlands nicht auf Die 
Tatjache, den Krieg gewollt und entfejjelt zu Haben. Deutjchland ift in aleicher 
Weije für die rohe und unmenfchliche Art, auf die er geführt worden tjt, ver- 
antwortlich. 

Obwohl Deutjchland felber einer der Bürgen Belgiens war, haben jeine 
Regierenden die Neutralität diefes durch und durch friedlichen Volkes, nad)- 
dem fie ihre Nejpektierung feierlich verfprochen hatten, verlegt. Damit nicht 
zufrieden, find fie mit Kühler Überlegung zu einer Reihe von Hinrichtungen 
und Brandftiftungen gejchritten, mit der einzigen Abjicht, Die Bevölkerung 
zu terrorijieren und fie eben durcd) die Schredlichfeit ihrer Handlungen zu 
bändigen. 

Die Deutjchen find es, welche al3 erjte die giftigen Gaje benußt haben, 
troß der fürchterlichen Leiden, die fich daraus ergeben mußten. Sie jind es, 
welche mit den Bombardements ducch Flieger und der Beichtegung von Städten 
auf weite Entfernung ohne militärische Gründe den Anfang gemacht haben, 
mit dem alleinigen Ziel vor Augen, die jeeliiche Widerjtandskraft ihrer Gegner, 
dadurd) daß fie die Frauen und Kinder trafen, zu vermindern. Sie jind eS, 
die den Unterjeebootfrieg begonnen haben, eine Herausforderung von Gee- 
räubern an das Völkerrecht, indem fie jo eine große Anzahl von unjchuldigen 
Pafjagieren und Geeleuten mitten auf dem Ozean, weit entfernt von jeder 
Hlfsmöglichkeit, auf Gnade und Barmherzigkeit den Winden und Wogen und, 
was noch jchlimmer ift, den Bejagungen ihrer Uinterjeeboote ausgeliefert, dem 
Tode überantworteten. Sie jind es, die mit brutaler Roheit Taujende von 
Männern und Frauen und Kindern nach fremden Ländern in die Sklaverei 
verichleppt haben. Gie find es, die fich Hinfichtlich der Kriegsgefangenen, welche 
jie gemacht hatten, eine barbarische Behandlung erlaubt haben, vor welcher Die 
Völker unterfter Kulturjtufe zurüdgejchredt wären. 

Das Verhalten Deutfchlands ift in der Gefchichte der Menfchheit fajt bei- 
jpiellos. Die jchredlicdge Verantmwortlichkeit, die auf ihm laftet, läßt jich in der 
Zatjache zufammenfafjend zum Ausdrud bringen, daß wenigftens jieben Millionen 
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Tote in Europa begraben liegen, während mehr als zwanzig Millionen Lebender 

durch ihre Wunden und ihre Leiden von der Tatjache Zeugnis ablegen, daß 

Deutfchland durch den Krieg feine Leidenfchaft für die Tyrannei Hat befriedigen 

wollen. 

Die Alliierten und Affoziterten Mächte halten dafür, daß ie denen, die ihr 

alles dahingegeben haben, um die Freiheit der Welt zu retten, nicht gerecht 

werden würden, wenn fie fic) damit abfinden würden, in diefem Striege fein 

Verbrechen gegen die Menjchlichfeit und gegen das Recht zu erbliden. 

Diefe Stellungnahme der Altiterten und Affoziierten Mächte ift Deutjchland 

während des Krieges felber von den Hauptftaatsmännern diejer Mächte mit 

völliger Klarheit auseinandergejegt worden. Sie ift von dem Präjidenten Wilfon 

in feiner Rede vom 6. April 1918 genau bejtimmt und von dem deutjchen Bolfe 

ausdrüclich und mit Beftimmtheit als ein leitender Grundjab des Friedens 

angenommen worden: 

„Mögen alle unjere Worte, liebe Mitbürger, mögen bon nun an 

alle unjere Pläne und alle unfere Handlungen mit diefer Antwort in 

Übereinftimmung ftehen, bis die Majeftät und die Gemalt unjerer ver- 

einten Macht ihrerjeits dag Gemüt derer, die dasjenige, was wir lieben und 

ehren, verfpotten und verachten, ducchdringt und ihre brutale Gewalt 

zunichte macht. Deutjchland hat es nod) einmal ausgejprochen, daß die 

Gemalt, und die Gewalt allein, darüber beftimmen wird, ob Gerechtig- 

feit und Friede die Angelegenheiten des Menjchengejchlechts regieren 

folle, ob das Necht, fo wie es Amerika auffaßt, oder die Vorherrichaft, 

fo mie Deutjchland fie auffaßt, die Gejchice der Menjchheit bejtimmen joll. 

63 gibt aljo für Euch nur eine einzige mögliche Antwort: Oemalt, Gemalt 

bis ans Ende, Gewalt ohne Grenzen und ohne Ende, die rechtmäßige 

und triumphierende Gewalt, welche das Necht zum Geje der Welt 

machen und jede Herrichaft, deren Ziele jelbitjüchtig find, in den Staub 

ftreden wird.” 

Diefe Stellungnahme ift in einer Rede des Premierminijters von Grof- 

britannien am 14. Dezember 1917 Har zum Ausdrud gefommen: 

„Sm feinem Lande herrjcht Sicherheit ohne die Gemwißheit der Be- 

ftrafung. In einem Gtaate, wo der Verbrecher mächtiger ijt al3 das 

Gefeß, gibt e3 feinen Schuß für Leben, Eigentum oder Geld. Das 

Völkerrecht bildet Feine Ausnahme, und, bis ihm Genugtuung zuteil 

geworden ift, wird der Weltfriede jtet3 jeder beliebigen Nation auf 

Gnade oder Ungnade ausgeliefert fein, deren PBrofejjoren jie angelegent- 

fichft zu glauben gelehrt haben, fein Verbrechen fei ein Unrecht, jolange es 

nur zu der Vergrößerung und Bereicherung des Landes führt, dem fie 

Treue und Anhänglichkeit fehulden. Oftmals in der Weltgejchichte hat 

e8 verbrecherifche Staaten gegeben. Wir haben e3 jet mit einem bon 

ihnen zu tun. Und es wird ftets Verbrecherftaaten geben, bis die Be- 

lohnung internationalen Verbrechens zu ungewiß wird, um es nuß- 

bringend zu machen und bis die Beftrafung internationalen Verbrechens 

zu gewiß wird, um es noch anziehend zu machen.” 
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Dasselbe Prinzip ift in einer Rede des Heren Clemenceau vom 17. September 

1918 flar auseinandergejebt worden: 

„Was wollen fie (die franzöfiichen Soldaten)? Was wollen mir 

jelber? Kämpfen, unaufhörlich und fiegreich Fämpfen bis zu der Stunde, 

too der Feind begreifen wird, daß fein Kompromiß zwilchen einem jolchen 

Verbrechen und der Gerechtigkeit möglich ift. 

Wir juchen nur den Frieden, und wir wollen ihn gerecht und dauer- 

haft machen, damit die künftigen Gejchlechter vor den Abjcheulichkeiten 

der Vergangenheit gefichert jeien.“ i 

Ebenfo hat Herr Orlando am 3. Dftober 1918 erklärt: 

„Wir werden den Frieden erlangen, wenn unjere Feinde erfennen 

werden, daß die Menjchheit das Necht und die Pflicht Hat, fich gegen Die 

Fortdauer der Urfachen zu jhügen, die diejes fürchterliche Gemebel ver- 

urjacht haben, und daß das von Millionen Menjchen vergofjene Blut zivar 

nicht nach Rache fehreit, aber die Verwirklichung des hohen deals erheijcht, 

für welches diefes Blut jo freigebig verjprigt worden ift. Kiemand denkt 

daran — felbjt bei berechtigter Wiedewergeltung. — Methoden brutaler 

Gewalt oder anmaßende Borherrfchaft oder Unterdrüdung der Freiheit 

irgendeines WVolfes anzuwenden —; denn diefe Methoden und olitit 

find e8, welche die ganze Welt veranlaßten, jich gegen die Bentralmächte 

zu erheben. Niemand wird jedoch behaupten, daß die moralijche Dronung 

dadurch einfach wiederhergeitellt werden Kann, daß derjenige, dem jein 

widerrechtliches Bejtreben mißlungen ift, erklärt, daß er auf jein Vorhaben 

verzichtet. 

Fragen, die bis ins Innerfte das friedliche Leben der Völker beeinflujjen, 

müfen, wenn einmal aufgeworfen, die Löjung erhalten, welche die Ge- 

rechtigfeit verlangt.“ 

Die Gerechtigkeit iit alfo die einzige mögliche Grundlage für die Abrechnung 

diefes fürchterfichen Krieges. Gerechtigfeit ift das, was die Deutjche Delegation 

verlangt, und das, von dem diefe Delegation erklärt, man habe es Deutjchland 

beriprochen. Gerechtigkeit joll Deutfchland werden. Aber e3 muß das eine Ge- 

vechtigfeit für alfe fein. E3 muf daS fein die Gerechtigkeit für Die Toten, für die 

Berwundeten, für die Waifenfinder, für alle, die in Trauer find, auf daß Europa 

von dem preußifchen Deipotismus exrlöft werde. Gerechtigkeit mu den Völkern 

zuteil werden, welche Heute ımter einer Laft von Striegsichulden, die fich auf mehr 

als dreifig Milliarden Pfund Sterling beziffern, und die fie zur Wahrung der 

Freiheit auf jich genommen haben, faft zufammenbrechen. Gerechtigkeit muß den 

Millionen menschlicher Wefen zuteil werden, deren Haus und Herd, deren Grund- 

befis, deren Fahrzeuge und deren Eigentum die deutfche Roheit geplündert und 

zeritört hat. 
Deshalb haben die Alliierten und Mjfoziierten Mächte nachdrüclichit erklärt, 

Deutichland müffe al grundlegende Bedingung de3 Vertrages ein Werk der 

Wiedergutmachung bis zur äußerjten Grenze feiner Fähigkeit unternehmen, it 

doch die Wiedergutmachung des Untechts, das man verurjacht hat, das eigentlichite 

Wejen der Gerechtigkeit. 
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Deshalb bejtehen jte darauf, daß diejenigen Perjünlichkeiten, welche am offen- 
fichtlichften für den deutjchen Angriff jomwie für die Handlungen der Barbarei und 
der Unmenschlichkeit, die von deutjcher Seite die Striegführung gejchändet haben, 
verantwortlich jind, einer Gerechtigkeit üiberantwortet werden, die jie bisher in 
ihrem eigenen Lande nicht ereilt hat. Deswegen auch muß Deutjchland jich auf 
einige Jahre gewilien Bejchränfungen und gewiljen Sonderanoronungen unter- 
werfen. 

Deutjchland hat die nduftrien, die Bergwerfe und die Fabrifen der ihm be- 
° nachbarten Länder ruiniert. ES hat jie nicht während des Kampfes zerjtört, Jondern 

in der wohlüberlegten und erivogenen Abjicht, feiner eigenen SJnduftrie zu ev- 
möglichen, ich der Märkte jener Länder zu bemächtigen, bevor ihre Jnpuftrie 
fich von der Berwültung, die es ihnen in frivoler Wetje zugefligt hatte, jich wieder 
hat erholen fünnen. Deutjichland hat feine Nachbarn alles dejjen beraubt, mas e3 
nußber machen oder fortichleppen konnte. E3 hat die Schiffe aller Nationen auf 
hoher See zerjtört, da, wo es für die Bafjagtere und Bejagıingen feine Rettungs- 
euslicht gab. Esift nur gerecht, daß Erjaß geleiftet wird und Daß die jo mißhandelten 
Böller einige Zeit gegen die Konkurrenz einer Nation gejchügt werden, deren 
Smduftrien intakt find, ja fogar durch Die in den bejekten Gebieten gejtohlenen 
AYusriitungsgegenjtände eine Stärfung erfahren haben. Wenn dies harte Prü- 
fungen für Deutjchland find, jo ift e$ Deutjchland felber, welches fie jich zugezogen 
hat. Einer muß unter den Folgen des Krieges leiden. Wer joll leiden? Deutjch- 
land oder nur die Völfer, denen Deutjchland Böjes zugefügt hat? 

Allen denen, die ein Recht auf Gerechtigfeit haben, jie nicht wivderfahren zu 
faffen, das hieße, die Welt neuen Unheilen auzgejeßt lafjen. Wenn das deutjche 
Bolf felber oder irgendeine andere Nation Davon abmwendig gemacht werden joll, 
den Spuren Preußens zu folgen, wenn die Menjchheit von der Überzeugung 
befreit werden foll, ein Krieg für jelbitjüchtige Ziele jei jedem Gtaate erlaubt, 
wenn die alten Jdeen in die Vergangenheit veriviejen werden jollen, und ment 
die Nationen wie die Einzelmefen fich unter die Herrschaft des Gejeges jchiden 
jollen, ja, wenn fogat in einer nahen Zufunft die Rede von Verföhnung und DBe- 
ruhigung fein foll, jo wird das gefchehen, weil diejenigen, welche die Verantwortung 
für den Friedenzichluß tragen, den Mut gehabt haben, darüber zu wachen, dap 
der Gerechtigfeit Feine Gewalt angetan werde, wegen des bloßen Borteils eines 
bequemen Friedens. 

Die deutiche Denkfchrift behauptet, es müffe der deutichen Revolution Rechnung 
getragen werden, und das deutfche Bolf fei nicht verantwortlich für die Bolitit 
jeiner Negierenden, da es fie ja aus der Macht vertrieben habe. 

Die Alliierten und Afoziterten Mächte erkennen die eingetretene Verände- 
rung an und beglüchvünfchen fich dazu. Diefe Ummandlung ftellt eine große Frie- 
denshoffnung und eine Neuordnung für die Zukunft Europas dar. Aber jie fanın 
die Liquidierung de3 Krieges felbft nicht berühren. Die deutjche Revolution wurde 
berzögert, bi3 die deutfchen Heere im Felde gejchlagen worden waren, bis jede 
Hoffnung, aus einen Eroberungsfriege Nuben zu ziehen, jich verflüchtigt hatte. 
Somohl während des ganzen Verlaufs des Krieges wie auch vor dem Sriege ift 
da3 deutfche Wolf und find feine Vertreter für den Krieg gewejen; jte haben für 
die Kredite geftimmt, fie haben die Sriegsanleihen gezeichnet, fie haben allen 
Befehlen ihrer Regierung, jo roh auch diefe Befehle fein mochten, gehorcht. Gie 
haben die Verantwortung für die Politifihrer Negierung geteilt; hätten ie jte doch 
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in jedem Augenblick, wenn fie nur gewollt hätten, ftürzen Tönnen. Bern Dieje 

Volitif der deutjchen Regierung gegliütdt wäre, jo hätte das deutiche Volk ihr mit 

ebenfoviel Begeifterung zugejauchzt, wie e3 den Sriegsausbruch begrüßt hat. 

Das deutjche Volk Farın aljo nicht behaupten, daß, weil es, nachdem der Krieg 

einmal verloren, feine Negievenden gemwechjelt hat, die Gerechtigfeit wolle, daß 

e3 den Folgen feiner Kriegshandlungen entzogen werde. 

Il. 

Die Alliierten und Affoziierten Mächte glauben demnach, daß der Friede, den 

fie vorgefchlagen haben, feinem Grundwejen nad) ein Nechtsfriede ift. Sie find 

nicht weniger gerviß, da; e8 ein Friede de3 Rechtes it, in Gemäßheit der im Augen 

blick des Waffenftillftandes anerfannten Grundjäge. Man fan wohl nicht an 

der Abficht der Alliierten und Affoziierten Mächte zweifeln, zur Grundlage der 

europäifchen Ordnung das Prinzip zu machen, die unterdrücten Völker zu be- 

freien und die nationalen Grenzen joweit wie möglich gemäß den Willen der 

in Frage kommenden Völker neu zu ziehen, indem fie zu gleicher Zeit jedem 

Bolfe alle Erleichterungen zuteil werden lafjen, um in völfiicher und wirtichaft- 

licher Beziehung ein unabhängiges Leben zu führen. Dieje Abjicht it nicht nur 

in der Rede des Präfidenten Wilfon im Kongreß vom 8. Januar 1918 fundgetan 

worden, fondern in „den Grundfägen der Regelung, die in den folgenden Reden 

zur Kenntnis gebracht worden find“, und welche die angenommene Grundlage 

des Triedeng waren. Eine Denkchrift über dieje Frage ift Der vorliegenden Note 

in der Anlage beigefügt. 
In Anwendung diefer Grundfäge Haben die Alliierten und Aloztierten Mächte 

Beltimmungen getroffen, um Polen als unabhängigen Staat wiederherzuftellen, 

mit „einem freien und ficheren Zugang zum Meere". Alle die „von unzweifelhaft 

polnischen Bevölferungen bewohnten Gebiete” find Polen zuerkannt morben. 

Alle von einer deutschen Mehrheit bewohnten Gebiete find, abgejehen von einigen 

vereinzelten Städten und von auf vor furzem gewaltjam enteigneten Landgütern 

gegründeten umd inmitten unzweifelhaft polnifcher Landftriche belegenen An- 

fiedelungen, Deutfchland belajfen worden. Überall, wo der Wille des Volfes 

zweifelhaft it, ift eine Volksabftimmung vorgejehen worden. Die Stadt Danzig 

foll die Verfajfung einer Freiftadt erhalten; ihre Einwohner follen autonom fein; 

fie folfen nicht unter die Herrfchaft Polens fommen und werden feinen Teil des 

polnischen Staates bilden. Polen foll gemwilje wirtjchaftliche Rechte in Danzig 

befommen; die Stadt felber ift von Deutfchland abgetrennt worden, weil e3 fein 

anderes mögliches Mittel gab, ihr jenen „Freien und fiheren Zugang zum Meere” 

zu verichaffen, welchen Deutjchland abzutreten veriprochen hatte. 

Die deutichen Gegenvorjchläge ftehen im volfjtändigen Widerjpruch zu Der 

vereinbarten Grundlage des Friedens. Sie zielen darauf ab, große Majoritäten 

unftreitbar polnischer Bevölferung unter deutjcher Herrichaft zu halten. 

Um die Landverbindung zwijchen Oft- und Weftpreußen aufrechtzuerhalten, 

deren Handel ftets in der Hauptfache durch Küftenfchiffahrt befördert worden ift, 

foll einer Nation von über zwanzig Millionen Menjchen, die bis an die Küfte heran 

in der Bevölferung die Majorität bilden, der fichere Zugang zur See verweigert 

werden. Diefe Borjchläge können daher von den Alliierten und Affoziierten Mächten 

nicht angenommen werden. Gleichzeitig hat jedoch die deutjche Note in gemiljen 
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Tüllen die Berechtigung einer Abänderung dargetan, welche erfolgen folt; und mit 
Nücjicht auf die Behauptung, daß Oberfchlefien, obgleich die Bevölferung im Ber- 
hältnis von 2 zu 1 überwiegend polnifch ift (1 250 000 gegen 650 000 nach der 
deutichen Volkszählung von 1910), bei Deutjchland zu verbleiben wünscht, find 
die Alliierten und Afjjoziierten Mächte damit einverjtanden, daf; die Frage, ob 

Dpberjchlejten zu Deutjchland oder zu Polen gehören foll, durch Abftimmung der 
Bevölferung jelber entjchieden mwird. 

Das von den Alliterten und Alfoziierten Mächten für das Gaarbeden vorge- 
Ichlagene Regime foll 15 Jahre dauern. Die Mächte haben dieje Regelung für 
erforderlich gehalten, jomohl mit Rüdficht auf den allgemeinen Plan der Wieder- 

. gutmachung al3 auch, um Frankreich fofortige und gewifje Entjchädigung für die 
millfürliche SZerjtörung feiner im Norden belegenen Sohlenminen zu fichern. 
Das Gebiet ift nicht unter franzöfiiche Oberhoheit geftellt, fondern unter die Klon- 
trolle de3 Völferbundes. Diele Jtegelungsweife hat den ziwiefachen Vorteil, daß 
hierdurch Feine Annerion vollzogen wird, während fie aleichzeitia den Bejit der 
Stohlenfelder an Frankreich überträgt und die mwirtjchaftliche Einheit des Gebietes 
aufrechterhält, welche für die nterejfen der Einwohner von folcher Wichtigfeit 
it. Nach Ablauf der 15 Jahre wird die gemifchte Bevölferung, welche in der 
Smilchenzeit ihre eigenen örtlichen Angelegenheiten unter der regierenden Auf- 
jicht des Völferbundes geregelt haben wird, volle Freiheit haben, um darüber zu 
entjcheiven, ob jie die Vereinigung mit Deutjchland oder die Vereinigung mit 

. Frankreich oder die Fortjegung des durch den Vertrag begründeten Negimes 
vorzieht. 

Was die Gebiete anbelangt, deren Übertragung von Deutfchland an Däne- 
marf und Belgien vorgejchlagen worden ift, fo find einige von diefen von Preußen 
gewaltiam angeeignet worden, in jedem Falle aber wird eine Übertragung nur 
ftattfinden auf Grund der Entjcheivung der Bevölkerung, die unter Bedingungen 
gefällt werden foll, welche die volle Wahlfreiheit fichern. 

Endlich haben die Alliierten und Afjoziierten Mächte fich davon überzeugen 
fünnen, daß die eingeborenen Bevölferungen der deutichen Kolonien ftarfen Wider- 
Ipruch dagegen erheben, daß fie wieder unter Deutjchlands Dberherrichaft geftellt 
werden, und die Gejchichte diefer deutfchen DOberherrschaft, die Traditionen der 

Deutjchen Regierung und die Art und Weife, in welcher diefe Kolonien verwandt 
wurden al3 Ausgangspunfte für Raubzüge auf den Handel der Erde, machen e3 
den Alliierten und Alfoziierten Mächten unmöglich, Deutfchland die Kolonien 
zuriiczugeben oder dem Deutjchen Keiche die Berantiwortung für die Ausbildung 
und Erziehung der Bevölferung anzudertrauen. 

Aus diefen Gründen find die Alliierten und Mfoziterten Mächte davon über» 
zeugt, daß ihre territorialen Borjchläge jorwohl mit der vereinbarten Grundlage 
des Friedens, al8 auch mit den notwendiaen Vorausfegungen für den fünftigen 
Frieden Europas in Einklang Stehen. Cie find daher nicht geneigt, fie über das an- 
gegebene Maß hinaus abzuändern. 

III. 

An Verbindung mit der Negelung der territorialen Fragen ftehen die Nor» 
Ichläge hinfichtlich internationaler Kontrolle der Flüffe. ES entipricht genau der 
vereinbarten Friedensgrundlage und dem anerkannten öffentlichen Rechte Europas, 
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dab Birmenftaaten ein ficherer Zugang zum Meere auf den durch ihr Gebiet. 

fliegenden fchiffbaren Flüffen zufteht. Die Alliierten und Ajoziierten Mächte 

find der Anficht, dal die von ihnen vorgeschlagenen Mafnahmen für das freie 

Leben der jegt neu begründeten Binnenjtaaten unentbehrlich find und feine 

Cchmälerung der Rechte der übrigen Uferftaaten darjtellen. Bon dem Gejicht3- 

punkte der überholten Lehre aus betrachtet, dat jeder Staat ji in einem Ver- 

zweiflungsfampfe befindet um die Oberherrjchaft über jeine Nachbarn, erjcheint 

ohne Zweifel eine jolche Regelung als geeignet, ven Angreifer an der gewaltjamen 

Grdroffelung feines Gegners zu verhindern. Wenn e3 aber da3 ideale Hiel ift, 

daß die Völker auf der Bahn des Handels und des Friedens gemeinjam vorgehen 

jolten, fo ift diefe Regelung natürlich und gerecht. Die vorgejchriebene Hinzuziehung 

von Nertretern von Nichtuferjtaaten zu den für diefe Flüfjfe vorgejehenen Kom- 

miffionen dient dazu, die Berüdjichtigung des nterejjes der Gejamtheit zu jichern. 

Sn der Durchführung diefer Grundfäge find jedod) einige Abänderungen der 

urjprünglichen Vorjchläge gemacht worden. 

IV. 

Die Deutfche Delegation hat offenbar die wirtjchaftlichen und finanziellen 

Beitimmungen in erheblichen Punkten faljch veritanden. Die Alliierten und 

Ajloziierten Mächte haben feinerlei Abficht, Deutichland zu erdrofjeln oder daran 

zu hindern, den ihm zufommenden Pla im Welthandel einzunehmen. enn 

Deutfchland den Friedensvertrag hält und jene aggrejfiven und felbjtlüchtigen 

Tendenzen aufgibt, die ebenfo in feiner geichäftlichen twie auch in feiner politijchen 

Handlungsweile zutage getreten find, jo haben die Alliierten und Afjoziierten 

Mächte die Abficht, daß Deutjchland gerecht behandelt werden joll hinfichtlich des 

Bezuges von Rohftoffen und des Abfages von Waren, bejchränft nur durch die be- 

reits erwähnten Üidergangsvorschriften, welche im Intereffe der von Deutjchland 

ausgeplünderten und gejchwächten Völker exlaffen find. Eie mwünjchen, daß die 

durch den Sirieg mwachgerufenen Leidenschaften möglichit bald ausiterben jollen, 

und daß alle Nationen Anteil haben follen an dem Wohlftande, der jich aus der 

ehrlichen Berforgung der gegenfeitigen Bedürfnifje entwidelt. Sie wünjchen, 

dar Deutschland diefen Wohlftand genießen foll ebenjo wie die anderen Völfer, 

obgleich viele der daraus gewonnenen Früchte notwendigerweile auf viele Jahre 

hinaus verwandt werden müffen zur Wiedergutmachung der an den Nachbarn 

begangenen Schäden. Um an diefer ihrer Abficht Feinen Zweifel beftehen zu lajjen, 

find eine Anzahl Veränderungen in den finanziellen und wirtjchaftlichen Be- 

dingungen des PWertrage3 gemacht worden. Aber die Grumdjäge, auf denen der 

Vertrag aufgebaut ift, müjjen beftehen bleiben. 

V. 

Die Deutfche Delegation hat die BVorichläge des Vertrages Hinfichtlich der 
Wiedergutmachung in erheblichem Maße faljch veritanden. 

Nach diefen Vorfchlägen ift die von Deutfchland zu zahlende Summe auf da3- 

jenige befchränft, mas nach den Bedingungen des Waffenftillftandes über den der 
Zivilbevölferung der Alliierten Staaten durch deutjchen Angriff verurfachten 

Schaden zweifelsfrei gerechtfertigt ift. Ste bedingen nicht einen folchen Eingriff 
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in die inneren Berhältniffe Deutfchlands von feiten Der Commission des Repa- 

rations al3 von der Gegenfeite behauptet worden ift. 

Gie verfolgen da3 Ziel, die Zahlung der Reparation, die von Deutichland ge- 

Schufdet wird, fo leicht und angenehm al3 möglic) für beide Teile zu gejtalten, und 

werden auch in diefem Sinne ausgelegt werden. Die Alliierten und Aljoziierten 

Mächte find daher nicht geneigt, Anderungen an ihnen vorzunehmen. 

Sie ftimmen jedoch mit der Deutfchen Delegation darin überein, daß eS er- 

wünscht ift, jo bald twie möglich die von Deutjchland zu zahlende Summe in Über- 

einftimmung mit den Alliierten endgültig feitzufegen. C3 ift nicht möglich, dieje 

Summe heute zu beftimmen, da der Umfang des Schadens und die Koften der 

MWiederherftellung noch nicht feitgeftellt worden find. Die Alliierten und Afjo- 

zitierten Mächte find daher bereit, dem Deutjchen Reicde alle möglichen und ar- 

gemefjenen Erleichterungen zuteil werden zu lafjen, damit e$ die zerftörten und 

befchädigten Gebiete beficgtigen und daraufhin binnen vier Monaten nach Unter 

zeichnung des Vertrages Borjchläge machen fann für eine Regelung der Anjprüche 

auf Grund der verjchiedenen Schadensarten, für die Deutigland verantwortlich 

ilt. Sollte e8 möglich fein, in den darauffolgenden zivei Monaten zu einer Berein- 

barung zu gelangen, fo wird der genaue Umfang der deutfchen Schuld dadurch) 

feftgeftellt worden fein. Wenn eine jolche Vereinbarung nicht zujtande fommt in 

der angegebenen Zeit, jo wird die vom Vertrage vorgejehene Negelungsweile 

zur Anwendung gelangen. 

v1. 

Die Alliierten und Afoziierten Mächte haben dem Antrage der Deutjchen Dele- 

gation, Deutjchland fofort in den Völferbund aufzunehmen, jorgfältige Beachtung 

zuteil werden laffen. Sie find jedoch nicht in der Lage, diefem Antrage ftattzugeben. 

Die deutfche Revolution ift bis auf die legten Augenblide des Krieges ver- 

ichoben worden, und es befteht bisher feine Gewähr dafür, daß die durch jie voll- 

zogene Anderung einen dauernden Zuftand daritellt. 

Mit Rücficht auf die gegenwärtige Stimmung unter den Völkern der Welt 

ift e3 nicht möglich, zu erwarten, daß; die freien Völfer der Exde fich jofort in gleich» 

berechtigter Gemeinjchaft mit jenen zufanmen niederlafjen, von denen fie jo jchweres 

Unrecht erlitten Haben. Diefen Schritt in einem zu frühen Zeitpunkt zu verfuchen, 

würde heißen, den Prozeß der Verföhnung, den alle wünfchen, aufzuhalten anftatt 

zu fördern. 
Aber die Alliierten und Afoziierten Mächte glauben, daß, wenn das deutjche 

Volk durch Handlungen bemeift, daß e3 die Abficht hat, die Friedensbedingungen 

zu erfüllen, und daß e3 jene aggrefjive und trennende Politif, welche den Krieg 

herbeiführte, aufgegeben hat, und daß es nunmehr ein Volk geworden ift, mit 

dem man in nachbarlicher Kameradjchaft leben fan, dann werden die Erinnerungen 

der vergangenen Jahre bald entjchtwinden, und es wird möglich) fein, bald den 

Bölferbund durch die Aufnahme von Deutjchland zu vervollftändigen. Es ift die 

aufrichtige Hoffnung der Alliierten und Affoziterten Mächte, daß; dies der Fall 

fein möge. Sie glauben, daß; die Ausfichten für die Zukunft der Welt abhängen 

werden von der freumdichaftlichen und engen Zufammenarbeit aller Völker in der 

Regelung internationaler Fragen und in der Förderung des Wohlitandes und des 

Fortfchrittes der Menfchheit. Der frühe Eintritt Deutfchlands in den Bund muß 

jedoch) in der Hauptfache abhängen von der Haltung des deutjchen Volkes jelber. 
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v1. 

In ihren Erörterungen über die tirtjchaftlichen Fragen und auch an anderen 

Stellen hat die Deutjche Delegation die von den Alliierten und Ajjoziierten Mächten 

angewandte Blodade wiederholt verunteilt. 

Die Blodade ift und war immer eine rechtmäßige und anerkannte Kriegsmaß- 

nahme; ihre Anwendung ift von Zeit zu Zeit den veränderten Berhältnijjen im 

internationalen WVerfehröwejen angepaßt worden. 

Wenn die Alliierten und Mfoziierten Mächte Deutjchland gegenüber eine 

Blocdade von bejonderer Strenge angewandt haben, welche jte in fonjequenter 

Weife den Grundfägen des Völferrechtes anzupajjen juchten, jo gejchah dies wegen 

des verbrecherifchen Charakters des von Deutjchland angefangenen Krieges und 

wegen der barbarifchen Methode, welche Deutjchland in der Durchführung diejes 

Krieges angewandt hat. 
Die Alliierten und Afoziterten Mächte haben es nicht unternommen, auf alle 

Behauptungen der deutjchen Note im einzelnen begründet zu antworten. Wenn 

einige der Ausführungen diefer Note mit Stillfchweigen übergangen werden, jo 

bedeutet e3 nicht, daß fie zugegeben werden oder daß ihre Diskutierbarfeit aner- 
fannt wird. 

vIm. 

Zum Schluß müffen die Alliierten und Afoziierten Mächte e8 offen ausjprechen, 
daß diefer Brief und die angefchloffene Denkfchrift ihr legtes Wort in der Angelegen- 
heit darjtellen. 

Sie haben die deutfchen Bemerkungen und Gegenvorjchläge mit enter Auf- 
merfjamfeit und Sorgfalt durchgeprüft. Sie haben in Verfolg viefer Prüfung 

pwichtige praftifche Konzefjionen gemacht, fie müfjen jedoch die Grundjäge des 

Vertrages aufrechterhalten. 
Sie find der Anficht, dat diefer Vertrag nicht nur eine gerechte Grledigung 

diejes großen Krieges darftellt, fondern daß er auch die Grundlage jchafft, auf der 

die Völker Europas in Freundfchaft und Gleichheit zufammen leben fünnen. Gr 
Ichafft aber auch gleichzeitig den Apparat für die friedliche Erledigung aller pülfer- 

rechtlichen Fragen durch Ausiprache und Übereinftimmung, wodurch die im Jahre 

1919 geichaffene Regelung jelber von Zeit zu Zeit abgeändert werden und neuen 
Ereigniffen und neu entjtehenden Verhältniffen angepaßt werden fann. 

Gr ift, wie offen ausgefprochen werden fann, nicht gegründet auf einer all- 
gemeinen Entjchuldigung der Creignifje der Jahre 1914 bis 1918. Wäre das der 
Fall, fo wäre fein Nechtsfrieden gejchaffen. Der Vertrag ftellt jedoch einen ehr- 
lichen und bewußten Verjuch dar, „jene Herrfchaft des Nechts, gegründet auf ver 

Übereinftimmung der Negierten und erhalten durch die organijierte öffentliche 

Meinung der Menfchheit”, zu jchaffen, welche ald$ Grundlage des Friedens ver- 

einbart twurde. 
Sn diefem Sinne muß der Friede in feiner jegigen Geftalt entiveder ange- 

nommen oder abgelehnt werden. 
DieAlfierten und Ajjoziierten Mächte fordern daher eine Erklärung der Deutjchen 

Delegation binnen 5 Tagen, vom Datum diejer Mitteilung, daß jie bereit ift, 
den Vertrag in feiner heutigen Geftalt zu unterzeichnen. 
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Wenn die Delegation innerhalb diejer Frift ihre Bereitjchaft erklärt, den Ber- 
trag in feiner jegigen ©ejtalt zu unterzeichnen, jo werden Vorbereitungen für die 
fofortige Unterzeichnung des Friedens in BVerjailles getroffen werden. 

Mangels einer folchen Erklärung ftellt diefe Mitteilung die Notififation dar, 
melche in Artifel 2 der Vereinbarung vom 16. Februar 1919 über die VBerlänge- 
rung des Waffenftilfitandes, gezeichnet am 11. November 1918 und bereits verlängert 
durch Die Vereinbarungen vom 13. Dezember 1918 und 16. Januar 1919, enthalten 
it. Der genannte Waffenftillftand wird damit beendet fein und die Alliierten und 
Afoztierten Mächte werden diejenigen Schritte ergreifen, die fie zur Erzwingung 
ihrer Bedingungen für erforderlich halten. 
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1. 

Entivurf einer Dereinbarung über Die 

mili£ärifche Befegung der Rheinlande 





Bereinbarung 
ztotschen den Vereinigten Staatendon Amerifa, Belgien, 

dem Britijhen Neihe und Frankreich einerfeits 

und Deutjchland andererjeits 

betreffend die militäriiche Bejegung der Nheinlande. 

Auf Grund der ihnen Durch ihre jeweiligen Regierungen nach Maf- 
gabe des Artikels 432 deS heute unterzeichneten Friedensvertrages ber- 
lichenen Bollmachten jind die Unterzeichneten über Da, Beltimmungen 
übereingefommen: 

Irtttel 1. 

- Gemäß Xttifel 428 ff. des heute unterzeichneten Vertrages jegen die Streit- 
fräfte der Alliierten und Aljjoztierten Mächte als Bürgjchaft der Ausführung des 
genannten Vertrages durch Deutjchland die Bejegung der veutjchen Gebiete fort, 
jowie diefe Bejegung durch Artikel 5 des Waffenftillftandsabfommens vom 11. No- 
bember 1918 fejtgelegt und durch Artikel 7 des Zujaßabfonımens vom 16. Januar 
1919 weiter ausgedehnt worden tft. 

Kein deutjcher Truppenkörper, mit Ausnahme der bei der Rücbeförderung 
begriffenen Striegsgefangenen hat zu den bejegten Gebieten Zutritt, und zwar 
auch nicht im Durchgangsverfehr; doch Fünnen Polizeifräfte in einer von den 
Alliierten und Ajjoziierten Mächten zu bejtimmenden Zahl in diefen Gebieten 
zweds Aufrechterhaltung der Drönung beibehalten werden. 

Yrtitel 2. 

C3 wird eine Zivilbehörde unter der Bezeichnung „Snteralliierte Haupt« 
fommijjion für die Aheinlande”, die nachjtehend als „Hauptlommifjion” bezeichnet 
ipird, errichtet, Die, falls der Bertrag nichts Gegenteiliges beftimmt, in den be- 
fetten Gebieten der oberite Vertreter der Alliierten und Ajjoziierten Mächte ift. 
Sie bejteht aus vier Mitgliedern al. Vertreter Belgiens, Frankreichs, Großbritan- 
niens und der Vereinigten Staaten. 

Artifel 3. 

a) Die Hauptlommiffion ift befugt, Verordnungen zu erlajjen, joweit dies 
für die Gemwährleiltung des Unterhaltes, der Sicherheit und die Bedürfnifje der 
Streitkräfte der Alliierten und Ajoziterten Mächte nötig ift. Sie veranlaßt die 
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Beröffentlichung diefer Verordnungen, deren Abjchriften jeder der Alliierten und 

Affoziierten Negierungen fowie der Deutjchen Ntegierung zugejfandt werden. 

Diefe Verordnungen haben Gejegesfraft und werden mit ihrer Beröffentlichung 

al3 folche von den Alliierten Militärbehörden und den deutichen Zivilbehörden 

anerkannt. 
b) Die Mitglieder der Hauptlommiffion genießegt diplomatijche Borrechte und 

Freiheiten. 
c) Die deutjchen Gerichte jegen ihre Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und Gtraf- 

jachen unter Berüdfichtigung der in den nachjtehenden Paragraphen d und e 

erwähnten Ausnahmen weiter fort. 

d) Die Streitkräfte der Alliierten und Ajoziierten Mächte und die zu ihrem 

Gefolge gehörenden Perjonen, die von den Kommandierenden Generälen der Be- 

jegungstruppen einen Bah auf Widerruf erhalten haben, jowie fämtliche bei diejen 

Truppen angeftellte und in ihren Dienften befindliche Perjonen unterjtehen aus- 

ichließlich dem Kriegsrecht und der MilitärgerichtSbarkeit diejer Truppen. 

e) Wer fic) eines Verbrechens oder Vergehens gegen Perjon oder Eigentum 

der Streitkräfte der Alliierten und Affoziierten Mächte jchuldig macht, fann vor 

die Kriegsgerichte der genannten Truppen gezogen werben. 

Artifel 4. 

Sm befegten und im unbejeßten Gebiete haben die deutjchen Behörden auf 

Funfch jedes hierzu ordnungsgemäß ermächtigten Dffiziers der Bejegungstruppen 

jede Berfon, die eines Verbrechens oder eines Vergehens angeflagt ift und die 

gemäß den Abjab d) und e) des Artikels 3 der Militärgerichtsbarfeit der alliierten 

und affoziierten Truppen unterfteht, zu verhaften und dem nächjterreichbaren Be- 

fehlshaber der alliierten und affoziierten Truppen zu übergeben. 

Artifel 5. 

Die Zivilverwaltung der Provinzen, der Negierungsbezirke, der Stadtfreije, 

der Landkreife und Gemeinden bleibt in der Hand der deutjchen Behörden; Die 

Zivilverwaltung diefer Zonen geht nach der deutjchen Gejeßgebung und unter 

Opberhoheit der deutjchen Zentraftegierung weiter, mit Ausnahme der Regelung 

die von feiten der Hauptfommifjion im Verordnungswege vorgenommen wird 

und, foweit diefer Ausjchuß nach Artikel 3 e3 nicht für nötig erachtet, dieje Wer- 

waltung den Bedürfniffen und Verhältniffen der militärischen Bejegung anzus 

pafjen. 3 herifcht Einperftändnis darüber, daß Die deutjchen Behörden unter 

Strafe der Abberufung insbejondere verpflichtet find, jich nach allen auf Grund 

des voritehenden Artikels 3 ergangenen Verordnungen zu richten. 

Artifel 6. 

Das Recht der Beitreibung in Natur und in Dienftleijtungen, jo wie es vom 

Haager Abkommen des Jahres 1907 geregelt ift, wird von den alliierten und ajjo- 

ziierten Dffupationstruppen ausgeübt. 

Die Laften, die durch die in der Zone jeder alliterten oder afjoztierten Armee 

vorgenommenen Beitreibungen verurjacht werden, forvie die Abichägung der von 

den Offupationstruppen verinfachten Schäden, werden von Dxrtsausichüfjen feit- 

gejeßt, die in gleichmäßiger Vertretung zugleich aus deutjchen von den Deutichen 

Bivilbehörden ernannten Zivilperfonen und alliierten Offizieren beitehen, und deren 
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Borfig von einer von der Hauptkommiljion ernannten Perjönlichkeit wahrgenommen 
wird. 

Die Deutiche Regierung trägt die Unterhaltskfoften der Bejegungstruppen 
unter den im Vertrag feitgejegten Bedingungen weiter. Die Deutjche Regierung 
trägt gleichfalls die Koften des Umtsbetriebes und der Unterbringung des Aus- 
jchufjes. Für die Unterbringung der Hauptklommiljion werden nad) Zurateziehung 
der Deutjchen Negierung angemejjene Räumlichkeiten gewählt. 

Wertbel7. 

Die alliierten und afjoziterten Truppen halten weiterhin die Räumlichkeiten 
befegt, die jie gegenwärtig innehaben, und zwar unter Maßgabe der Bejtimmungen 
des nachitehenden Artikel Sb. 

Artifel 8. 

a) Die Deutjche Regierung verpflichtet jich, den alliierten und afjoziierten 
Truppen alle für fie erforderlichen militärischen Gebäude zur Verfügung zu Stellen 
und fie in gutem Zuftande zu unterhalten; degleichen die erforderlichen Einrich- 
tungsgegenftände, Heizung und Beleuchtung, und zivar nach Mafjgabe der darauf 
bezüglichen Bejtimmungen, die gegenwärtig bei den verjchiedenen obgenannten 
Truppen in Kraft ftehen. Darin find einbegriffen, die Behaufung für die Offt- 
ziere und Mannjchaften, die Wachmannjchaften, die Kanzleien, die Verwaltungen, 
die Negimentsftäbe, die Generaljtäbe, die Werfftätten, Vorratsräume und Hoipt- 
täler, Wäfchereien, Negimentsichulen, Neitbahnen, Stallungen, Crerzierpläge, 
Snfanterie- und Artilleriefchießpläge, Flugpläge, Weiden, Lebensmittellager und 
Manöverfelder, fowie Grundftüce für die Theater und Lichtfpielhäufer und Eport- 
und Grholungspläge für die Truppen in genügender Zahl. 

b) Die Mannfchaften und Unteroffiziere werden in Kafernen untergebracht und 
nicht bei der Zivilbevölferung einquartiert, e3 jei denn in Fällen außergewöhnlicher 
Dringlichkeit. 

Falls die beftehenden militärischen Anlagen fich alS unzureichend oder unge- 
eignet erweijen follten, dürfen die alliierten und afjoziierten Truppen von jedent 
öffentlichen oder privaten Gebäude mit feinem PBerjonal Belig ergreifen, wenn e3 
ihnen für diefen Ziwed geeignet erjcheint, oder, falls dies nicht ausreicht, ‚die Errich- 
tung neuer Slajernen fordern. 

Die Zivilbeamten, die Offiziere und ihre Familien dürfen bei der Zivilbevöffe- 
tung nach) Maßgabe der bei jeder einzelnen Armee für Einquartierung zur Zeit 
in Sraft befindlichen Bejtimmungen untergebracht werden. 

Artikel. 

Die alliierten und affoziierten Truppen oder ihr PVerfonal fowie die Haupt» 
fommijlion und ihr Berjonal haben feinerlei deutjche direkte Steuern oder Abgaben 
zu zahlen. 

Proviant, Waffen, Kleidung, Ausrüftung und Vorräte jeder Art, die für den 
Verbrauch alliierter oder afjoziierter Truppen beftimmt oder an die Militärbehör- 
den oder die Hauptfommifjion forwie an die Marfetendereien und Offiziersfaftnos 
gerichtet find, genießen PBortofreiheit und vollfommen freie Einfuhr. 
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Artikel 10. 

Das bei den Verfehrömwegen, d. h. bei der Eifenbahn, den Kleinbahnen, Etra- 
Benbahnen jeder Art, Flüffen, Strömen und Kanälen angejtellte PBerjonal hat 
den Befehlen, die ihm von dem Höchjtfommandierenden der alliierten und aljo- 
zitierten Truppen oder in feinem Namen zu militäriichen Sweden erteilt werden, 
Folge zu leiten. 

Sämtliches Material und Zivilperjonal, dad zum Unterhalt und Betriebe 
fämtlicher, Werfehrswege erforderlich it, ift auf diefen Wegen in den bejegten 
Gebieten vollzällig beizubehalten. 

Die Beföwerung von Truppen oder einzelnen Soldaten und von Offizieren, 
die mit einem Gifenbahn-Beförberungsichein verjehen jind, Hat foftenfrei zu er- 
folgen. 

Artitelat 

Die Offupierungstruppen dürfen fich zu militäriichen Zweden aller bejtehen- 
den Telegraphen- und Telephoneinrichtungen bedienen. 

Die Bejegungstruppen üben gleichfalls weiterhin das Necht der nitallie> 
rung militärischer Telegraphen- und Telephonlinien, Funfipruchjtationen und 
aller ähnlicher Berfehrsmittel aus, die ihnen erforderlich fcheinen. Zu diejen 
Ziwecde dürfen fie vorbehaltlich der Zujtimmung der Hauptlommiljion jeden be- 
liebigen öffentlichen oder privaten Ort betreten und bejegen. 

Das Verjonal des öffentlichen Telegraphen- und Telephondienftes hat den 
Befehlen, die ihm von dem Höchitfommandierenden der alliierten und ajjoziierten 
Truppen zu militärifchen Ziweden erteilt werden, weiter Folge zu leijten. 

Telegramme und Botjchaften von den oder für die alliierten und ajjoziierten 
Behörden oder von der oder für die Hauptfommiljion jorvie Telegramme und 
Botichaften amtlicher > Natur gehen allen anderen Mitteilungen vor und werden 
fojtenfvei befördert. Die alliierten und afjoziierten Behörden find berechtigt, die 
Keihenfolge der ‚Übermittlung folcher Mitteilungen nachzuprüfen. 

Ohne vorherige Zuftimmung der alliierten und ajjoziierten Militärbehörden 
darf Feine Station für drahtlofe Telegraphie von den Behörden oder Einwohnern 
der bejeßten Gebiete errichtet werden. 

Artikel 12. 

Die Roitbeamten haben allen Befehlen, die ihnen von dem Höchjtlommanz- 
dierenden der alliierten und affoziterten Truppen oder feinem Vertreter zu mili- 
tärifchen Zmweden erteilt werden, Folge zu leiften. Die Staatspoft arbeitet unter 

Leitung der deutjchen Behörden weiter, ohne daß jedoc, dadurch dem von den 

Beiegungstruppen eingerichteten militärischen Boftoienft, die für militärijche 

Bedürfniffe zu Benußung aller bejtehenden Poftitragen berechtigt find, Eintrag 

geichehen darf. 
Die genannten Truppen find berechtigt, auf jämtlichen beftehenden Pojt- 

finien Voftwagen mit allem erforderlichen Perjonal fahren zu lafjen. 

Die Deutfche Regierung hat foftenlos und ohne Prüfung die bei feinen Pojt- 

ämtern von den Bejegungstruppen oder der Hauptfommiljion oder für die DBe- 
jeßungstruppen oder die Hauptfommifjion eingelieferten Briefe und Pakete zu 
befördern und haftet für den Wert aller von der Boft verlorenen oder gejtohlenen 

Briefe oder Palete. 
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Artikel 13. 

Die Hauptkommiljion ift befugt, jo oft fie es für nötig hält, den Belagerungs- 

zuftand ganz oder teilweife über das Gebiet zu verhängen. Auf Grund einer jolchen 

Erklärung des Belagerungszuftandes erhalten die Militärbehörden die im Reich®- 

gejeß vom 30. Mai 1892 erwähnten Befugnifie. 

In dringenden Fällen, wenn die öffentliche Drdnung in einem Bezirk gejtört 

oder bedroht ift, dürfen die örtlichen Militärbehörden jämtliche zeitweije zur Wieder- 

herftellung der Ordnung erforderlichen Maßnahmen treffen. zn jolhen Fällen 

haben die Militärbehörden der Hauptfommiffion über die in Frage jtehenden Tat» 

fachen Rechnung abzulegen. 



Drud der 

Spamerjchen Buchdruderei 

in’ Leipzig 
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Reihsminifter Graf Broddorff-Rangau und einer Fri 
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Heft 2 Veit Valentin, Die 43er Demokratie und der Dölfer- 
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